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1 Anlass und Einführung

Seit dem Jahr 2002 ist es Ziel der Europäischen Gemeinschaft (EG), die Menschen vor schädlichen 

Lärmeinflüssen zu schützen und diese durch eine Lärmminderungsplanung zu verringern und – 

soweit möglich – zu verhindern. Dazu wurde die „Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und 

Bekämpfung von Umgebungslärm“ (kurz: EU-Umgebungslärmrichtlinie) erlassen, die in allen Mit-

gliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden musste. In Deutschland geschah dies im 

Rahmen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG), speziell in dessen §§ 47 a-f.  

Mit dem Gesetz werden die nach Landesrecht zuständigen Behörden bzw. Kommunen verpflichtet, 

sogenannte Lärmaktionspläne (kurz: LAPs) zu erstellen, in denen Lärmprobleme und Lärmauswir-

kungen für Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen 

oder in Ballungsräumen untersucht und durch entsprechende Maßnahmen geregelt bzw. gemin-

dert werden sollen. Was genau ein Lärmaktionsplan enthalten muss, ist im Anhang V der EU-

Umgebungslärmrichtlinie vorgegeben. 

Die ersten Lärmaktionspläne wurden durch die Ballungsräume und Großstädte ab dem Jahr 2008 

erarbeitet und über die Bundesländer an die EU gemeldet. Seitdem sind diese alle fünf Jahre zu 

aktualisieren bzw. auch für alle weiteren Kommunen mit entsprechenden Betroffenheiten neu 

aufzustellen. Inzwischen läuft die vierte Stufe der Lärmaktionsplanung, in der nun nahezu alle 

Kommunen bis zum 18. Juli 2024 einen neuen Lärmaktionsplan erstellen müssen. 

Welcher Lärm wird untersucht? 

Unter Umgebungslärm im Sinne der Umgebungslärmrichtlinie werden belästigende und gesund-

heitsschädliche Geräusche verstanden, die durch menschliche Aktivitäten verursacht werden. 

Hauptlärmquellen sind der Straßen-, Luft- und Schienenverkehr sowie spezielle Gewerbe-

/Industriegebiete und Großhäfen. Diese Arten von Lärm stellen in der Regel konstante Belastun-

gen für die Betroffenen dar und können durch entsprechende Maßnahmen meist im Handlungs-

spielraum der zuständigen Behörden und Baulastträger konkret beeinflusst werden. 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung geht es also nicht um den – sicherlich auch häufig als stö-

rend empfundenen – Alltagslärm in der Nachbarschaft (z. B. Rasenmäher, Klimageräte, Baustel-

len, laute Musik). 

Lärm macht krank! 

In unserem Alltag – insbesondere in Städten – sind wir ständig umgeben von mehr oder weniger 

lauten Geräuschen und Lärm. Teilweise empfinden wir das als störend, manchmal als angenehm 

(z. B. Musik, Meeresrauschen). Die jeweilige Wahrnehmung kann dabei individuell abweichen. 

Wenn Menschen allerdings dauerhaft hohen Lärmpegeln ausgesetzt sind, kann dies zur ernsthaf-

ten Schädigung der körperlichen und psychischen Gesundheit führen. 

Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Lärm können großen Einfluss auf die Bevölkerung 

haben. Die gravierendsten Folgen sind nach Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Umweltbun-

desamt (vgl. UBA 2008): Sprach- und Kommunikationsbeeinträchtigungen, Schmerzen, Hörermü-
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dung und Hörschäden, Tinnitus, Schlafstörungen, hormonelle Reaktionen, Beeinträchtigung der 

Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit in Schule und Arbeit, Beeinträchtigung im Sozialverhalten 

(Aggressivität, Hilflosigkeit, etc.) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.  

Aber nicht nur die gesundheitlichen Beeinträchtigungen verursachen Probleme und auch volks-

wirtschaftliche Kosten (z. B. direkte Gesundheitskosten, verringerte Produktivität, erhöhte Unfall-

zahlen). Übermäßiger Lärm wirkt sich zudem negativ auf die Wohnungswirtschaft aus (z. B. sin-

kende Immobilienwerte, verringerte Mieteinnahmen, Leerstand und soziale Entmischung) und 

hemmt die Ansiedlung von lärmsensiblem Gewerbe (z. B. Büros, Dienstleistungen).  

 

Die Stadt Frechen ist in der vierten Stufe der Lärmaktionsplanung von Straßen- und Schienenver-

kehrslärm betroffen, der zu der Aufstellung von Lärmkarten und eines Lärmaktionsplans verpflich-

tet. Das Frechener Stadtgebiet umfasst eine Fläche von rd. 45 km² und liegt südwestlich der Stadt 

Köln im Rhein-Erft-Kreis. Außerdem grenzt Frechen an die Städte Köln, Pulheim, Bergheim, Ker-

pen und Hürth. In Frechen leben knapp 53.000 Menschen. 

Die Planersocietät wurde beauftragt, eine entsprechend umgebungslärmrelevante Bewertung der 

Situation in Frechen durchzuführen und den LAP zu erstellen. 

 

Der vorliegende Bericht enthält insbesondere: 

• die erforderlichen Inhalte eines Lärmaktionsplans gem. § 47d Absatz 2 BImSchG in  

Verbindung mit Anhang V der EU-Umgebungslärmrichtlinie, 

 

• die Methodik und Ergebnisse der Lärmkartierung (Lärmkarten für Lärmindizes Lden und 

Lnight unterschieden nach Lärmquelle) als Grundlage der Maßnahmenentwicklung, 

 

• lang- und kurzfristige Strategien sowie Maßnahmen zur Lärmminderung des 

Straßenverkehrs, 

 

• eine Kosten-Wirkungsabschätzung der benannten Maßnahmen, 

 

• Benennung Ruhiger Gebiete. 
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2 Zuständige Behörden 

Nach § 47e BImSchG sind für die Lärmaktionsplanung die Gemeinden oder die nach Landesrecht 

zuständigen Behörden verantwortlich. Nach Landesrecht Nordrhein-Westfalen sind die Gemeinden 

zuständig. Die Lärmkartierung sowie Lärmaktionsplanung wird nach § 47c und § 47d von der Ge-

meinde an das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 

(MUNV) übermittelt und von dort aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit mitgeteilt. 

 

Zuständige Behörde für die Lärmaktionsplanung an Hauptverkehrsstraßen  

nach §47e BImSchG:  

 

Stadt Frechen   

Gemeindekennzahl: 05 3 62 024 

Stabsstelle 64 Klima- Umweltschutzmanagement 
 
Johann-Schmitz-Platz 1-3  
50226 Frechen  
www.frechen.de 
 
Ansprechpartner/-in:  
Frau Ilse Zilken-Heuseler 
 
Stabsstelle 64 Klima- Umweltschutzmanagement 
Dezernat Technischer Beigeordneter / Herr Robert Lehmann 
 
E-Mail: klimaschutz@Stadt-Frechen.de  
 

 

 

Zuständige Behörde für die Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung an Schienen  

nach §47e BImSchG: 

 

Eisenbahnbundesamt 

Heinemannstraße 6 

53175 Bonn 

E-Mail: lap@eba.bund.de 

http://www.eba.bund.de/lap  

http://www.frechen.de/
mailto:klimaschutz@Stadt-Frechen.de
mailto:lap@eba.bund.de
http://www.eba.bund.de/lap


Seite 10 von 112 LAP Stufe 4 der Stadt Frechen 

Planersocietät 

3 Ablauf & Inhalte der Lärmaktionsplanung 

Die Umgebungslärmrichtlinie gibt ein mehrstufiges Verfahren zur regelmäßigen Aufstellung und 

Überprüfung von Lärmaktionsplänen vor. Ab 2007 waren alle Hauptverkehrsstraßen mit einer Ver-

kehrsbelastung über 6 Mio. Kfz/Jahr, Hauptschienenstrecken mit mehr als 60.000 Zügen/Jahr 

und Ballungsräume mit mehr als 250.000 Einwohner:innen zu kartieren und Lärmaktionspläne zu 

erstellen (Stufe 1). In der zweiten und dritten Stufe wurden die Untersuchungsinhalte dann auf 

Hauptverkehrsstraßen (Bundesautobahn, Bundesstraße, Landesstraße) mit einer Verkehrsbelas-

tung von über 3 Mio. Kfz/Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit über 30.000 Zügen/Jahr und Bal-

lungsräume mit mehr als 100.000 Einwohner:innen ausgeweitet.  

Die Lärmkartierung wird in Nordrhein-Westfalen (NRW) durch das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz (LANUV) für alle Kommunen durchgeführt. Die Ergebnisse der darauf be-

ruhenden Aktionsplanung (Aufgabe der Kommunen) sind dem Land NRW zu übermitteln, welches 

die Informationen an die EU meldet. Sie sind unter www.umgebungslaerm.nrw.de einsehbar.  

Die Kartierung der Bahnstrecken des Bundes und die Aufstellung von Lärmaktionsplänen für den 

Schienenverkehr wurden an das Eisenbahnbundesamt (EBA) übertragen. Diese Ergebnisse werden 

vom EBA unter www.eba.bund.de/lap veröffentlicht. 

Alle fünf Jahre werden die Kartierungen aktualisiert und die Lärmaktionspläne neu aufgestellt 

bzw. überprüft. Die letzte Kartierung der Stufe 4 wurde durch das Land NRW im Sommer 2023 

veröffentlicht.  

Im Rahmen der Lärmkartierung wird der Lärm nicht vor Ort gemessen, sondern mittels eines Re-

chenmodells für unterschiedliche Tageszeiten berechnet. Dies erleichtert einerseits die Erstellung 

der Lärmdaten und sorgt andererseits dafür, dass alle Daten miteinander vergleichbar sind. 

Schwankungen und Abweichungen durch Einzelereignisse, wie sie bei Messungen vorkommen 

können, werden in der Berechnung mit einheitlichen Datengrundlagen ausgeschlossen. 

Im Zuge der Stufe 4 der Lärmaktionsplanung fand eine europäische Harmonisierung der Berech-

nungsmethodik statt, um die Ergebnisse zwischen den Mitgliedstaaten besser vergleichen zu kön-

nen. Deshalb erfolgte eine Aktualisierung des Berechnungsverfahrens, das der Kartierung zu 

Grunde liegt (unter dem Namen CNOSSOS, vgl. Kapitel 4.3). Mit der neuen Rechenmethodik wer-

den nun vielerorts deutlich mehr lärmbelastete Personen als in den vorherigen Kartierungsphasen 

ausgewiesen, sodass die Bilanzierungen der Betroffenheiten aus den vorherigen LAPs nicht mehr 

direkt mit den neuen Ergebnissen vergleichbar sind.  

3.1 Hauptverkehrsstraßen 

Für die Lärmkartierung werden die Gegebenheiten entlang der vielbefahrenen Autobahnen sowie 

Bundes- und Landesstraßen untersucht und die Lärmwirkung mit einem Simulationsmodell be-

rechnet. Untersucht und kartiert wurden auf Datenbasis 2022 alle Hauptverkehrsstraßen dieser 

Kategorien mit Verkehrsmengen von über 3 Mio. Kfz/Jahr (das entspricht etwa 8.200 Kfz/Tag).  

http://www.umgebungslaerm.nrw.de/
http://www.eba.bund.de/lap
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Vom Land NRW (LANUV/MUNV) wurden in Frechen folgende Straßen und -abschnitte kartiert: 

• Autobahnen A 1 und A 4 

• Landesstraße L 277 (Dürener Straße von Habbelrath bis Frechen, Blindgasse, Freiheitsring, 

Toni-Ooms-Straße, Kölner Straße), 

• Landesstraße L 496 (Holzstraße in Bachem), 

• Landesstraße L 183 (Bonnstraße, im Osten), 

• Landesstraße L 361 (Aachener Str., Königsdorf), 

• Landesstraße L 91 (Brauweiler Str., Königsdorf) 

Natürlich geht auch von allen anderen Straßen eine Lärmwirkung aus. Die Höhe der Lärmpegel 

und Anzahl der betroffenen Anwohner:innen ist auf weniger stark befahrenen Straßen erfah-

rungsgemäß geringer. Die oft begrenzten finanziellen Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen 

zur Lärmminderung sollen effizient und zum Wohle möglichst vieler Menschen auf Abschnitte mit 

dem höchsten Handlungsbedarf konzentriert werden, weshalb die genannte Vorauswahl der zu 

untersuchenden Straßen durch die rechtlichen Vorgaben seitens des Landesamtes erfolgte. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung benannte, zusätzliche Abschnitte abseits der Kartie-

rungsdaten werden in Kapitel 7 nachrichtlich behandelt. 

Abbildung 1: Kartierte Straßenabschnitte des LAP Stufe 4 in Frechen 

 

Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie,  
Datenquellen: https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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3.2 Haupteisenbahnstrecken 

Die Zuständigkeit für die Lärmkartierung von Eisenbahnstrecken des Bundes liegt nach § 47e Ab-

satz 4 BImSchG beim Eisenbahnbundesamt, welches seit dem 01.01.2015 auch für die Lärmakti-

onsplanung an Schienenwegen zuständig ist. Das Eisenbahnbundesamt erstellt derzeit den bun-

desweiten Lärmaktionsplan der Runde 4 für die Haupteisenbahnstrecken, der bis zum 18. Juli 

2024 fertiggestellt und veröffentlicht werden soll. Die Angaben zu Schienenstrecken sind daher an 

dieser Stelle nur nachrichtlich zu sehen. 

Am nördlichen Rand des Stadtgebiets verläuft die Schnellfahrstrecke Köln – Aachen, die mit einer 

Geschwindigkeit von bis zu 250 km/h durch die internationalen Hochgeschwindigkeitszüge von 

Köln über Aachen nach Brüssel und Paris befahren wird. Darüber hinaus verkehren im Personen-

verkehr etwa zwei RegionalExpress-Züge pro Stunde. Weiterhin wird die Strecke durch den inter-

nationalen Güterverkehr nach Belgien genutzt. Die Strecke befindet sich im Eigentum der DB Netz 

AG. In Frechen (Frechen-Königsdorf) halten die S 12 (Au (Sieg) – Horrem) und S 19 (Au (Sieg) – 

Düren), diese werden von der DB Regio AG betrieben. 

Für die Lärmkartierung und -aktionsplanung an dieser Strecke ist das Eisenbahnbundesamt zu-

ständig. Nachrichtlich werden Auszüge der Kartierungen des LANUV gezeigt: 

Abbildung 2: Kartenauszug Lärmwirkung Schiene/Zugverbindung - Lden 

 
Abbildung 3: Kartenauszug Lärmwirkung Schiene/Zugverbindung - Lnight 

 
Quellen für Abb. 2 und 3: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW; Auszug aus der Lärmkartierung 2022; 
abrufbar unter: https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de  

https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
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Des Weiteren verläuft von Köln-Niehl nach Frechen-Benzelrath die Bahnstrecke Köln – Frechen 

(ehemals Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn). Die Strecke ist im Eigentum der Häfen und Gü-

terverkehr Köln AG (HGK), die sich im kommunalen Eigentum der Stadtwerke Köln, der Stadt Köln 

und des Rhein-Erft-Kreises befinden. Im Personenverkehr wird die Strecke durch die Stadtbahn-

züge der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) genutzt. Die Straßenbahn verläuft durch die Innenstadt 

und Fußgängerzone Frechens. Die Lärmkartierung der Straßenbahn-Strecke wird auf Datengrund-

lage des LANUV ebenfalls nachrichtlich in den folgenden Kartenausschnitten dargestellt.  

Abbildung 4: Kartenauszug Lärmwirkung Schiene/Straßenbahn Lden 

 
Abbildung 5: Kartenauszug Lärmwirkung Schiene/Straßenbahn Lnight 

 
Quellen für Abb. 4 und 5: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW; Auszug aus der Lärmkartierung 2022; 
abrufbar unter: https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de  

Eine weitere Schienenstrecke im Stadtgebiet Frechens ist die Nord-Süd-Bahn vom Kraftwerk 

Goldenberg bis zum Tagebau Garzweiler. Diese ist formell als Grubenanschlussbahn kategorisiert 

und befindet sich im Eigentum der RWE. Sie wird im Regelbetrieb ausschließlich von Güterzugver-

kehr genutzt, der elektrisch abgewickelt wird. Personenverkehr findet nur vereinzelt durch Son-

derfahrten, z. B. mit historischen Schienenbussen statt. Bei dieser Strecke handelt es sich um 

nichtbundeseigene Eisenbahnen. Die Zuständigkeit für die Lärmkartierung liegt somit in den Hän-

den der Kommunen, außerhalb von Ballungsräumen - wie es auf die Stadt Frechen zutrifft - ist die 

Erstellung von Lärmkarten für diese Bahnstrecken nicht gefordert. 

https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
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3.3 Andere Lärmquellen 

Gewerbelärm, ebenso wie Lärm durch Freizeit- oder Nachbarschaft, ist außerhalb von Ballungs-

räumen nicht zu untersuchen. Zu kartierende IVU Anlagen (Richtlinie über die integrierte Vermei-

dung und Verminderung von Umweltverschmutzung) befinden sich ebenso nicht im Stadtgebiet 

wie zu berücksichtigende Flughäfen und -plätze oder Häfen für die Schifffahrt. 
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4 Rechtliche Hintergründe und Grundlagen 
des Lärmaktionsplans 

Die EG-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG wurde im Jahr 2005 in deutsches Recht umgesetzt 

und durch die §§ 47a - 47f in das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) aufgenommen. Darin 

enthalten sind wesentliche Regelungsinhalte sowie eine Definition der Zuständigkeiten der Lärm-

minderungsplanung. Demnach sind in NRW die Gemeinden für die Lärmkartierung sowie Lärmak-

tionsplanung zuständig.  

Die Festlegung von Maßnahmen in Lärmaktionsplänen liegt im Ermessen der jeweiligen Gemein-

de.  Diese sollte aber unter Berücksichtigung der Belastung durch mehrere Lärmquellen insbeson-

dere auf Prioritäten eingehen, die sich aus der Überschreitung relevanter Grenzwerte oder auf-

grund anderer Kriterien ergeben.  

Ziel der Lärmaktionspläne soll auch sein, Ruhige Gebiete gegen eine Lärmzunahme zu schützen. 

4.1 Mindestanforderungen an Lärmaktionspläne 

Anhang V der EG-Umgebungslärmrichtlinie definiert die erforderlichen Mindestanforderungen für 

die Ausarbeitung der Strategischen Lärmkarten und der Lärmaktionspläne. Anhang VI der Richtli-

nie legt die Daten fest, die an die Kommission zu übermitteln sind. 

Für Lärmaktionspläne sind demnach folgende Mindeststandards definiert: 

• eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraßen, der Haupteisenbahn-

strecken oder der Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind, 

• die Benennung der zuständigen Behörde(n), 

• die Erläuterung des rechtlichen Hintergrunds, 

• alle geltenden Grenzwerte, 

• eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten, 

• eine Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, sowie 

Angabe von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen, 

• das Protokoll der öffentlichen Anhörungen gemäß Artikel 8 Absatz 7, 

• die bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung, 

• die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten fünf Jahre geplant ha-

ben, einschließlich der Maßnahmen zum Schutz Ruhiger Gebiete, 

• die langfristige Strategie, 

• finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse, Kos-

ten-Nutzen-Analyse, 

• die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse 

des Aktionsplans. 
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4.2 Rechtswirkung eines Lärmaktionsplanes 

Der Lärmaktionsplan definiert als ein Instrument des gebietsbezogenen Lärmschutzes die Hand-

lungsbedarfe und Maßnahmenvorschläge, mit denen die Belastung der Bevölkerung durch Lärm 

verringert werden kann. Ein allgemeiner Rechtsanspruch auf Durchsetzung von Maßnahmen zur 

Lärmminderung ergibt sich aus dem Lärmaktionsplan jedoch in der Regel nicht und auch die be-

nannten Grenzwerte sind nicht verpflichtend einzuhalten (vgl. Website Umgebungslärm NRW).  

Nach Beschluss des Lärmaktionsplans sind die darin enthaltenen Maßnahmen allerdings nach 

Fachrecht gültig. Das bedeutet, dass alle planenden Fachämter und Behörden die Inhalte und Aus-

sagen des LAP in ihre Abwägungs- und Entscheidungsprozesse aufnehmen müssen.  

Der § 47d Absatz 6 BImSchG enthält keine selbstständige Rechtsgrundlage zur Anordnung be-

stimmter Maßnahmen durch den LAP, sondern verweist auf spezialgesetzliche Eingriffsgrundla-

gen. Im Gesetz wird dies wie folgt beschrieben: Die Durchsetzung der Maßnahmen eines Lärmak-

tionsplanes sind nach § 47d Absatz 6 BImSchG unter Einhaltung spezialgesetzlicher Eingriffs-

grundlagen „durch Anordnung oder sonstige Entscheidungen der zuständigen Träger öffentlicher 

Verwaltung nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften durchzusetzen.“  

Festlegungen und Entscheidungen über Reihenfolge, Ausmaß und zeitlichen Ablauf der Maßnah-

men liegen im Ermessen der zuständigen Behörden bzw. in NRW der Kommunen. Maßnahmen 

sind mit den zuständigen Trägern öffentlicher Belange abzustimmen und im Einvernehmen wei-

terzuentwickeln. Der Lärmaktionsplan bleibt den Vorgaben aus übergeordneten Gesetzen unter-

geordnet (z. B. Straßenverkehrsordnung (StVO) bei Temporeduzierung, vgl. Ausführung auf S. 56).  

Der Detaillierungsgrad der Lärmkartierung reicht für die meisten spezialgesetzlichen Abwägungs-

prozesse nicht aus.  Deshalb sind je nach Maßnahme die Belastungen der Streckenabschnitte bei 

Bedarf nach den spezialgesetzlichen Grundsätzen und unabhängig von der Lärmkartierung ggf. 

lärmtechnisch neu nach den gültigen Lärmschutzrichtlinien (z. B. RLS-19) vertieft zu berechnen. 

Soweit die Maßnahmen in den Lärmaktionsplan aufgenommen wurden und auch nach Fachrecht 

gültig sind, wird in der Folge jedoch das Ermessen für die jeweilige Behörde (bspw. Straßenver-

kehrsbehörde) durch den Lärmaktionsplan eingeschränkt (vgl. MUNLV 2008 b). 

Bauliche Veränderungen im Straßennetz obliegen weiter dem jeweiligen Straßenbaulastträger für 

Bundes- und Landesstraßen und sind von der Gemeinde dort zu beantragen bzw. abzustimmen. 

Der LAP schränkt jedoch das Ermessen des Straßenbaulastträgers bei der Entscheidung, ob und 

wann im Rahmen des Straßenbaus/der Straßenunterhaltung Maßnahmen durchgeführt werden, 

ein. Auf Maßnahmen, die zurückgestellt werden, ist mit Begründung gesondert einzugehen.  

Die Lärmaktionspläne müssen auch bei der Neuausrichtung, Fortschreibung und Festsetzung von 

Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, überörtlichen Raumordnungsplänen und anderen Plä-

nen (z. B. Verkehrsentwicklungsplan, Umweltplan) berücksichtigt werden und gehören zum not-

wendigen Abwägungsmaterial. Eine Planungspflicht, d. h. die Verpflichtung zur Aufstellung eines 

Bauleitplans zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan, besitzt die Lärmaktions-

planung aber nicht (vgl. Website Umgebungslärm NRW; MLUR; MUNLV 2008 b).  

Auch bei der Festlegung Ruhiger Gebiete handelt es sich um planungsrechtliche Festlegungen, die 

von den zuständigen Planungsträgern zu berücksichtigen (in die Abwägung einzubeziehen) sind. 
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4.3 Berechnungsmethoden der Lärmkartierung 

Zur Erstellung der Lärmkartierungen werden keine Messungen vor Ort durchgeführt. Alle relevan-

ten Eingangsdaten (z. B. Lage und Nutzung der Gebäude, Einwohnerzahlen, Fahrgeschwindigkei-

ten, Verkehrsmengen, Fahrbahnoberflächen, Lärmschutzbauwerke) wurden seitens des Landes 

NRW auf Basis des Jahres 2022 zusammengestellt und durch die jeweiligen Kommunen auf Ak-

tualität geprüft. Die Lärmausbreitung des Verkehrs wurde mittels standardisierter Methodik in ei-

nem komplexen Rechenmodell ermittelt1. 

In den bisherigen Stufen der Lärmaktionsplanung wurde die Berechnung gemäß der 34. BImSchV 

§ 5 Abs. 1 durch vorläufige Berechnungsmethoden für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS), an 

Schienenwegen (VBUSch), an Flugplätzen (VBUF), durch Industrie und Gewerbe (VBUI) und zur 

Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (VBEB) durchgeführt. 

In der vierten Stufe wurde im Rahmen der europäischen Harmonisierung die europaweit einheitli-

che Berechnungsmethode CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods) eingeführt. Es 

handelt sich dabei um die Richtlinie (EU) 2015/996 der Kommission vom 19. Mai 2015 zur Festle-

gung gemeinsamer Lärmbewertungsmethoden gemäß der Richtlinie 2002/49/EG des Europäi-

schen Parlamentes und des Rates mit Änderungen vom 10. Januar 2018.  

Die Anzahl der lärmbetroffenen Menschen wird ab der vierten Stufe nach der „Berechnungsme-

thode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm“ (BEB) ermittelt. 

Daher sind die Lärmkarten der Stufe 4 kaum mit den Lärmkarten der vorherigen Runden ver-

gleichbar. Die Änderungen betreffen die verwendeten Eingangsdaten, die Rechenverfahren und 

die Rundungsregel für die Pegelklassen. Häufig werden nun deutlich mehr lärmbelastete Men-

schen ausgewiesen – obwohl sich die Lärmsituation zwischenzeitlich nicht wesentlich geändert 

hat. Wirkungen von bisher ergriffenen Lärmschutzmaßnahmen können nur sehr bedingt oder gar 

nicht aus den aktuellen Lärmkarten abgelesen werden.  

Auch ein direkter Vergleich der Lärmkartierung mit den Berechnungen im Rahmen von Lärmgut-

achten und der Bauleitplanung ist aufgrund der unterschiedlichen Methoden nicht möglich. 

Weitere Hinweise zur Vorgehensweise bei der Lärmkartierung und zur Erläuterung der Rechtsvor-

schriften bieten die LAI-Hinweise zur Lärmkartierung, die von der Bund-Länder Arbeitsgemein-

schaft für Immissionsschutz veröffentlicht wurden2. 

  

 

1  Für mehr Informationen zur Berechnung und Kartierung siehe auch: 
https://www.umgebungslaerm.nrw.de/laermkartierung/ausarbeitung-der-laermkarten-nrw  

2  LAI-Hinweise zur Lärmkartierung, Dritte Aktualisierung 27.01.2022; zum Download unter: 
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/lai-hinweise-laermkartierung-2022_1654006649.pdf  

https://www.umgebungslaerm.nrw.de/laermkartierung/ausarbeitung-der-laermkarten-nrw
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/lai-hinweise-laermkartierung-2022_1654006649.pdf
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4.4 Geltende Lärmindizes, Grenzwerte und Bewertungspegel  

Geräusche werden sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ob sie für eine Person eine Belastung 

darstellen, hängt von vielen Faktoren ab. So kann sich eine gesellige Gruppe über laute Musik 

freuen, während die Nachbarin sich über dieselbe Musik ärgert, da sie am nächsten Tag früh auf-

stehen muss. Nachts werden Geräusche zudem eher als laut empfunden als tagsüber, wenn viele 

Lärmquellen aktiv und wir meist mit anderen Dingen beschäftigt sind. 

Geräusche werden in Schallwellen übertragen. Je weiter die Geräuschquelle entfernt ist, desto 

schwächer werden diese Wellen. Die Stärke der Schallwellen nennt man Schalldruckpegel (um-

gangssprachlich: Lautstärke). Sie wird in Dezibel (dB) angegeben. Das große A, welches häufig 

hinter der Einheit dargestellt wird, beschreibt dabei einen international gebräuchlichen Bewer-

tungsfilter, der die durch den Menschen wahrnehmbaren Frequenzen abbildet. Die Grenze des 

menschlichen Hörens liegt bei einem Dezibel. Lautstärken um 50 dB(A) sind allgemein noch ange-

nehm, bei etwa 100 dB(A) wird es in der Regel unangenehm und bei rund 120 dB(A) wird Lärm 

sogar schmerzhaft wahrgenommen.  

Dabei sind 100 dB(A) jedoch nicht doppelt so laut wahrzunehmen wie 50 dB(A). Die Dezibel-Skala 

ist logarithmisch aufgebaut: das bedeutet, dass nicht die einfachen Rechenregeln gelten, sondern 

mit Logarithmen gerechnet wird. Werden zwei Schallpegel von je 50 dB(A) addiert, so ergibt dies 

nicht 100 dB(A), sondern 53 dB(A). 3 dB(A) mehr entsprechen also bereits einer Verdoppelung der 

Schallintensität. 

Als Richtwert im Verkehr führt die Halbierung des Verkehrsaufkommens seinerseits zu -3 dB(A). 

Dies entspricht jedoch gerade einmal der menschlichen Wahrnehmungsgrenze und erst bei einer 

Reduktion um -10 dB(A) wird die Lautstärke als nur noch halb so laut empfunden. Subjektive und 

psychologische Faktoren können hierbei zudem eine individuell bedeutende Rolle spielen (z. B. 

Vibrationen, die Sicht auf den Verkehr, plötzliche Geräusche wie Hupen). 

Lärmindizes nach Artikel 5 Umgebungslärmrichtlinie 

Laut der Umgebungslärmrichtlinie soll der Lärm in den Kartierungen nach definierten Lärmindizes, 

angegeben in Dezibel, erfasst werden. Diese beziehen sich auf die Tageszeiten Lday (6:00-18:00 

Uhr), Levening (18:00-22:00 Uhr) und Lnight (22:00-6:00 Uhr). Zusammenfassend müssen in den 

Lärmkarten der Index für den gesamten Tag Lden (day, evening, night) und der Lnight für jede 

Lärmart getrennt dargestellt werden. 

Beurteilungspegel für Frechen 

Als Beurteilungspegel werden die Lärmwerte benannt, die im Rahmen der Lärmaktionsplanung 

zur Bewertung und Priorisierung der Lärmbelastung herangezogen werden. Die angesetzten Be-

urteilungspegel sind im Rahmen des Lärmaktionsplans zu benennen. In der Stufe 4 ist es den 

Kommunen weitgehend freigestellt, wo sie den Beurteilungspegel setzen wollen, es gibt jedoch 

unterschiedliche Empfehlungen und Untersuchungen dazu.  

Kritisch und lange Zeit unterschätzt worden sind insbesondere die dauerhaft wirkenden Lärmbe-

lastungen, z. B. durch den Straßenverkehr. Vorbeifahrende Pkw erreichen Werte zwischen 55 und 
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75 dB(A), was u. a. abhängig von der Fahrgeschwindigkeit, dem Motor und der Straßenoberfläche 

ist. Die Lärmpegel durch Lkw und Motorräder liegen meist darüber. 

Ab ca. 40 dB(A) kann es bereits zu Konzentrationsstörungen kommen, Hörschäden können bei 

dauerhafter Beschallung ab 60 dB(A) entstehen. Bei längerer Aussetzung von Lärmpegeln ab  

65 dB(A) wurde ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachgewiesen. Bei nur  

kurzer Einwirkung von 120 dB(A) können bleibende Hörschäden entstehen – reflexartig halten  

wir uns die Ohren zu. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benennt daher Auslösewerte (also Lautstärken, ab denen 

man schützende Vorkehrungen treffen sollte) von dauerhaft 53 dB(A) Lden (24h-Mittelungspegel) 

und 45 dB(A) Lnight (nachts). Das Umweltbundesamt schlägt zur Vermeidung von Gesundheitsge-

fährdungen als Auslösekriterien einer Lärmaktionsplanung 65 dB(A) Lden und 55 dB(A) Lnight vor. 

Mittelfristig wird zur Minderung der erheblichen Belästigung ein Lden von 60 db(A) bzw. Lnight von 

50 dB(A), langfristig 55 dB(A) Lden bzw. 45 dB(A) Lnight angestrebt (vgl. UBA 2008).  

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung sind laut Richtlinie 2002/49/EG Schutz- oder Verminde-

rungsmaßnahmen ab spätestens (!) 70 dB(A) Lden bzw. 60 dB(A) Lnight zu entwickeln. 

Demzufolge liegen nach dem Runderlass des MUNLV NRW aus dem Jahr 2008 zur Umsetzung der 

Lärmaktionsplanung in hiesiges Recht Lärmprobleme in jedem Fall vor, wenn an Wohnungen, 

Schulen, Krankenhäusern oder anderen schutzwürdigen Gebäuden ein Lden von 70 dB(A) und ein 

Lnight von 60 db(A) erreicht bzw. überschritten werden.  

Da gesundheitliche Beeinträchtigungen allerdings bereits bei deutlich geringerer Lärmbelastung 

feststellbar sind (vgl. Aussagen der WHO), ist den Kommunen in Stufe 4 der Lärmaktionsplanung 

nun weitgehend selbst überlassen worden, welche Auslösewerte sie zur Bewertung der dortigen 

Lärmsituation ansetzen wollen.  

Abbildung 6: Empfehlungen zu Umwelthandlungszielen für die Lärmaktionsplanung 

Umwelthandlungsziel Zeitraum 

Lden Lnight 

Straße/ 
Schiene 

Luft- 
verkehr 

Straße/ 
Schiene 

Luft-
verkehr 

Vermeidung gesundheitsschädlicher 
Auswirkungen 

kurzfristig 60 dB(A) 50 dB(A) 

Vermeidung erheblicher 
Belästigungen 

mittelfristig 55 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Quelle: nach UBA 2022 

Als Beurteilungswerte für die Lärmaktionsplanung in Frechen wird – nach Abstimmung mit der 

Stadtverwaltung – eine Orientierung an den vom Umweltbundesamt vorgeschlagenen Kriterien 

zur mittelfristigen Vermeidung von Gesundheitsschäden angewendet.  

Folglich werden für den Lden 60 dB(A) und den Lnight 50 dB(A) angesetzt.  

Die folgenden Analysen und Bewertungen orientieren sich an diesen Werten. Die im Rahmen der 

Lärmaktionsplanung erforderlichen Aussagen zur Betroffenheit sind davon nicht beeinflusst. Die 

Pegelwerte dienen vielmehr dazu, bei der Ableitung und Priorisierung von Handlungsbedarfen alle 

Menschen zu berücksichtigen, die von gesundheitsschädlichen Auswirkungen und erhöhten Risi-

ken betroffen sind. 
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4.5 Öffentlichkeitsbeteiligung beim LAP-Prozess 

Eine wichtige Forderung der EG-Umgebungslärmrichtlinie ist die Information und Mitwirkung der 

Öffentlichkeit. Das Thema Lärm soll aktiv in die Diskussion gebracht werden und mehr öffentliche 

Wahrnehmung erfahren.  

Nach § 47d Abs. 3 ist die Öffentlichkeit zu den Vorschlägen für die Lärmaktionspläne zu beteiligen. 

Sie soll rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit erhalten, an der Ausarbeitung und Überprüfung 

der Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichtigen, die Öf-

fentlichkeit ist über die getroffenen Entscheidungen zu unterrichten.  

Die erforderliche Beteiligung findet in der Regel durch öffentliche Auslage des LAP-Entwurfs statt, 

während der die Öffentlichkeit sowie die Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu Belastungen und vorgeschlagenen Maßnahmen bekommen. Die Eingaben werden ge-

prüft und der LAP bei Bedarf nochmals angepasst, bevor er dann politisch beschlossen wird. 

Frühzeitige Beteiligung 

In der Stufe 4 der Lärmaktionsplanung 

wurden die Kommunen nun explizit dazu 

angehalten, die Öffentlichkeit frühzeitig 

einzubeziehen und die Beteiligung in zwei 

Phasen zu unterteilen.  

In der ersten Phase wurde die Öffentlichkeit 

frühzeitig über die die Ergebnisse der 

Lärmkartierung für Frechen sowie die Er-

forderlichkeit und Ziele der Lärmaktions-

planung mittels Pressemeldung unterrich-

tet. Zudem wurde die Möglichkeit gegeben, 

Vorschläge zur Lärmminderung per E-Mail 

bzw. schriftlich einzubringen. Diese Beteili-

gung fand vom 22. November 2023 bis zum 

1. Januar 2024 statt. Es wurden 23 Beiträge 

eingebracht.  

Offenlage des Entwurfs 

In der zweiten Phase wurde der Entwurf des Lärmaktionsplans bekanntgemacht und offengelegt, 

sodass Bürger:innen und Träger öffentlicher Belange (TöB) innerhalb eines festgelegten Zeitraums 

Stellungnahmen abgeben konnten. Die Offenlage fand statt 04.03.2024 bis 02.04.2024, es wurden 

34 Stellungnahmen von Bürger:innen und 6 Stellungnahmen seitens der TöB abgegeben. 

Die Dokumentationen und Auswertung der zwei Phasen der Öffentlichkeitsbeteiligung in Frechen 

sind dem Kapitel 8 sowie die Einzelbeiträge im Anhang 1 und 2 dieses Berichts zu entnehmen.  

Abbildung 7: Onlineartikel zur Online-Beteiligung 

 
Quelle: www.rheinische-anzeigenblaetter.de/ 
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4.6 Fördermöglichkeiten für Maßnahmen 

Ein aktuelles Förderprogramm für die Maßnahmen der Lärmaktionsplanung besteht nicht (Stand 

Januar 2024). Es lassen sich jedoch die Finanzmittel aus Förderprogrammen für die Umsetzung 

von Lärmschutzmaßnahmen nutzen. Hier sind Förderprogramme des Landes oder des Bundes 

sowie Fördermöglichkeiten über die NRW.BANK zu nennen. Dabei kann sich auch die Gelegenheit 

bieten, Lärmschutz begleitend zu realisieren.  

Eine nicht abschließende Übersicht über einige Fördermöglichkeiten wird im Folgenden gegeben. 

Weitergehende Informationen bietet das Förderportal www.umgebungslearm.nrw.de sowie die 

Website www.nrwbank.de.  

 

• FöRi-kom-Stra NRW: Förderfähige Maßnahmen zur Optimierung der Verkehrsinfrastruktur, 

bspw. zur Verkehrssicherheitserhöhung oder zur Nahmobilitätsförderung, können auch mit 

dem Lärmschutz kombiniert werden (Zielgruppe: Kommunen) 

• FöRi-MM: Förderfähige Maßnahmen zur Optimierung des Mobilitätssystems, bspw. Mobili-

tätsmanagement, können auch mit dem Lärmschutz kombiniert werden (Zielgruppe: Kommu-

nen) 

• NRW.BANK.Infrastruktur: u. a. Lärmschutz im Rahmen der Infrastruktur, des Städtebaus oder 

der sozialen Infrastruktur (Zielgruppe: Unternehmen, private Investoren, kommunale Unter-

nehmen) 

• Programm Energetische Stadtsanierung (NRW.BANK.KfW): bspw. zum kombinierten Wärme- 

und Lärmschutz (Zielgruppe: Kommunen) 

• Energieeffizient Sanieren (NRW.BANK.KfW): bspw. zum kombinierten Wärme- und Lärmschutz 

(Zielgruppe: Privatpersonen, Bauträger) 

• NRW.BANK.Moderne Schulen: energetische Sanierung von Schulen mit positiver Auswirkung 

auf die Lärmbelastung (Zielgruppe: Schulen) 

• Räumliche Strukturmaßnahmen - Landwirtschaftliche Rentenbank: Berücksichtigung von akti-

ven und passiven Lärmschutzaspekten bei Investitionen in lautstärkeintensive Einrichtungen 

(z. B. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Freibäder, Kita) (Zielgruppe: Kommunen) 

• RWP - Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm: Berücksichtigung von Lärmschutzmaß-

nahmen bei der Geländeerschließung und Gebäudeerrichtung (Zielgruppe: Kommunen) 

• Städtebauförderung: dient städtebaulichen Gesichtspunkten, hier kann aber der Lärmschutz 

integriert werden (Zielgruppe: Kommunen) 

• Wohnraumförderung NRW: Wohnraumförderung und Lärmschutz, u. a. auch passiver Lärm-

schutz durch Schallschutzfenster, Schallschutzverglasungen etc. für Wohngebäude (Zielgrup-

pe: Privatpersonen, Bauträger) 

• Förderprogramm von Straßen.NRW (https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html)  

http://www.umgebungslearm.nrw.de/
http://www.nrwbank.de/
https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html
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5 Zusammenfassung und Bewertung  
der Ergebnisse der Lärmkartierung 

Im Folgenden werden die Berechnungsgrundlagen und Ergebnisse der Lärmkartierungen für die 

Stadt Frechen dargestellt und ausgewertet. 

5.1 Darstellung der Lärmkartierung 

Gemäß den Vorgaben im Anhang IV der EG-Umgebungslärmrichtlinie in Verbindung mit den nach 

der 34. BImSchV vorgegeben Berechnungs- und Bewertungsmethoden wurden die Ausbreitungs-

berechnungen für das Stadtgebiet Frechen gesondert für den Lärmindex Lden (day-evening-night) 

und den Lärmindex Lnight durchgeführt und in Lärmkarten dargestellt. 

In den Lärmkarten werden gegliedert nach den Lärmindizes Flächen mit den folgenden Belas-

tungswerten erzeugt:  

• Lärmindizes Lden: 55-59 db(A), 60-64 db(A), 65-69 db(A), 70-74 db(A), > 75 db(A) 

• Lärmindizes Lnight: 50-54 db(A), 55-59 db(A), 60-64 db(A), 65-69 db(A), > 70 db(A) 

 

Im Folgenden sind die Lärmkarten für den Straßenverkehr Lden und Lnight dargestellt: 
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Abbildung 8: Lärmkartierung Straßenverkehr - Lden 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

Lärmaktionsplan Stufe 4 

Stadt Frechen 
Lärmkartierung im Stadtgebiet 

Hauptverkehrsstraßen 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 9: Lärmkartierung Straßenverkehr - Lnight 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 
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https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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5.2 Betroffenenanalyse: Belastung durch den Straßenverkehr 

Die Betroffenenanalyse (Anzahl der betroffenen Einwohner:innen bzw. Schulen und Krankenhäu-

ser) wird entsprechend den Vorgaben für die Lärmkarten nach den Lärmindizes und Belastungs-

stufen durchgeführt. Die hier genannten Betroffenenzahlen stammen aus den Daten des Landes 

NRW, die im Rahmen der Lärmkartierung für die Kommunen aufbereitet und ausgegeben wurden. 

Die Darstellungen der Lärmkarten (Abbildung 8 und 9) zeigen, dass die Autobahnen A 1 und A 4 

sowie die Straßenzüge L 91, L 183, L 277, L 361 und L 496 große Lärmquellen im Stadtgebiet dar-

stellen. Positiv feststellbar ist, dass in einem Großteil der belasteten Gebiete die Lärmwerte nicht 

über 60 dB(A) liegen. Von erhöhten Lärmbelastungen mit Lden > 60 dB(A) bzw. Lnight > 50 dB(A) 

sind in Frechen rechnerisch 4.933 (Lden) bzw. 6.620 (Lnight) Menschen betroffen. Das sind rd. 9,3 % 

bzw. 12,5 % der Gesamtbevölkerung. Von stark erhöhten Lärmpegeln (Lden > 70 dB(A) bzw. Lnight > 

60 dB(A)) sind rechnerisch 743 (Lden) bzw. 739 (Lnight) Personen betroffen.  

In Frechen sind laut Daten des LANUV 35 einzelne Schulgebäude von nennenswerten Lärmbelas-

tungen (Lden > 55-75 dB(A)) betroffen. Dabei handelt es sich v. a. um die Ringschule am Freiheits-

ring und die Realschule an der Allee zum Sportpark/Freiheitsring. Das Krankenhaus ist von Pegeln 

bis zu 65 dB(A) betroffen, maßgeblich von Autobahn und Bonnstraße ausgehend. Zur Gebäu-

destatistik ist anzumerken, dass jedes Einzelgebäude gelistet wird, das oft einem Komplex zuge-

hörig ist. Es handelt sich also nicht um 35 unterschiedliche Schulen und keine 4 Krankenhäuser. 

Gesundheitlich sind laut Berechnungen des LANUV (Tabelle 3) aufgrund der Lärmwirkung der vom 

Land kartierten Straßen 1.916 Personen von schweren Belästigungen betroffen, 404 von starken 

Schlafstörungen und vier Personen von ischämischen Herzkrankheiten. 

Tabelle 1: Betroffenheit nach Pegelklassen, Lden 

Lden, dB(A) > 55 – ≤ 60 > 60 – ≤ 65 > 65 – ≤ 70 > 70 – ≤ 75 > 75 

Betroffene  6.849 2.542 1.648 729 14 

Schulen 35* 6* - 

Krankenhäuser 4* - - - 

Lden, dB(A) > 55 > 60 > 65 > 70 > 75 

Betroffene (kumuliert) 11.782 4.933 2.391 743 - 

Quelle: LANUV 2023 * bei Schulen und Krankenhäusern wird die Anzahl der betroffenen Gebäude angegeben.    
   Dies können auch mehrere Gebäude einer zusammenhängenden Einrichtung sein. 

Tabelle 2: Betroffenheit nach Pegelklassen, Lnight 

Lnight, dB(A) > 50 – ≤ 55 > 55 –≤ 60 > 60 – ≤ 65 > 65 – ≤ 70 > 70 

Betroffene  4.137 1.744 719 20 - 

Lnight, dB(A) > 50 > 55 > 60 > 65 > 70 

Betroffene (kumuliert) 6.620 2.483 739 - - 

Quelle: LANUV 2023 
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Tabelle 3: Betroffenheit nach gesundheitlichen Auswirkungen 

Gesundheitliche 

Auswirkung 

Starke  

Belästigungen 

Starke  

Schlafstörungen 

Ischämische  

Herzkrankheiten3 

Betroffene  1.916 404 4 

Quelle: LANUV 2023 

Betroffene nach Straßenabschnitten (Priorisierung mittels Lärmkennziffer/HotSpots) 

Die Darstellungen der Lärmkarten (Abbildung 8 und Abbildung 8) zeigen die räumliche Ausbrei-

tung des Straßenverkehrslärms durch die untersuchten Straßen als Lärmquellen. Sie veranschauli-

chen, wo Menschen von besonders hohen Lärmbelastungen betroffen sind, zeigen jedoch nicht, 

wo besonders viele Einwohner:innen wohnen. Beides ist notwendig, um Handlungsbedarfe zu pri-

orisieren und zielgerichtet Maßnahmen ergreifen zu können. Um eine diesbezügliche Bewertung 

vornehmen zu können, wurde auf Grundlage der Kartierungsdaten des Landes eine sogenannte 

HotSpot-Analyse mittels Ableitung einer Lärmkennziffer vorgenommen. 

Dazu wurde zunächst ein 100x100m Raster über die Stadt gelegt. Für jedes Quadrat wurde die 

Summe der dort lebenden Einwohner:innen und die an den Fassadenpunkten der dortigen Gebäu-

de benannten Pegelüberschreitung ermittelt und zugeordnet.  

Als Beurteilungspegel wurden die vom Umweltbundesamt vorgeschlagenen Abstufungen für mit-

telfristige Kriterien von 60 dB(A) über den Gesamttag und 50 dB(A) in der Nacht angesetzt. Somit 

werden alle Personen mit erheblichen Belästigungen durch Verkehrslärm in die Bewertung mit 

einbezogen, was den Empfehlungen des Umweltbundesamts entspricht. 

Die Anzahl der betroffenen Einwohner:innen werden schließlich mit der Pegelüberschreitung mul-

tipliziert. Im Ergebnis erhält man die sogenannte Lärmkennziffer (LKZ) für jeden Hektar 

(100x100m-Quadrat). Anhand dieses Wertes lassen sich die Raumeinheiten entsprechend ihrer 

Lärmrelevanz untereinander bewerten und einstufen. 

In den folgenden Kartendarstellungen wurden die Lärmkennziffern in 20%-igen Schritten relativ 

nach ihrer Höhe dargestellt. Sehr hoch bedeutet also, dass es sich um die obersten 20% der 

Lärmkennziffern im Stadtgebiet handelt. Zusätzlich wurden die 30 höchsten Lärmkennziffern mit-

tels farbiger Umrandung in 3-stufiger Clusterung hervorgehoben. Dabei handelt es sich also um 

die 30 Quadranten mit der höchsten Lärmkennziffer im Stadtgebiet. 

Anhand dieser Darstellung wurden Straßenabschnitte gebildet und in ihrem Handlungsbedarf auf 

Grundlage der Lärmkennziffer priorisiert.  

Bei Beurteilung der Maßnahmenpriorität wird neben der Priorisierung mittels Lärmkennziffer auch 

stets die absolute Zahl der Betroffenen (über 50 bzw. 60 dB(A)) und die mittlere sowie maximale 

Pegelhöhe an den dortigen Gebäuden betrachtet, wie sie im jeweiligen Steckbrief angegeben ist. 

 

3  Unter Ischämischen Herzkrankheiten versteht man das Versagen des Herzens aus verschiedenen Gründen. Häufigste Ursa-
chen sind die Verstopfung oder Verengung der Herzkranzgefäße aufgrund von Arterienverkalkung, aber auch Stress durch 
Lärm kann eine Ursache sein. 



LAP Stufe 4 der Stadt Frechen                 Seite 27 von 112 

Planersocietät 

Abbildung 10: Prioritätensetzung mittels Lärmkennziffer und HotSpot-Bildung, 24h (Lden)  

 
Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Abbildung 11: Prioritätensetzung mittels Lärmkennziffer und HotSpot-Bildung, Nacht (Lnight) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach LANUV 2023; Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Die zuvor dargestellten Abbildungen verdeutlichen, dass kaum Unterschiede zwischen der ganztä-

gigen (Lden) und nächtlichen (Lnight) Lärmbelastung auftreten. Das bedeutet, dass die Lärmbelas-

tung zu verschiedenen Tageszeiten an denselben Orten auftritt. Lediglich in der Stärke und Aus-

dehnung der kritischen Belastung gibt es Veränderungen (was einerseits an geringeren Verkehrs-

mengen und andererseits an den niedrigeren Bewertungspegeln nachts liegt). Zudem wird deut-

lich, dass die HotSpots sich auf die innerörtlichen Bereiche konzentrieren. Dies liegt daran, dass 

außerorts keine oder nur wenige Personen von der Lärmbelastung betroffen sind. 

Die höchsten Lärmkennziffern – also Faktor aus Betroffenen und Pegelüberschreitungen – treten 

an bebauten Straßenabschnitten entlang der Aachener Straße (L 361) in Königsdorf, der L 277 im 

Stadtkern und entlang der Autobahnen auf.  

5.3 Fazit der Bewertungen 

Von stark erhöhten Lärmpegeln (mit Lden > 70 dB(A) bzw. Lnight > 60 dB(A)) entlang der durch das 

Land kartierten Straßenabschnitte sind in Frechen rund 1-2 % der Bevölkerung betroffen. Nimmt 

man die nächste Kategorie der erhöhten Lärmbelastung durch den Straßenverkehr (mit Lden > 60 

dB(A) bzw. Lnight > 50 dB(A)) dazu, steigt der Anteil der belasteten Einwohner:innen auf etwa 10-

12 % der Frechener Bevölkerung an. Diese Werte liegen – verglichen mit den Datengrundlagen für 

das Bundesland NRW (Stand: 15.09.20234) – anteilig unter dem Landesmittel (ca. 10-11 % über 

50/60 dB(A) bzw. 3% über 60/70 dB(A)). So gesehen lebt es sich in Frechen in Bezug auf den 

Straßenlärm also ruhiger als im restlichen NRW. Allerdings beeinflussen die großen Städte und 

Ballungsräume maßgeblich den Durchschnittswert. Im Endeffekt ist die Betroffenheit in jeder 

Kommune und an jeder Straße auf Grundlage der örtlichen Gegebenheiten für sich zu bewerten, 

da der Verkehrslärm eine tatsächliche Belastung und Gesundheitsgefahr für jede dort wohnende 

Person darstellt – egal wie viele es insgesamt sind.  

Auch abseits der durch das Landesamt kartierten Straßenabschnitte gingen im Rahmen der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung Stellungnahmen zu Lärmproblemen ein. Dies zeigt auf, dass die im Rah-

men der Lärmaktionsplanung pflichtgemäß kartierten Straßen lediglich einen Teil der Belastung in 

den Städten darstellen. Neben den zu entwickelnden Maßnahmen an den durch das Land kartier-

ten Abschnitten, sollte daher auch stets eine gesamtstädtische Strategie zur Verkehrsreduzierung 

und somit Lärmminderung verfolgt werden. Die Tätigkeit der Lärmreduzierung sollte nicht nur auf 

den kartierten Straßen liegen, sondern ist eine stadtweite Aufgabe. Nichtsdestotrotz sind seitens 

der Kommunen und Behörden die verfügbaren Mittel zum Schutz vor Lärm so einzusetzen, dass 

möglichst viele Menschen davon profitieren.  

Bereiche mit prioritärem Handlungsbedarf entlang der durch das Land kartierten Pflichtstraßen 

befinden sich in Frechen vor allem im Bereich der Autobahnen, der zentralen L 277 sowie der  

L 361 in Königsdorf. Wichtig zu erwähnen ist, dass der Bund bzw. das Land NRW selbst für diese 

Straßen als übergeordneter Baulastträger zuständig ist. 

 

4  Datengrundlage des UBA auf Basis der Lärmaktionsplanung und -kartierungen; zum genannten Zeitpunkt lagen noch nicht 
alle Daten der Kommunen vor. 
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6 Ausweisung „Ruhiger Gebiete“ 

Aufgabe der Lärmaktionsplanung ist neben der Reduzierung des Straßenverkehrslärms und des 

Lärms, von dem die Anwohnenden betroffen sind, der Schutz von sogenannten „Ruhigen Gebie-

ten“. In der Stufe 4 der Lärmaktionsplanung wurden die Kommunen explizit aufgefordert, Ruhige 

Gebiete auszuweisen. Die Auswahl und Festlegung der Ruhigen Gebiete sind in das Ermessen der 

zuständigen Behörde (in NRW die Kommunen) gestellt.  

Die Ausweisung Ruhiger Gebiete ist als eine Vorsorgeplanung zu verstehen. Das Ziel muss nicht 

zwangsläufig sein, diese Gebiete von Lärm zu befreien oder den Lärm zu mindern. Unter Umstän-

den kann für ein Ruhiges Gebiet auch die Zielvorgabe gelten, eine zukünftige Lärmzunahme zu 

verhindern. 

Ruhige Gebiete können sowohl innerstädtische Freiflächen oder bebaute Flächen als auch kleinere 

und größere Freiflächen außerhalb einer Stadt sein. Bisher existieren noch keine festgelegten Kri-

terien, die zur Bestimmung von Ruhigen Gebieten herangezogen werden können. Die Umge-

bungslärmrichtlinie unterscheidet lediglich zwischen „Ruhigen Gebieten in Ballungsräumen“ und 

„Ruhigen Gebieten auf dem Land“, ohne konkrete weitere Hinweise zu geben. Zur Bestimmung 

von Ruhigen Gebieten werden daher augenblicklich noch qualitative Kriterien herangezogen, ins-

besondere, da in den meisten Kommunen keine flächendeckende Lärmkartierung erfolgt.  

Als Ruhige Gebiete in Ballungsräumen können v. a. jene Flächen ausgewiesen werden, die einen 

Schwerpunkt auf Erholung und Freizeit legen, der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind und die 

Erholung von hohen Lärmpegeln im Alltag bieten können. Dies können bspw. innerstädtische Ru-

heräume wie Stadtparks, Krankenhausparks, Friedhöfe oder auch ruhige Wohngebiete sein. Auch 

innerstädtische Grünachsen oder Flussbereiche kommen in Betracht.  

Diese Flächen müssen nicht zwangsläufig lärm-unbelastet sein, dies ist ohnehin kaum möglich. 

Als Richtwert kann angesehen werden, dass das Gebiet eine überwiegend unter Lden 50 dB(A) lie-

gende Lärmbelastung aufweist. Weitere Anhaltspunkte können bspw. sein, dass die Flächen von 

der Bevölkerung als ruhig empfunden werden oder für die Erholung und für die soziale Kontakt-

pflege eine besondere Rolle spielen.  

Ruhige Gebiete auf dem Land sind Gebiete, die keinem (relevanten) Verkehrs-, Industrie- oder 

Freizeitlärm ausgesetzt sind. Dies gilt nicht für Geräusche durch die forst- und landwirtschaftliche 

Nutzung der Gebiete. Ruhige Gebiete auf dem Land können bspw. größere Wiesen- oder Waldflä-

chen sein, die weitgehend naturbelassen sind, aber auch durch eine land- oder forstwirtschaftli-

che Nutzung geprägt sein können. Anhaltspunkte bieten Pegelwerte von 40 dB(A) und weniger 

sowie auch die in der Landschaftsplanung ausgewiesenen Flächen wie bspw. Biotopverbundach-

sen. Für Ruhige Gebiete auf dem Land bietet sich auch eine großflächige interkommunale Vernet-

zung von Natur- und Erholungsgebieten an. 

Bei der Auswahl der Kriterien zur Identifikation möglicher Ruhiger Gebiete wird sich an den Leitfä-

den des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg5 und des Umweltbundesamtes6 orientiert. 

 

5 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2019): Ruhige Gebiete – Leitfaden zur Festlegung in der Lärmaktionsplanung. 
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Tabelle 4 stellt eine Übersicht von gängigen Kriterien, die in dem Leitfaden des Umweltbundesam-

tes (UBA) vorzufinden sind, dar. 

Tabelle 4: Gängige Kriterien Ruhiger Gebiete 

Quelle: UBA 2018: 15 

Eine Kombination aus akustischen Kriterien, Gebietstyp und tatsächlicher Nutzung ist entspre-

chend den Empfehlungen des UBA und der bisher gängigen Praxis als rechtlich zulässig und fach-

lich sinnvoll zu bewerten. Dabei sei die Wahrnehmung als Ruhiges Gebiet relativ zum umgebenden 

Gebiet zu bestimmen. Lediglich könne ein verlärmtes Gebiet, das gerade nicht als Ruhiges Gebiet 

wahrgenommen wird, auch nicht als Ruhiges Gebiet festgesetzt werden. (vgl. UBA 2018: 18) 

Rechtliche Wirkung der Ausweisung als Ruhiges Gebiet 

Bei der Festlegung von Ruhigen Gebieten handelt es sich – wie auch bei den sonstigen Inhalten 

des LAP – um planungsrechtliche Festlegungen, die von den zuständigen Planungsträgern zu be-

rücksichtigen sind (§47d Abs. 6 BImSchG). Ist eine Fläche als Ruhiges Gebiet ausgewiesen, so löst 

dies die Pflicht für nachfolgende Planungen aus, den Schutzauftrag, der mit der Festsetzung als 

Ruhiges Gebiet verbunden ist, zu berücksichtigen. So muss der Lärmschutz des Ruhigen Gebiets 

zukünftig in der Abwägung anderer Planungen (z. B. Bauleitplanung) besondere Berücksichtigung 

finden. Die Notwendigkeit von Maßnahmen, Eingriffen und Planungen, die erwartungsgemäß zu 

einer Erhöhung der Lärmbelastung dort beitragen werden, muss dann nachvollziehbar begründet 

werden – sofern sie denn erforderlich sind. Weitergehende planungsrechtliche Festlegungen 

(bspw. der Schutz dieser Gebiete vor Überbauung bzw. störender Anbauung in der Flächennut-

zungsplanung oder in der Bauleitplanung) sind in Abstimmung mit den jeweiligen Planungsträ-

gern zu formulieren, konkrete Maßnahmen (bspw. Verkehrsregelungen) sind im Einvernehmen mit 

den für die Umsetzung zuständigen Behörden (bspw. Straßenverkehrsbehörde) auf Grundlage des 

jeweiligen Fachrechts zu entwickeln.  

 

 

6 Umweltbundesamt (2018): Ruhige Gebiete – Eine Fachbroschüre für die Lärmaktionsplanung. 
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Zum Schutz der Ruhigen Gebiete kommen laut UBA 2018 v. a. folgende Möglichkeiten in Betracht: 

• Überprüfung von Maßnahmen der Freiraum-, Stadt- und Verkehrsplanung 

• Berücksichtigung bei der Bauleitplanung und bei Zulassungsverfahren 

• Vermeidung von Siedlungserweiterungen 

• Schaffung von Pufferzonen 

• Aufnahme in Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm und damit einhergehend die 

Nutzung des entsprechenden Planungsinstrumentariums 

• Des Weiteren kommen Maßnahmen der Lärmsanierung und Lärmschutzmaßnahmen wie  

z. B. Lärmschutzwälle in Betracht. Auch Verkehrsberuhigung oder -verlagerung im Umfeld 

kann sich positiv auswirken, sofern im Gegenzug dadurch nicht andere sensible Siedlungs-

bereiche stärker belastet werden. 

6.1 Ruhige Gebiete in Frechen 

In Frechen wurden zwei Flächen außerhalb der bebauten Bereiche als mögliche Ruhige Gebiete 

identifiziert.  

Dies sind der Königsdorfer Forst im Norden sowie das Gebiet um das Naturschutzgebiet Fürsten-

bergmaar (umgangssprachlich bekannt als Marienfeld). 

Bei der Auswahl wurden die (unvollständigen, nicht flächendeckenden) akustischen Kriterien 

durch eine qualitative Bewertung und die Auswahl der relevanten Freizeit- und Erholungsflächen 

ergänzt. Im Rahmen der frühzeitigen Onlinebeteiligung wurden keine Vorschläge aus der Bevölke-

rung zu möglichen Ruhigen Gebiete abgegeben. 

In der folgenden Abbildung 12 sind die Bereiche, welche der LAP als zukünftige Ruhige Gebiete 

empfiehlt, in einer Karte dargestellt: 
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Abbildung 12: Ruhige Gebiete der Stadt Frechen (Entwurf) 

 
Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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Steckbriefe und Argumentation zu den Ruhigen Gebieten in Frechen 

Der LAP empfiehlt die folgenden Bereiche im Frechener Stadtgebiet zur Ausweisung als Ruhige 

Gebiete, die nachfolgenden Kurzbeschreibungen fassen die jeweilige Argumentation zusammen: 

1. Königsdorfer Forst 

2. Naturschutzgebiet Fürstenbergmaar 

 

1 Königsdorfer Forst 
landschaftl. geprägter 

Erholungsraum 
ca. 330 ha 

Akustisches Kriterium: 

Verkehrslärm < 55 dB(A) 

Größtenteils erfüllt. Es bestehen leichte Lärmeinwirkungen ausgehend 

von der L 361 (Aachener Straße). 

Weitere anzunehmende 

Lärmeinflüsse 

Die Nord-Süd-Kohlebahn wird eine Lärmwirkung auf das Gebiet haben, 

zudem gibt es bestehende Windkraftanlagen im Umfeld. 

Flächennutzung Wald 

Lage, Einzugsgebiet,  

Zugänglichkeit 

Die Fläche liegt außerhalb des Siedlungsbereichs im Nordwesten von 

Königsdorf. Sie ist durch kleinere Straßen und Waldwege zu erreichen 

und für die Öffentlichkeit frei zugänglich. 

Einschätzung der  

Öffentlichkeit 

Zustimmung seitens des Rhein-Erft-Kreises (Untere Naturschutzbe-

hörde), vgl. Stellungnahme in Anhang 2 

Verkehrliche Anbindung Mit dem Fahrrad ist das Naturschutzgebiet vom alten Bahnhof ausge-

hend über Haupt- und Nebenstraßen in 25-30 Minuten zu erreichen. 

Mit dem ÖPNV können die Bushaltestellen „Königsdorf Klosterhof“ (im 

Süden), „Marienhof“ (im Osten) oder „Bergheim im Selch“ (im Norden) 

genutzt werden. An der alten Aachener Straße südlich des Gebiets 

existieren Parkplätze, von denen das Gebiet fußläufig erreichbar ist. 

Zusätzlich gibt es den Wanderparkplatz Dansweiler im Osten und zwei 

Parkplätze im Norden, von denen das Gebiet fußläufig erreichbar ist. 

Eignung als Ruhiges Gebiet? 

Ja. Der Königsdorfer Forst ist ein landschaftlich geprägter Erholungsraum, der viel Ruhe bietet. Das 

Gebiet befindet sich zwar außerhalb des Siedlungsbereichs, wird aber von vielen Bewohnerinnen 

und Bewohnern zum Wandern oder Radfahren genutzt. Der Wald ist im Flächennutzungsplan bereits 

durch die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet geschützt, trotzdem ist 

ein weiterer Schutz durch die Ausweisung als Ruhiges Gebiet empfehlenswert.  
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2 Marienfeld 
landschaftl. geprägter 

Erholungsraum 
ca. 20 ha 

Akustisches Kriterium:  

Verkehrslärm < 55 dB(A) 

Größtenteils erfüllt. Es bestehen im südöstlichen Bereich leichte 

Lärmeinwirkungen ausgehend von der L 496. 

Weitere anzunehmende 

Lärmeinflüsse 

Die Nord-Süd-Kohlebahn wird eine Lärmwirkung auf das Gebiet haben, 

zudem gibt es bestehende Windkraftanlagen im Umfeld. 

Flächennutzung Naherholungsgebiet, Wald, Felder, See, z. T. Naturschutzgebiet 

Lage, Einzugsgebiet,  

Zugänglichkeit 

Die Fläche liegt außerhalb des Siedlungsbereichs im Südwesten des 

Stadtgebiets. Sie ist durch kleine Straßen und Waldwege zu erreichen 

und für die Öffentlichkeit frei zugänglich. 

Einschätzung der  

Öffentlichkeit 

Zustimmung seitens des Rhein-Erft-Kreises (Untere Naturschutzbe-

hörde), vgl. Stellungnahme in Anhang 2 

Verkehrliche Anbindung Mit dem Fahrrad ist das Gebiet vom Stadtzentrum ausgehend über 

Haupt- und Nebenstraßen in 15 Minuten zu erreichen. Mit dem ÖPNV 

kann die Bushaltestelle „Frechen Am Hang“, „Benzelrath“ oder „Kerpen 

Frechener Straße“ genutzt werden. Erreichbar ist das Gebiet im Süden 

über die L 496 und im Norden über die L 277. Im Westen gibt es zwei 

kleinere Parkplätze, von denen aus das Gebiet fußläufig erreichbar ist. 

Eignung als Ruhiges Gebiet? 

Ja. Das Marienfeld (mit dem Naturschutzgebiet Fürstenbergmaar) ist ein landschaftlich geprägter 

Erholungsraum, der viel Ruhe bietet. Das Gebiet befindet sich zwar außerhalb des Siedlungsbe-

reichs, wird aber von vielen Bewohnerinnen und Bewohnern zum Wandern oder Radfahren genutzt. 

Der Wald ist im Flächennutzungsplan bereits durch die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet 

bzw. Naturschutzgebiet geschützt, trotzdem ist ein weiterer Schutz durch die Ausweisung als Ruhi-

ges Gebiet empfehlenswert. 
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7 Maßnahmen und Strategien zur  
Lärmminderung 

Aufbauend auf den Analysen, Kartierungsergebnissen und den Hinweisen aus der Öffentlichkeit 

wurden Strategien und Maßnahmen zur Minderung der schädlichen Lärmwirkungen durch den 

Straßenverkehr in Frechen erarbeitet. 

Diesbezüglich werden zunächst die langfristigen Maßnahmenstrategien, die dazu in Frage kom-

men, erläutert und der Katalog an kurz- bis mittelfristigen Maßnahmen aufgezeigt. 

Im Anschluss wird Bezug zu bereits umgesetzten, bestehenden oder geplanten Konzepten und 

Maßnahmen genommen, die es in Frechen gibt und die Einfluss auf den Verkehrslärm bzw. die 

Ausbreitung der Lärmbelastung haben können. 

Abschließend werden konkrete Handlungsempfehlungen zur Reduzierung des gesundheitsschädli-

chen Verkehrslärms in den zuvor priorisierten Straßenabschnitten gegeben und in Steckbriefen 

verortet. 

7.1 Maßnahmenstrategien zur Lärmminderung 

Unter Strategien zur Lärmminderung werden Strategien verstanden, die den Straßenverkehrslärm 

vermeiden, verlagern und vermindern. In erster Linie ist es das Ziel, den Lärm an der Emissions-

quelle zu bekämpfen, danach sind Verlagerungen oder Schutzmaßnahmen zu treffen. Unnötiger 

Verkehr bzw. Verkehrslärm sollen vermieden, unvermeidbarer Verkehrslärm verlagert oder durch 

Minderungen des Emissionsausstoßes verträglicher gestaltet werden. Maßnahmen auf der Immis-

sionsseite (Lärmbetroffene, also z. B. Lärmschutzfenster oder -wälle) sind nicht dazu geeignet, 

das grundsätzliche Problem des Verkehrslärms zu lösen und sollten erst nachrangig zur Anwen-

dung kommen. Es gilt der Grundsatz, dem Lärm möglichst an der Quelle entgegenzuwirken und 

nicht am Einwirkungsort. 

Eine wirksame Lärmminderung im Straßenverkehr setzt i. d. R. voraus, dass Maßnahmen nicht ein-

zeln und isoliert zur Anwendung kommen. Notwendig sind vielmehr Konzepte, die auf verschiede-

nen Strategien aufbauen und so ein breites Spektrum an Potenzialen nutzen.  

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über grundsätzlich mögliche Maßnahmen, die zur Ver-

meidung, Verlagerung oder Minderung von Verkehrslärm beitragen können: 
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Tabelle 5: Übersicht möglicher Lärmminderungsmaßnahmen 

 

Je nachdem, wie aufwendig die Realisierung ist, haben die unterschiedlichen Maßnahmen zur 

Vermeidung, Verlagerung sowie Verminderung unterschiedliche Umsetzungs- bzw. Wirkungshori-

zonte: 

• Straßenverkehrsrechtliche und verkehrsorganisatorische Maßnahmen (Fahrverbote, Tem-

pobeschränkungen, Verstetigung des Verkehrsflusses etc.), die der räumlichen Verlage-

rung und Bündelung des Verkehrs sowie der Minderung der Lärmemissionen und -

immissionen dienen, sind zumeist in einem kurz-/mittelfristigen Zeithorizont realisierbar. 

• In Abhängigkeit von der Intensität der Infrastrukturmaßnahmen und den Planungen der 

jeweiligen Baulastträger, welche für die Straßen verantwortlich sind, sind Maßnahmen zur 

Verminderung sowie Verlagerung und Bündelung auch mittel- bis eher langfristigen Stra-

tegien zuzuordnen. Dies trifft bspw. auf die Bauleitplanung zu, die z. B. durch abschir-

mende Gebäudestellungen die Lärmimmissionen mindern kann, oder auch auf umfassen-

de bauliche Konzepte zur Verkehrsberuhigung auf Bestandsstraßen. 

• Maßnahmen zur Vermeidung besitzen oft eher einen langfristigen Umsetzungs- und da-

mit Wirkungshorizont. Hierzu zählen Leitbilder bzw. Strategien der Stadtplanung (Stadt 

der kurzen Wege, Nutzungsmischung, Verdichtung etc.) und Strategien wie die Förderung 

des Umweltverbundes, die neben organisatorischen Aspekten zumeist mit einer nachhal-

tigen Anpassung der Infrastruktur verbunden sind. Die verkehrsvermeidenden Maßnah-

Strategie Mögliche Maßnahmen (nach UBA 2008) 

Vermeidung 

-  Stadt der kurzen Wege, Nutzungsmischung und -verdichtung  

-  Fahrtenverlagerung: Förderung des Umweltverbundes (ÖV, Fuß, Rad) 

-  Parkraummanagement und Park & Ride  

-  Mobilitätsmanagement, Car Sharing, City-Maut, City-Logistik etc. 

Räumliche  

Verlagerung und 

Bündelung 

-  Verkehrsberuhigung im Nebennetz, Vorhaltung eines leistungsfähigen Hauptnetzes 

- Lkw-Routenpläne 

- Fahrverbote (für bestimmte Fahrzeuggruppen und/oder bestimmten Tageszeiten) 

- Verkehrsorganisation (Abbiegeverbote, Leitsysteme, Umfahrungen etc.) 

Minderung von Kfz-

Lärmemissionen 

-  lärmärmere Fahrbahnbeläge (Asphalt statt Pflaster, „Flüsterasphalt“) 

- Senkung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten und Verkehrsberuhigung  

- Verstetigung des Verkehrsflusses (z. B. Grüne Welle, Verkehrsberuhigung, Kreisver-

kehre) 

- lärmärmere Fahrzeuge im ÖPNV und kommunalen Eigenbetrieben 

Minderung von Lärm-

immissionen 

-  Straßenraumgestalt: Abstandserhöhung Kfz-Verkehr - Gebäudefassade 

- Bauleitplanung: geschlossene Bauweisen, abschirmende Gebäudestellungen, Auf-

enthaltsräume in der lärmabgewandten Seite von Gebäuden, etc. 

- Schallschutzinstallationen (Wände, Wälle etc.) 

- passiver Schallschutz z. B. durch Schallschutzfenster 
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men im Bereich des Parkraummanagements, P&R, Mobilitätsmanagement etc. sind dem-

gegenüber durchaus mittel- bis kurzfristig umsetzbar. 

Viele Maßnahmen strategischer Natur sind im städtischen Gesamtzusammenhang zu sehen.  

Empfehlenswert ist daher die Etablierung eines kommunalen Planungsmanagements, in dem 

Lärm vermeidende/verlagernde/vermindernde Strategien und Maßnahmen im Sinne einer Lärm-

vorsorge obligatorisch Berücksichtigung finden. Hierzu gehört auch die integrierte Betrachtung 

des Lärmschutzes im Zusammenspiel mit anderen Fachplanungen und Themenfeldern wie der 

Stadt- und Bauleitplanung, der Verkehrsentwicklungsplanung, dem städtischen Klimaschutz oder 

der Verkehrssicherheit.  

Eine aktive Lärmvorsorge verhilft dabei, Zusatzkosten für den Lärmschutz 

• zu vermeiden, indem von Anfang an Lärm vermeidend/vermindernd geplant wird oder 

• soweit möglich zu verringern, indem Lärmschutzmaßnahmen von Anfang an eingeplant 

werden, sodass kostenintensive Nachbesserungen entfallen. 

7.1.1 Lärmvorsorge im Zusammenspiel mit anderen Planungen 

Die Lärmaktionsplanung ist eine querschnittsorientierte Aufgabe mit Schnittstellen zu weiteren 

Plänen und Aufgaben. Beispielsweise wirken Geschwindigkeitsbeschränkungen in der Regel auch 

positiv auf die Luftreinhaltung und die Verkehrssicherheit. Weiterhin wirken sich Lärmreduzierun-

gen positiv auf die Qualität und das Image von Straßen oder ganzen Stadtteilen einer Kommune 

aus und führen zu Lageverbesserungen auf dem Wohnungsmarkt. Diese Synergieeffekte verstär-

ken die Argumente der Lärmaktionsplanung. 

Im Folgenden werden beispielhafte Maßnahmen und Synergieeffekte von anderen raumbezoge-

nen Planungen zur Lärmaktionsplanung aufgezeigt (vgl. MUNLV 2008b): 

Regionalplan: 

• Ausweisung von Siedlungsbeschränkungen im Bereich lärmrelevanter Standorte 

• Festlegung von Siedlungszuwächsen mit Berücksichtigung der Lärmschutzaspekte 

• Ausweisung von Siedlungsflächen im Einzugsbereich des ÖPNV (Stärkung des Umweltver-

bundes) 

• Verkehrsvermeidung durch räumliche Zuordnung von Nutzungen (z. B. von Gewerbe- und 

Siedlungsflächen) 

Flächennutzungsplan: 

• Zuordnung verträglicher Nutzungen, Ausschluss störender/lärmverursachender Nutzun-

gen, Definition von Abstandsflächen zu Lärmquellen 

• Innenentwicklung, Nutzungsmischungen, Zuordnung von Siedlungsflächen zum öffentli-

chen (Personennah-) Verkehr etc.: Stadt der kurzen Wege 

• Darstellung von Nutzungsbeschränkungen für Flächen oder von Vorkehrungen zum 

Schutz gegen schädliche Umweltauswirkungen 
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Bebauungsplan: 

• Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung, bspw. Beeinflussung der Lärmab-

schirmung über die Geschosszahl 

• Nutzung von Flächen für Nebenanlagen sowie Stellplätzen/Garagen und öffentli-

chen/privaten Grünflächen zur Lärmabschirmung 

• Lärmabschirmende Gebäudestellungen, geschlossene Bauweisen 

• Ausschluss oder Beschränkung von Nutzungen, um bspw. lärmerzeugende Nutzungen in 

Wohnbereichen zu vermeiden 

• Lärmvermindernde Ausweisung/Dimensionierung von Verkehrsflächen (geschwindig-

keitsreduzierende Straßenquerschnitte etc.) 

Verkehrsentwicklungsplan/Mobilitätskonzept: 

• Prüfung der Lärmwirkung als Entscheidungskriterium bei Netzergänzungen 

• Verkehrslenkung (z. B. Lkw-Routen) und Konzentration des Verkehrs auf möglichst wenig 

sensible Bereiche 

• Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsbeschränkungen 

• Radstreifen umgesetzt: Clarenbergweg (Bachem), Kapellenstraße/An St. Maria Königin 

• Fahrradstraßenkonzept Innenstadt auf Grundlage des VEP entwickelt und als Probephase 

umgesetzt 

• Leihfahrradstationen 2023 umgesetzt vom Kreis, Pedelecs 2024 geplant 

• Fahrradabstellanlage in Königsdorf umgesetzt (Mobilstationen und -drehscheiben) 

• Ausbau der E-Ladestationen (Pkw) 

• Beeinflussung des Modal-Split zugunsten des Umweltverbundes 

7.1.2 Übergeordnete, lärmrelevante Planungen und Strategien  
in Frechen 

Für das Gebiet der Stadt Frechen bestehen bereits Gutachten, Konzepte und Planungen, deren 

Maßnahmenvorschläge Wirkung auf die Lärmentwicklung (insb. des Straßenverkehrs) in der Stadt 

haben. Im Folgenden wird ein Überblick über diese gegeben. 

Verkehrsentwicklungsplan Frechen: 

Zeitgleich mit dem letzten Lärmaktionsplan wurde ein Verkehrsentwicklungsplan für die Stadt Fre-

chen erstellt. Dieser sollte insbesondere Grundlagen für die Erstellung des neuen Flächennut-

zungsplans liefern und die aktuellen Fragen im Verkehrsbereich qualifiziert und ganzheitlich be-

antworten. Zu den Zielen der Verkehrsentwicklungsplanung in Frechen sollen laut VEP u. a. eine 

stadtverträgliche Organisation des notwendigen Kfz-Verkehrs sowie die Priorisierung von Maß-

nahmen zur Verkehrsvermeidung und -verlagerung auf umweltgerechte Verkehrsmittel, insbeson-

dere Fahrrad und Pedelec gehören. Der Radverkehr bildet einen besonderen Schwerpunkt des 

VEP. Der VEP sollte auch die Weichenstellung zur Nutzung von kombinierten Verkehren, Mobili-

tätsdrehscheiben und umweltfreundlicher E-Mobility voranbringen. Viele Maßnahmen und Anre-

gungen des VEP wurden inzwischen realisiert bzw. weiterentwickelt (siehe auch Auflistung weiter 

oben). So wurden u. a. Fahrradschutzstreifen entlang der Hubert-Prott-Straße und Kapellenstra-
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ße/An Sankt Maria Königin realisiert, Fahrradabstellanlagen in Königsdorf ausgebaut (im Sinne 

von Mobilitätsdrehscheiben), kreisweit ein Radverleihsystem aufgebaut und konstant die Möglich-

keiten für E-Ladestationen erweitert. In der Innenstadt wurde ein Fahrradstraßenkonzept entwi-

ckelt und wird probeweise gerade getestet. 

Verkehrsentwicklungsplan des Rhein-Erft-Kreises: 

Im VEP des Rhein-Erft-Kreises (vgl. IVV 2003) und im dazugehörigen Leitbildpapier wurden viel-

fältige Möglichkeiten genannt, um die verkehrliche Situation in der Region zu verbessern und die 

Einwohner vom motorisierten Straßenverkehr zu entlasten. Dies umfasst z. B. Maßnahmen zur 

Reduzierung bzw. Verlagerung des motorisierten Straßen- und des Schwerverkehrs und zur För-

derung des Umweltverbunds (Fuß, Rad, ÖPNV). 

Der Verkehrsentwicklungsplan des Rhein-Erft-Kreises überprüfte verschiedene regional bedeut-

same Straßenbaumaßnahmen und Umgehungsstrecken in Frechen, um die Stadt v. a. vom Durch-

gangsverkehr zu entlasten. Empfohlen wurde z. B. ein Anschluss der L 183 an die A 1 im Süden der 

Stadt sowie ein Vollanschluss der L 183 an die A 4. Dies sollte u. a. zu einer Entlastung der dama-

ligen B 264 (jetzt: L 496) führen. Im Radverkehr gab der VEP v. a. eine Konzeption des Radver-

kehrsnetzes der Kreisstädte vor und nannte vorrangigen Verbesserungsbedarf in der Infrastruktur. 

Eine Aktualisierung des – inzwischen schon recht alten – Kreis-VEP aus dem Jahr 2003 ist bis-

lang nicht vorgenommen worden, derzeit wird aber ein neuer Nahverkehrsplan aufgestellt. 

Radschnellweg nach Köln: 

Im Rahmen des im Jahr 2013 stattgefundenen Planungswettbewerbs für Radschnellwege des 

Landes Nordrhein-Westfalen wird die Umsetzung von fünf regionalen Radschnellwegkonzepten 

finanziell gefördert werden. Das in einem interkommunalen Arbeitskreis mit den Städten Köln, 

Brühl, Hürth, Pulheim und Wesseling sowie dem Rhein-Erft-Kreis entwickelte Konzept einer ca. 9 

Kilometer langen Strecke zwischen der Kölner Innenstadt und dem Bahnhof Frechen gehört zu 

den fünf Siegerbeiträgen. Der Radschnellweg befindet sich aktuell weiterhin in der Planung, so 

dass ein tatsächlicher Baubeginn zurzeit nicht prognostiziert werden kann. 

Durch die Verlagerung des Verkehrs auf das Fahrrad könnten die Straßen in Frechen im All-

gemeinen entlastet und die Lärmemissionen insgesamt verringert werden. 

Geplante bzw. bereits umgesetzte Straßenbaumaßnahmen: 

• Umgehung Buschbell (K 25 n) 

Die Maßnahme wurde seit dem letzten LAP fertiggestellt. Die neue Umgehungsstraße für den 

Ortsteil Buschbell ist in Benutzung und die Ulrichstraße wurde als Ortsdurchfahrt Buschbell abge-

stuft. Der Durchgangsverkehr wird nun nicht mehr durch den Ortskern geführt, sondern über die 

Neubaustrecke westlich von Buschbell. Eine erneute Lärmkartierung ist nicht erfolgt. 

• Vollanschluss A 4 Frechen-Nord und vierspuriger Ausbau Bonnstraße 

Die Autobahnanschlussstelle Frechen-Nord sollte bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des letzten 

LAP mittel- bis langfristig voll ausgebaut werden. Bislang ist die Auffahrt lediglich in Richtung 

Aachen bzw. die Abfahrt aus Richtung Aachen möglich. Vor 2026/2027 ist hier jedoch keine Reali-

sierung mehr durch den Landesbetrieb NRW zu erwarten. 
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• Teilanschluss westl. Königsdorf an A4 

Aktuell noch im Bau befindlich ist ein Autobahnteilanschluss westlich von Königsdorf. Die Fertig-

stellung ist Ende 2024/25 zu erwarten. Der Verkehr kann zukünftig von Köln kommend nach Kö-

nigsdorf abfahren und umgekehrt von Königsdorf auf die A4 gelangen. Die Maßnahme soll den 

Stadtteil Königsdorf vor allem vom Pendlerverkehr aus Bergheim und Horrem nach Köln entlasten. 

Dies ist v. a. bei den im LAP für Königsdorf (Aachener Straße) vorzuschlagenden Maßnahmen zu 

berücksichtigen.  

• Neubau Lärmschutz A 1 

Entlang der Autobahn 1 ist zwischen Frechen-Bachem und Hürth Gleuel der Neubau des Lärm-

schutzes abgeschlossen worden. 

Planung zur Verlängerung der Stadtbahnlinie 7 von Frechen nach Kerpen: 

Seitens des Rhein-Erft-Kreises wurde 2023 eine Vorstudie zur Verlängerung der Stadtbahnlinie 7 

von Frechen nach Kerpen durchgeführt. In dieser Vorstudie zum möglichen Nutzen einer Stadt-

bahnverlängerung wurden verschiedene Korridore erarbeitet, in denen die Stadtbahn verlaufen 

könnte. Ein möglicher Korridor verläuft aus Richtung Frechen am Rande des Marienfeldes nach 

Kerpen-Türnich. Die Vorstudie hat einer Verlängerung der Stadtbahnlinie grundsätzlich einen po-

sitiven Nutzen nachgewiesen, so dass im weiteren Planungsverlauf eine Machbarkeitsstudie fol-

gen soll. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie können dann konkrete Lagen von Strecken und Hal-

testellen geprüft werden. Eine mögliche Verlängerung der Stadtbahnlinie kann sich positiv auf den 

Modal Split hinsichtlich des ÖPNV-Anteils auswirken, weil durch sie eine attraktive Verbindung ge-

schaffen wird und sie somit zur Verringerung des Lärms durch den Individualverkehr (v. a. Pkw) 

beitragen wird (vgl. Stellungnahme des Rhein-Erft-Kreises im Rahmen der Offenlage des LAP in 

Anhang 2). 

 

Die Erkenntnisse aus den genannten Unterlagen sowie die zu erwartenden Wirkungen der Maß-

nahmen wurden in der darauffolgenden Maßnahmenkonzeption der Lärmaktionsplanung mit Blick 

auf mögliche Synergieeffekte und Wechselwirkungen berücksichtigt. 

7.2 Kurz- bis mittelfristige Maßnahmen zur Lärmminderung 

Strategische und fachübergreifende Maßnahmen sind immens wichtig, stellen jedoch meist auf-

grund ihrer Langfristigkeit keine Lösung für akute Lärmprobleme in der Stadt dar.  

Für die konkrete Lärmminderungsplanung entlang der Straßen, an denen Anwohner:innen durch 

eine Überschreitung der Grenzwerte betroffen sind, eignen sich Maßnahmen, die möglichst kurz- 

bis mittelfristig zu einer Reduzierung des Verkehrslärms führen.  

Die Wirkungsweise der gängigsten und erfolgversprechendsten Handlungsansätze wird im Fol-

genden aufgeführt. Konkret verortete und priorisierte Empfehlungen für die einzelnen Straßenab-

schnitte finden sich in den Steckbriefen in Kapitel 7.2.1. 
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Die folgende Abbildung zeigt die Lärmminderungspotenziale unterschiedlicher Maßnahmenansät-

ze, die sich im Rahmen der Lärmaktionsplanung als gängigste und auch erfolgversprechendste 

Maßnahmen herausgestellt haben. Die Wirksamkeit wurde seitens des UBA untersucht. 

Die Hauptansatzpunkte zur kurz- bis mittelfristigen Lärmreduzierung im Straßenverkehr stellen 

die Handlungsfelder Fahrbahnbelag, Geschwindigkeiten und Verkehrsfluss sowie Verkehrsreduzie-

rung dar. Aber auch Aufteilung und Gestaltung der Straßen- und Seitenräume können Einfluss auf 

die Lärmwirkung nehmen, indem sie z. B. die Entfernung der lärmemittierenden Fahrzeuge zur 

Wohnbebauung vergrößern oder durch Einbauten und Gestaltung Einfluss auf die Fahrweise und 

Geschwindigkeit genommen wird. 

Neben diesen Maßnahmen, welche direkt an der Lärmquelle ansetzen, bieten sogenannte „passive 

Lärmschutzmaßnahmen“ ebenfalls Schutz vor unerwünschter Geräuschbelastung. Dazu zählen vor 

allem die Errichtung von baulichen Barrieren (u. a. Lärmschutzwände, Abschirmung durch neue 

Gebäude, Wälle und in Teilen auch Bepflanzung) und die Verbesserung der Gebäudefassaden  

(u. a. Lärmschutzfenster, Einhausungen von Balkonen oder auch in Teilen Fassadenbegrünung). 

Diese führen allerdings zu keiner „echten“ Lärmreduzierung im Sinne der Ursachenbekämpfung, 

sondern helfen lediglich, sensible Bereiche von der Lärmwirkung abzuschirmen. Sie können die 

Ausbreitung des Lärms verhindern, außerhalb der Abschirmung bleibt er jedoch bestehen. 

Auch zu beachten ist – neben der tatsächlichen Minderung der Lärmbelastung durch Senkung 

des dB(A) – die subjektive Wahrnehmung der Betroffenen: in einem Modellversuch verringerte die 

Ausweisung von Tempo 30 den Lärmpegel „nur“ um 1,4 dB(A)7, während der Anteil der sich be-

troffen Fühlenden um 26 % sank. Das Lärmempfinden der Betroffenen wird demnach nur zu etwa 

einem Drittel durch den objektiv messbaren Schallpegel bestimmt und zum Großteil durch andere 

Faktoren wie beruhigter Verkehr oder eine Erhöhung der Verkehrssicherheit (vgl. MUNLV 2008). 

 

7  Eine für den Menschen wahrnehmbare Reduzierung des Lärms ist erst ab ca. 3 dB(A) erreicht. 
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Abbildung 13: Lärmminderungspotenziale unterschiedlicher Maßnahmen in dB(A)89 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach UBA 2008, Website Leipzig, MUNLV 2008 

 

 

 

8 OPA = Offenporiger Asphalt, bei Geschwindigkeiten über ca. 40-50 km/h weniger lang haltbar 

9 LOA = Lärmoptimierter Asphalt, i. d. R. auch innerorts bei niedrigeren Geschwindigkeiten geeignet 
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Die einzelnen Handlungsfelder werden im Folgenden näher –allgemeingültig – erläutert: 

Sanierung/Erneuerung von Fahrbahnoberflächen und -belägen 

Die Fahrbahnoberfläche hat einen maßgeblichen Einfluss auf die entstehende Lärmbelastung der 

Umgebung. Um Lärm zu vermeiden, sollte der Belag möglichst eben und in gutem Zustand sein. 

Neben der Sanierung der Fahrbahnoberflächen können ferner spezielle, lärmarme Asphaltoberflä-

chen aufgebracht werden. Die Einsatzgebiete und Empfehlungen der unterschiedlichen Oberflä-

chenmaterialien sind dabei zu berücksichtigen. 

Die Sanierung von beschädigten Fahrbahnoberflächen erweist sich als sehr effektive Maßnah-

me. Insbesondere Flickstellen, Schlaglöcher oder abgesetzte Gullydeckel können schnell für stö-

rende Lärmeinwirkungen sorgen. Durch die Sanierung kann eine Lärmreduzierung von i. d. R.  

1-2 dB(A) erreicht werden. Bei Planung und Priorisierung von Fahrbahnsanierungen sollte also 

stets die Lärmwirkung mitberücksichtigt werden, sodass die verfügbaren Mittel entsprechend ein-

gesetzt und stark lärmbelastete Straßenabschnitte gegebenenfalls eher saniert werden können. 

Der Austausch von lärmintensiven Belägen kann ebenfalls sehr effektiv die Lärmwirkung opti-

mieren. Beispielsweise kann durch einen Ersatz von Kopfsteinpflaster durch Asphalt eine Lärm-

minderung von 3-8 dB(A) erreicht werden, bei Tempo 50 gar zwischen 6-12 dB(A) (vgl. LAI 2012). 

Bei Fahrbahnsanierungen sollte aus Gründen der Lärmreduzierung der Einsatz spezieller, lärmar-

mer Asphaltoberflächen geprüft werden. Aus Kostengründen empfiehlt sich der Einbau vor allem 

dort, wo zukünftig ohnehin die Asphaltdecke erneuert wird (bspw. aufgrund von Straßen-

umbaumaßnahmen, Kanalarbeiten etc.) sowie bei Neubaumaßnahmen mit anliegender Wohnbe-

bauung. Hierzu kommen inzwischen unterschiedliche Belagstypen mit jeweils unterschiedlichen 

Eigenschaften (v. a. relevant sind hierbei die Kosten und Haltbarkeit) in Betracht. Am häufigsten 

angewendet werden offenporige Asphaltbeläge (OPA) und Asphaltbeläge mit geringen Körnungs-

durchmessern (z. B. LOA 5D): 

Lärmoptimierter Asphalt (LOA), oftmals als „Flüsterasphalt“ bezeichnet, bewirkt durch eine be-

sondere Materialzusammensetzung eine Reduktion der Rollgeräusche der Reifen gegenüber bis-

her üblichem Asphalt. Durch den Einbau lärmoptimierten Asphalts können je nach Art des As-

phalts und abhängig von der Verkehrsbelastung Lärmminderungen von 2-3 dB(A) bis zu 5 dB(A) 

erreicht werden – in Einzelfällen auch bis zu 9 dB(A), was fast einer Halbierung des Lärms ent-

spricht. Sinnvoll ist der Einsatz von lärmoptimiertem Asphalt aber erst auf Straßen mit einer zuläs-

sigen Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h, da darunter das Motorengeräusch das Rollgeräusch 

übersteigt und keine nennenswerte Lärmminderung eintritt. Die Kosten liegen nur unwesentlich 

höher als bei bisher üblichen Asphaltdecken. Positive Erfahrungen mit LOA-Asphalten machten 

bisher u. a. die Städte Düsseldorf und Köln. 

Außerorts (über 60 km/h) wird hingegen eher der sogenannte offenporige Asphalt (OPA) zur 

Lärmminderung eingesetzt. Die lärmabsorbierende Wirkung von offenporigem Asphalt entsteht 

insbesondere durch zusammenhängende Hohlräume in der Asphaltdecke. Auch er besitzt ein ho-

hes Potenzial zur Lärmminderung (zumeist ca. 2 bis zu 4 dB(A), kurz nach dem Einbau auch bis zu 

8 dB(A)), jedoch ist seine Haltbarkeit bzw. Wirkungsdauer begrenzt (ca. 6-10 Jahre). Anfällig ist 

der OPA vor allem gegenüber der Verschmutzung/Verstopfung der Hohlräume. Bei niedrigen Ge-
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schwindigkeiten setzt die Selbstreinigung der Deckschicht durch den Sog der Reifen nur unzu-

reichend ein, sodass die Hohlräume, die für den Wasserabfluss und die Reduktion der Abrollgeräu-

sche sorgen, sich bereits nach relativ kurzer Zeit zusetzen und die Deckschicht erneuert werden 

müsste. Des Weiteren reagiert der OPA sehr empfindlich auf Scherbelastungen (Lenkbewegungen 

im Stand), wie sie vor allem an Ein- und Ausfahrten sowie in Kreuzungsbereichen durch Brems- 

und Beschleunigungsvorgänge insbesondere von Lkw und Bussen entstehen. Daher ist aus tech-

nischer und wirtschaftlicher Sicht die Verwendung von OPA im innerörtlichen Bereich nicht ratsam. 

Neben LOA und OPA gibt es noch weitere lärmmindernde Fahrbahnoberflächen, deren Einsatz je 

nach Gegebenheiten (u. a. Fahrgeschwindigkeit, Verkehrsmenge und -fluss, Schwerverkehrsanteil, 

Abschnittslänge) spezifische Vor- und Nachteile bieten. Dies sind z. B. lärmarme Splittmastix- 

Asphalte (SMA) oder dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V).  

Bei der Auswahl des Fahrbahnoberflächenmaterials sollte auf den im Rahmen der Lärmaktions-

planung kartierten Straßen neben den wichtigen Faktoren wie Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Verkehrssicherheit stets auch die Lärmminderungswirkung eine Rolle spielen. 

Auf übergeordneten Landes- und Bundesstraßen wird durch Straßen NRW als zuständiger Bau-

lastträger das Programm der Sanierungsmaßnahmen jährlich nach Priorität festgelegt. Sobald ei-

ne Deckensanierung in einem betroffenen Abschnitt ansteht, wird auch die Möglichkeit des Ein-

satzes von lärmmindernden Fahrbahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber erst zu 

diesem Zeitpunkt festgelegt (vgl. Stellungnahme Straßen NRW in Anhang 2). 

Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

Die Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten bedeutet im innerstädtischen Straßennetz 

in der Regel eine Ausweisung von Tempo 30-Strecken. Dies kann nicht nur in Wohngebieten (hier 

dann meist als Zonen-Beschilderung) sondern auch auf Hauptverkehrsstraßen sinnvoll sein. 

Denn eine Senkung der Fahrgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h bewirkt bereits eine nachgewie-

sene Lärmminderung von etwa 2-3 dB(A), was in etwa einer Halbierung des Verkehrsaufkommens 

gleichkommt. Mit Tempo 30-Ausweisungen können kurzfristig und kostengünstig deutlich mess-

bare Lärmminderungen erreicht werden. Des Weiteren ergeben sich Synergieeffekte zur Verkehrs-

sicherheit und zur Luftreinhaltung (weniger Schadstoffausstoß der Kfz). 

Soweit möglich ist eine Ausweisung von Tempo 30 ganztags vorzusehen, da auf diese Weise so-

wohl tagsüber als auch nachts eine Lärmreduktion eintritt. Alternativ bietet sich vor allem auf viel 

befahrenen Haupteinfallstraßen aber auch Tempo 30 nur nachts (22-6 Uhr) an, sofern die ganztä-

gige Tempo 30-Ausweisung aufgrund der Bedeutung der Straße kritisch betrachtet wird. Auf die-

se Weise wird zumindest der während des Schlafs besonders störend und gesundheitsbeeinträch-

tigend wirkende Lärm verringert. 

Wichtig im Zusammenhang mit Senkungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist die Förde-

rung eines angepassten Verhaltens der Autofahrer. Auf die Einhaltung von Tempo 30 sollte daher 

durch eine verkehrsberuhigende Straßenraumgestaltung (baulich oder durch Markierungen) oder 

durch Geschwindigkeitskontrollen bzw. Geschwindigkeitsdisplays hingewirkt werden.  

Zu beachten sind jedoch auch die straßenverkehrsrechtlichen Grundlagen (v. a. die Vorgaben der 

StVO) und mögliche Verdrängungseffekte in das Nebennetz, sofern dort dadurch schnellere Fahrt-
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routen entstehen. Auch die Belange des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs sind vor der Ausweisung 

zu prüfen und bei der Entscheidung zu berücksichtigen. Die Reduzierung der Höchstgeschwindig-

keit sollte daher noch vorrangig an Straßenabschnitten mit hoher Lärmbetroffenheit in Betracht 

gezogen werden, wo der Gesundheitsschutz besonders in den Vordergrund rückt. Hinzu kommt 

die Schwierigkeit, dass die Baulast der meisten im Rahmen der Lärmaktionsplanung kartierten 

Hauptverkehrsstraßen nicht bei den Kommunen, sondern bei übergeordneten Trägern (wie Kreis, 

Land oder Bund) liegt. 

Bei der Ausweisung von geringeren Geschwindigkeiten handelt es sich um eine straßenverkehrs-

rechtliche Anordnung. Nach den Grundsätzen der Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maß-

nahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, kommen Geschwindigkeitsbegrenzungen aus 

Lärmschutzgründen insbesondere in Betracht, wenn der Beurteilungspegel am Immissionsort die 

jeweiligen Richtwerte der v. g. Richtlinie überschreiten und der Pegel durch die Geschwindigkeits-

begrenzung um mindestens 3 dB(A) (Hörbarkeitsschwelle) gesenkt werden kann. Die Darstellun-

gen der Lärmsituation in den Lärmkarten der Lärmaktionsplanung sind hierfür nicht ausreichend. 

Maßgebend ist die Berechnungsvorschrift nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

RLS-90. Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Lärmschutz, liegen im Zuständigkeitsbereich 

der jeweiligen Anordnungsbehörde. Diese führt ein Verfahren nach § 45 der StVO durch, in wel-

chem auch der Straßenbaulastträger beteiligt wird. Dieser gibt dann, bezogen auf den Einzelfall, 

eine Stellungnahme ab, bei der er die Funktion der Straße entsprechend Widmung im Blick zu hal-

ten hat (vgl. Stellungnahme Straßen NRW in Anhang 2). 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften beträgt auch unter 

günstigen Umständen laut Gesetz grundsätzlich 50 km/h (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 StVO). Beschränkungen 

des fließenden Verkehrs dürfen nur dort angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen ört-

lichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht (§ 45 Abs 9 Satz 3 StVO). Weitergehend besteht die 

Möglichkeit, im unmittelbaren Bereich von besonders schützenswerten Einrichtungen (bspw. Kitas 

und Schulen) die Höchstgeschwindigkeiten auf Tempo 30 herabzusetzen (§ 45 Abs. 9 Satz4 Nr. 6 

StVO i. Vm. zu Zeichen 274 Rdnr. 13 VwV StVO). Diese Möglichkeit bezieht sich jedoch ausschließ-

lich auf Einrichtungen, die sich direkt an der Straße befinden und dürfen maximal auf einer Länge 

von 300 m angeordnet werden. Die StVO stellt an die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit 

innerorts also noch sehr hohe Anforderungen10.  

Perspektivisch wird wohl mehr möglich werden: Und langsam scheint dieser Wunsch auch auf 

die Bundesebene Einfluss zu nehmen, denn auch wenn der im Oktober 2023 eingebrachte Vor-

schlag zur Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) im Bundesrat zunächst abgelehnt 

wurde, ist ein erster, wichtiger Schritt getan. Auch die Belange des Umwelt- und Klimaschutzes, 

des Gesundheitsschutzes (hier also der direkte Lärmbezug) sowie der städtebaulichen Entwick-

lung wurden - nach Aussage des Bundesrates – zur Begründung straßenverkehrsrechtlicher 

Maßnahmen nicht kategorisch abgelehnt. Allerdings forderte der Bundesrat vielmehr, dass die 

 

10  Vertiefend dazu auch folgende Aussage: „§ 45 IX 3 StVO modifiziert und konkretisiert die tatbestandlichen Voraussetzungen 
des § 45 I StVO dahingehend, dass für die Beschränkung des fließenden Verkehrs eine Gefahrenlage vorausgesetzt wird, die 
– erstens – auf besondere örtliche Verhältnisse zurückzuführen ist und – zweitens – das allgemeine Risiko einer Beein-
trächtigung der relevanten Rechtsgüter (hier insbesondere: Gesundheit der Wohnbevölkerung) erheblich übersteigt. Dies ist 
dann anzunehmen, wenn der Lärm Beeinträchtigungen mit sich bringt, die jenseits dessen liegen, was unter Berücksichti-
gung der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen werden muss“ (Suslin/Zilsdorf: Die Anord-
nung von Tempo 30 aus Lärmschutzgründen (NZV 2020, 407)). 
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Verkehrssicherheit über all diesen Dingen stehen müsse. Inwieweit und wann es neue Möglichkei-

ten für Tempo 30 nun in eine Novellierung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) schaffen werden, 

bleibt abzuwarten. 

Verstetigung des Verkehrs 

Eine Verstetigung des Verkehrs verringert die Zahl der lärmintensiven Pegelspitzen (Beschleuni-

gungsvorgänge der Kfz) und trägt somit zur Lärmminderung bei. Zur Verstetigung des Verkehrs 

eignen sich beispielsweise „Grüne Wellen“, Anzeigen empfohlener Geschwindigkeiten oder Kreis-

verkehre. Durch eine Verstetigung können je nach Höhe der zulässigen Geschwindigkeiten und 

des Lkw-Anteils Entlastungswirkungen von 1 bis zu 3 dB(A) erreicht werden.  

Verkehrsverlagerungen und Lkw-Routenplankonzepte 

Verkehrsverlagerungen dienen dazu, den Straßenverkehr durch möglichst lärmunsensible Gebiete 

zu leiten und die sensiblen Bereiche (bspw. Wohngebiete) zu entlasten. Hierzu eignen sich u. a. 

Routenausweisungen für Durchgangsverkehre, Lkw-Routenführungen und Lkw-Durchfahrtverbote 

(auch zeitweise) oder Parkleitsysteme.  

Das Lärmminderungspotenzial leitet sich direkt aus der Verkehrsmengenreduktion ab (bspw. führt 

eine Halbierung des Verkehrs zu einer Verringerung der Lärmbelastung um 3 dB(A)). Eine verän-

derte Fahrzeugzusammensetzung (bspw. Reduktion des Lkw-Anteils durch Lkw-

Routenführungen) führt zu weiteren zu Lärmentlastungen. So ist innerstädtisch ein Lkw so laut 

wie 20 Pkw, auf Autobahnen wie fünf (vgl. LAI 2012). 

Fahrbahnverengungen/Erhöhungen des Fassadenabstandes 

Durch Straßenumbaumaßnahmen oder auch einfache Markierungsmaßnahmen wird der Abstand 

von den fahrenden Kfz zur Fassade der angrenzenden Häuser vergrößert, was i. d. R. eine Veren-

gung der Fahrbahn zur Folge hat. Beispielsweise führt eine Verdopplung des Fassadenabstandes 

zur Fahrbahn mit Minderungswirkungen von 3 dB(A) zu deutlich messbaren Erfolgen und Entlas-

tungen der Anwohnenden. Weiterhin fördern Verengungen der Fahrbahn auch ein entsprechend 

geschwindigkeitsangepasstes Verhalten der Autofahrer:innen, sodass zusätzlich zur Lärmminde-

rung durch eine Erhöhung des Fassadenabstandes oftmals auch der Verkehr verlangsamt und – 

im wahrsten Sinne des Wortes – beruhigt werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass Platz vor-

handen ist oder geschaffen wird, was im derzeitigen Bestand eher selten der Fall ist. 

Neben Straßenraumumbauten, bspw. durch eine Verbreiterung der Gehwege oder durch den Bau 

zusätzlicher Längsparkstände, ist eine Fahrbahnverengung bzw. Erhöhung des Fassadenabstan-

des auch auf einfache und kostengünstige Weise möglich – zum Beispiel durch die Markierung 

von Radverkehrsanlagen (Radfahrstreifen oder auch Schutzstreifen). Auf diese Weise ergeben sich 

Synergieeffekte zwischen der Lärmminderungsplanung und der Radverkehrsförderung sowie der 

Erhöhung der Verkehrssicherheit. 

Schallschutzfenster und Schallschutzwände 

Schallschutzfenster und -wände bzw. -wälle zählen – wie oben bereits erwähnt – zu den passi-

ven Lärmschutzmaßnahmen. Sie kommen i. d. R. dann zur Anwendung, wenn andere Maßnahmen 



Seite 48 von 112 LAP Stufe 4 der Stadt Frechen     LAP Stufe 4 

Planersocietät 

nicht möglich oder sinnvoll sind, wenn nur punktuell eine kleine Betroffenenzahl festzustellen ist 

oder wenn bereits durchgeführte oder geplante Maßnahmen keine ausreichende Lärmminderung 

gewährleisten. Der Wirkungsgrad von Schallschutzwänden sowie -fenstern ist hoch (Lärmreduzie-

rung um bis zu 20 dB(A) bzw. bis zu 30 dB(A)), als reine Symptombekämpfung eignen sie sich je-

doch nicht zur nachhaltigen Minderung der Ursache des Verkehrslärms. 

Die Kosten für Schallschutzfenster tragen zunächst die Wohnungs-/Hauseigentümer:innen. Für 

Straßen in der Baulast des Bundes (Autobahnen, Bundesstraßen) bestehen nach Beantragung 

durch die Eigentümer:innen Fördermöglichkeiten, die durch die Richtlinien für den Verkehrslärm-

schutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 97) geregelt werden. Für 

Nordrhein-Westfalen gibt es ein entsprechendes Förderprogramm des Landesbetriebes Straßen-

bau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW). Dazu kann jeder Eigentümer eines Hauses im Lärm-

Umfeld einer Straße eine Überprüfung der Lärmsituation an seinem Haus beantragen. Zur Ein-

schätzung der Lärmsituation werden die Beurteilungspegel am Objekt mittels einer schalltechni-

schen Berechnung nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19) errechnet und 

den von Land NRW und Bund festgeschriebenen Auslösewerten für Lärmsanierung gegenüberge-

stellt. Eine Überschreitung der Auslösewerte begründet die Handlungsgrundlage für Maßnahmen 

zur Lärmsanierung. Die Ergebnisse aus der Umgebungslärmkartierung im LAP bilden jedoch keine 

Grundlage für Lärmsanierung. Lärmsanierung ist eine freiwillige Leistung des Baulastträgers und 

wird nach Haushaltslage gewährt, wenn die Voraussetzung dem Grunde nach gegeben sind. Sol-

che Anträge können vom Straßenbaulastträger aber nur nach Kapazität und nach Priorität gem. 

der wahrscheinlichen Betroffenheit abgearbeitet werden (vgl. Stellungnahme von Straßen NRW in 

Anhang 2). 

In einigen Kommunen gibt es darüber hinaus eigene Schallschutzfenster-Programme, die Förder-

grundsätze für die in der Baulast der Kommune liegenden Straßen regeln. Die Förderung erfolgt in 

diesem Fall durch kommunale Mittel. In der Vergangenheit konnten hierzu Mittel aus dem Kon-

junkturpaket II verwendet werden. Bemessungsgrundlage für Schallschutzfensterprogramme sind 

die Lärmbelastungen, die bspw. aus der Lärmminderungsplanung hervorgehen. Die Stadt Frechen 

hat selbst kein eigenes Förderprogramm, da die kommunalen Straßen kein so hohes Verkehrsauf-

kommen aufweisen. 

7.2.1 Konkrete Maßnahmen zur kurz- bis mittelfristigen  
Lärmminderung in Frechen (Steckbriefe) 

Im Folgenden werden konkrete Maßnahmenempfehlungen für die lärmbelasteten Bereiche im 

Straßennetz dargestellt. Die als belastet identifizierten Straßen sind in Prioritätsstufen – abhän-

gig von maximalen Pegelwerten und Zahl der Betroffenen – eingeteilt worden. Hierbei wurden  

z. T. auch benachbarte Straßenteilbereiche zu größeren Straßenabschnitten zusammengefasst, da 

sich so Maßnahmen wirkungsvoller umsetzen lassen. 

Nach den Straßenabschnitten an den durch das Land kartierten Hauptverkehrsstraßen, die im 

Rahmen der gesetzlichen Pflichtinhalte der Lärmaktionsplanung untersucht werden, werden zu-

sätzlich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung benannte Straßenabschnitte und Bereiche 

nachrichtlich aufgeführt. 
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Die folgenden Steckbriefe zu den einzelnen Straßenabschnitten beinhalten die Informationen aus 

der Lärmkartierung11, Daten über die tägliche Verkehrsstärke (Verkehrsbelastung DTV und Schwer-

verkehrsanteil) sowie – falls vorhanden – eine Zusammenfassung der Anmerkungen aus der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung. Zudem werden verschiedene Informationen zum Umfeld des jeweiligen 

Straßenabschnitts aufgelistet. Dazu wurden durch den Gutachter Ortsbegehungen durchgeführt, 

um weitere Informationen und eigene Eindrücke zu erhalten. Hierzu gehören bspw. Bebauungsar-

ten, Abschätzungen über Fassadenabstände und Informationen über das Parken in den Straßen 

sowie die Nutzung des Straßenraumes neben der Fahrbahn (z. B. Radwege). Diese Informationen 

bieten Anhaltspunkte über Maßnahmenpotenziale zur Lärmminderung.  

Zur Verbesserung der Lärmsituation wurden jeweils für den Teilabschnitt wirksame Maßnahmen 

vorgeschlagen. Auch der mögliche Einfluss langfristiger Maßnahmen oder übergeordneter Pla-

nungen wird benannt. 

Die Maßnahmenempfehlungen, insbesondere in Bezug auf Geschwindigkeitsreduzierungen und 

Fahrbahnsanierungen, wurden in der Regel mit dem Hinweis auf „Prüfung“ formuliert. Die Prüfung 

bezieht sich insbesondere auf die Erfüllung der dafür erforderlichen gesetzlichen und fachplaneri-

schen Voraussetzungen. Zumeist sind zur Umsetzung weitere Prüfschritte – wie z. B. eine Lärm-

berechnung nach RLS-19, eine straßenverkehrsrechtliche Prüfung sowie die Anhörung ggf. wider-

sprüchlicher Belange – durchzuführen.  

Die zu erwartende Maßnahmenwirkung bezüglich der Reduktion der Lärmbelastungen entlang der 

kartierten Straßen werden anhand von allgemein anerkannten, groben Kennwerten in den Steck-

briefen abgeschätzt. Dabei ist für eine Benennung der Betroffenenzahlen sowie eine Addierung 

der Wirkungen oft eine erneute Berechnung im Lärmmodell erforderlich.  

In der Tabelle im Anhang 3 werden alle Abschnitte inkl. Maßnahmen, Wirkungs- und Kostenschät-

zung auf wenigen Seiten gegenübergestellt.  

Straßensteckbriefe 

Im Folgenden werden die Straßensteckbriefe zu den als prioritär in der Stadt Frechen identifizier-

ten Straßenabschnitten mit konkreten Maßnahmenvorschlägen zur Reduzierung der Lärmwirkung 

dargestellt:  

 

11  Angegeben sind die maximalen und mittleren Fassadenpegel je Abschnitt und die Anzahl der Betroffenen in Gebäuden – 
jeweils mit Fassadenpegeln über dem Beurteilungspegeln (Lden >60 dB(A)/Lnight >50 dB(A)) – und die Gesamteinwohner-
zahl in den farblich dargestellten und dem Straßenabschnitt zugeordneten Quadranten 
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Abbildung 14: Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf (gelb) 

Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: 
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html und LANUV 2023  

Tabelle 6: Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf (von Nord nach Süd) 

# Straße von… bis… Priorität 

1 Aachener Straße L 361 westl. Ortseingang Friedrich-Ebert-Straße hoch 

2 Aachener Straße L 361 Friedrich-Ebert-Straße Bahnübergang hoch 

3 Brauweiler Straße L 91 Aachener Straße Römerhofallee mittel 

4 Autobahn A 4 Raststätte Frechen AS Frechen Nord niedrig 

5 Dürener Straße L 277 Klosterstraße Schildchesgraben niedrig 

6 Dürener Straße L 277 Zur Grube Carl Sandstraße niedrig 

7 Dürener Straße L 277 Sandstraße Hauptstraße mittel 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html%20und%20LANUV%202023
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# Straße von… bis… Priorität 

8 Blindgasse L 277 Hauptstraße Freiheitsring hoch 

9 Freiheitsring L 277 Blindgasse Hüchelner Straße hoch 

10 Toni-Ooms-/Kölner Str. L 277 Hüchelner Straße Bonnstraße mittel 

11 Holzstraße L 496 Neuer Weg Friedhof St. Audomar hoch 

12 Autobahn A 1 AS Gleuel Brücke Bonnstraße mittel 

 

Zusätzlich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung benannte Straßenabschnitte: 

Im Rahmen der Eingaben aus der frühzeitigen Beteiligungsrunde und Offenlage (vgl. Anhang 1 

und 2 sowie Kapitel 8) wurden neben den kartierten Straßenabschnitten u. a. auch folgende Stra-

ßen mit Lärmproblemen und Maßnahmenvorschlägen aus der Öffentlichkeit häufig benannt: 

Stadtmitte 

• An der Waidmaar: Beschwerden über Tempoüberschreitungen und laute Fahrweisen 

• Breite Straße: Beschwerden über Tempoüberschreitungen mit manipulierten Abgasanlagen, 

Wunsch nach Verkehrszählung, Geschwindigkeitsmessung und 30 km/h-Zone von Kreisver-

kehr bis Hubert-Prott-Str. 

• Burgstraße: Wunsch nach Sanierung der Fahrbahndecke und Einsatz kleinerer Busse 

• Franzstraße: Wunsch nach Temporeduzierung und Fahrbahnsanierung 

• Freiheitsring (auch in Steckbrief 9): Wunsch nach Temporeduzierung, Geschwindigkeits- und 

Lärmkontrollen, Fahrbahnsanierung und Schallschutz durch Bewuchs der Container-

Klassenzimmer an der Realschule 

• Kölner Straße (auch in Steckbrief 10): Wunsch nach Temporeduzierung, Geschwindigkeits- 

und Lärmkontrollen, hohe Priorisierung des Abschnitts aus Sicht der Anwohnenden; teils 

auch Beschwerden über Lärm durch die Straßenbahn 

Königsdorf 

• Autobahn 4 (auch in Steckbrief 4): Wunsch nach Ausweitung und Überprüfung der Lärm-

schutzwände 

• Aachener Straße (auch in Steckbrief 1 & 2): Wunsch den Durchgangs- und Schwerverkehr 

über die Autobahn zu lenken und Geschwindigkeitsreduzierung 

• Brauweiler Straße (auch in Steckbrief 3): Wunsch nach Temporeduzierung (30 km/h) und 

Zebrastreifen 

• Overbeckstraße/Brücke Aachener Straße: Wunsch nach Schallschutzmaßnahme am Brücken-

geländer; Ampelschaltung für Feuerwehr und Erweiterung des Schallschutzes zur Bahnlinie 
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Neubuschbell 

• Autobahn 4 / Karl-Loewe-Str. (auch in Steckbrief 4): Beschwerden über Autobahnlärm, 

Wunsch nach Geschwindigkeitsbeschränkungen und passivem Schallschutz 

Habbelrath 

• Autobahn 4: Beschwerden über Lärmwirkung, Wunsch nach Lärmschutzwänden  

• Kurhausstraße: Beschwerden über Durchgangsverkehr nach Grefrath; Wunsch einer Durch-

fahrtssperre für motorisierten Straßenverkehr auf Höhe der Carlstraße 

• L 277 (auch in Steckbrief 5): Beschwerden über Lärm- und Trennwirkung, Wunsch nach 

Geshcwindigkeitskontrollen 

Bachem 

• Autobahn 1: Wunsch nach besserem Lärmschutz an der Autobahn und insb. Anschlussstelle 

Gleuel, Geschwindigkeitsreduktionen mit Kontrollen  

• Hubert-Prott-Straße: Wunsch nach Geschwindigkeitsreduzierung (30 km/h) 

• Rudolfstraße: Vorschlag zur Sperrung des Bereichs Gut Hemmerich bis Bonnstraße und am 

Ortsein-/-ausgang nach Bachem an der Schlossstraße von 6-9h und 15-18h, Umleitung auf 

Holzstraße, Tempo 30, Parkverbot außerhalb der Parktaschen 

• Fluglärm durch Flughafen Köln/Bonn und Nörvenich 

Hücheln 

• Krankenhausstraße, Waldmeisterweg, An der Kemp, Uesdorfer Straße: Wunsch nach erneuter 

Zusatzuntersuchung im LAP; Sorge vor perspektivisch weiter steigender Verkehrsbelastung 

durch den Ausbau der Bonnstraße und Realisierung von Neubebauungen 

Vorschlag der Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h aus dem LAP 3 soll weiterhin Be-

stand haben. 

Sofern die genannten Abschnitte die priorisierten Abschnitte des LAP betreffen, wurden die An-

merkungen in die Maßnahmenbildung einbezogen.  

Für die Abschnitte abseits der Kartierungen und Priorisierungen liegen keine Lärmberechnungen 

vor. Trotzdem finden die Eingaben hier nachrichtlich Erwähnung und sollten im weiteren Pla-

nungshandeln weitergehend geprüft werden. 

 

Im Folgenden werden nun die kartierten und priorisierten Abschnitte in Steckbriefen behandelt: 
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Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf entlang der Landesstraße 361 

Die Landesstraße L 361 verläuft von Westen nach Osten durch das nördliche Frechener Stadtge-

biet, insb. im Stadtteil Königsdorf. Sie stellt eine regionale Verbindung zwischen Bergheim/  

Horrem und Köln-Löwenich/-Müngersdorf/-Innenstadt dar. Zudem bildet sie die Hauptstraße im 

Ortsteil Königsdorf und verfügt über zahlreiche zentrale Nutzungsansprüche (u. a. Nahversorgung, 

Gewerbe/Büro, Wohnen) in diesem dicht bebauten Abschnitt. Innerstädtisch trägt sie den Namen 

„Aachener Straße“ und weist im Querschnitt einen durchschnittl. Verkehr von ca. 6.700 bis 10.000 

Kfz/Tag auf. Der Fuß- und Radverkehr wird inner- und außerorts über einen gemeinsamen Geh- 

und Radweg geführt.  
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Aachener Straße (L 361) 

Königsdorf, westl. Ortseingang bis Friedrich-Ebert-Straße 

1 Priorität: 

hoch 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  Lnight  
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

10.027 Kfz/d  
3,3 % SV 

50 km/h 
73,2 dB(A), 

60,8 dB(A) 

63,0 dB(A), 

52,7 dB(A) 
428 428 

Umfeldnutzung: 

• Wohnen, offene Bebauung, Mischnutzung 

• Bahnlinie im Süden 

Bebauungsart: 

• Reihen-, Ein- und Mehrfamilienhäuser 

• 2-3 Geschosse 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 3-18 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• ca. 8-12 m 

Seitenraum: 

• Gemeinsamer Geh- und Radweg 

• Grünstreifen 

• Längsparken 

 

      

Anmerkungen: Wunsch aus der Öffentlichkeit den Durchgangs- und Schwerverkehr auf die Autobahn zu lenken 

und Senkung der Geschwindigkeit 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Fertigstellung des Teilanschluss A4, westl. von Königsdorf  

wird Durchgangsverkehr reduzieren (Annahme: -20% DTV, vermtl. mehr) 

Maßnahme im Bau. Fertigstellung für Ende 2025 anvisiert. 

 1-2    

• Prüfung Reduzierung der zul. Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
(zw. Sebastianus- und Fr.-Ebert-Str.) im Nachtzeitraum (22-6 Uhr)   2-3   

• Prüfung der Installation von Geschwindigkeits- und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Prüfung passiver Lärmschutz  

(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen etc.) 

keine rechnerische Reduktion 

der Anzahl an Betroffenen 

Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs (Reduktion 
des Kfz-Verkehrs) 

Nicht direkt darstellbar 
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Aachener Straße (L 361) 

Königsdorf, Friedrich-Ebert-Straße bis Bahnübergang 

2 Priorität: 

hoch 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  Lnight  
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

6.651 Kfz/d  
9,3 % SV 

50 km/h 
73,6 dB(A), 

58,8 dB(A) 

64,1 dB(A), 

55,3 dB(A) 
626 609 

Umfeldnutzung: 

• Mischnutzung, Nahversorgung 

• S-Bahnhof Königsdorf 

Bebauungsart: 

• Reihen-, Ein- und Mehrfamilienhäuser 

• 2-4 Geschosse 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 3-12 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• ca. 8-10 m 

Seitenraum: 

• gemeinsamer Geh- und Radweg 

• Längsparken meist beidseitig 

 

      

Anmerkungen: zusätzlich Belastung durch Bahnlärm 

Wunsch aus der Öffentlichkeit nach Prüfung zusätzlicher Lärmschutzmaßnahmen am Brückenbauwerk Aachener 

Straße/Rethelstraße 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Fertigstellung des Teilanschluss A4, westl. von Königsdorf  

wird Durchgangsverkehr reduzieren (Annahme: -20% DTV, vermtl. mehr) 

Maßnahme im Bau. Fertigstellung für Ende 2025 anvisiert. 

 1-2    

• Prüfung Reduzierung der zul. Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
(westl. des Kreisverkehrs) im Nachtzeitraum (22-6 Uhr) 

  2-3   

• Prüfung der Installation von Geschwindigkeits- und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo 

keine rechnerische Reduktion 

der Anzahl an Betroffenen 

• Prüfung passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
(Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

Nicht direkt darstellbar 
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Abschnitt mit priorisiertem Handlungsbedarf entlang der Landesstraße 91 

Die Landesstraße L 91 führt nördlich aus dem Frechener Stadtgebiet heraus und verläuft durch 

den Ortsteil Königsdorf. Sie beginnt an der „Aachener Straße“ (L 361) und führt in nördlicher Rich-

tung nach Pulheim-Dansweiler. Regional stellt sie eine Verbindung zwischen Frechen und Pulheim 

dar. Im Umfeld der L 91 befindet sich überwiegend Wohnbebauung, teilweise mit Mischnutzung. 

Der Fuß- und Radverkehr wird inner- und außerorts über einen gemeinsamen Geh- und Radweg 

geführt. Kennzeichnend für die L 91 sind überwiegend große Fassadenabstände von mehr als 10 

m. An vielen Stellen der Brauweilerstraße bilden Bäume und Sträucher eine optische Grenze zwi-

schen Straße und angrenzender Bebauung.  

Die Straße trägt innerorts den Namen „Brauweilerstraße“ und weist im Querschnitt eine durch-

schnittliche Verkehrsstärke von über 8.200 Kfz auf, der Schwerverkehrsanteil liegt bei 1,5 %.  
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Brauweiler Straße (L 91) 

Königsdorf, Aachener Straße bis Römerhofallee 

3 Priorität: 

mittel 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  Lnight  
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

8.243 Kfz/d  
1,5 % SV 

50 km/h 
70,6 dB(A), 

58,0 dB(A) 

60,1 dB(A), 

50,7 dB(A) 
434 433 

Umfeldnutzung: 

• Wohnen, Mischnutzung 

• Grünflächen, Felder 

Bebauungsart: 

• Reihen-, Ein- und Mehrfamilienhäuser 

• 2-4 Geschosse 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 3-30 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• ca. 6-14 m 

Seitenraum: 

• Gemeinsamer Geh- und Radweg (Ostseite) 

• z. T. Gehweg (Radfahrer frei) (Westseite) 

 

        

Anmerkungen: Wunsch aus der Öffentlichkeit nach Tempo 30 und/oder zusätzlichem Zebrastreifen 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Prüfung Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
im Nachtzeitraum (22-6 Uhr) 

  2-3   

• Prüfung: Aufbringen von lärmreduzierendem Fahrbahnbelag 
(Sanierung in Planung, Zeitpunkt bietet sich daher an) 

  2-3   

• Passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
(Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

Nicht direkt darstellbar 
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Abschnitt mit priorisiertem Handlungsbedarf entlang der Autobahn 4 

Die Autobahn A 4 verläuft von Westen nach Osten durch das Frechener Stadtgebiet. Sie stellt eine 

regionale Verbindung zwischen Aachen/Düren und Köln-Löwenich/-Müngersdorf/-Innenstadt 

dar. Im Querschnitt weist die Autobahn einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von über 

100.000 Kfz und einem Schwerverkehrsanteil von knapp 20% auf.  

 

Autobahn A4 

südl. Königsdorf, Raststätte Frechen bis AS Frechen Nord 

4 Priorität: 

niedrig 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden Lnight 
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

101.442 Kfz/d  
20 % SV 

Pkw: 130 km/h 

Lkw: 80 km/h 

73,2 dB(A), 

59,5 dB(A) 

64,9 dB(A), 

52,0 dB(A) 
97 97 

Umfeldnutzung: 

• Wohnen (Nordseite) 

• Raststätte (Südseite + Nordseite) 

Bebauungsart: 

• Keine direkte Bebauung; 

Einfamilienhäuser in einiger Entfernung 

• 1 - 2,5 Geschosse  

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 15-600 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• 6-streifige Autobahn 

• Abfahrtspur zur Raststätte 

Vorhandener Lärmschutz: 

• Lärmschutzwände auf Südseite (östlich der Rast-

stätte) und Nordseite (auf Höhe und westlich der 

Raststätte) 

 

Anmerkungen: Wunsch aus der Öffentlichkeit nach Ausweitung und Verbesserung der Lärmschutzwand und 

Geschwindigkeitsreduzierung (auch Höhe Habbelrath) 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Prüfung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h (tags) 
und 100 km/h (nachts) zw. AS Frechen-Nord und geplanter AS Königsdorf 

 1-2    

• Prüfung einer weiteren Optimierung des Lärmschutzes 
(v. a. im östl. Teil, Wirkung auch nur abschnittsbezogen) 

    
bis 
10+ 

• Prüfung: Aufbringen von lärmreduzierendem Fahrbahnbelag  
(auf allen Fahrspuren; im Rahmen der Sanierungszyklen) 

  2-3   

• Passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 
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Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf entlang der Landesstraße 277 

Die Landesstraße L 277 verläuft von Westen nach Osten durch das gesamte Frechener Stadtge-

biet. Sie stellt eine regionale Verbindung zwischen Bergheim/Horrem und Köln-Lindenthal/-

Innenstadt dar. Zudem bildet sie die Hauptstraße in den Ortsteilen Habbelrath, Benzelrath und 

dem Frechener Kerngebiet und verfügt über zahlreiche zentrale Nutzungsansprüche (u. a. Nahver-

sorgung, Gewerbe/Büro, Wohnen) in diesem Abschnitt. Innerstädtisch trägt sie die Namen „Düre-

ner Straße“, „Blindgasse“, „Freiheitsring“, „Toni-Ooms-Straße“ sowie „Kölner Straße“ und weist im 

Querschnitt einen durchschnittlichen täglichen Verkehr zwischen 8.200 und 11.300 Kfz auf, der 

Schwerverkehrsanteil ist je nach Abschnitt unterschiedlich hoch.  

Der Fuß- und Radverkehr wird entlang der gesamten Straße in unterschiedlichen Führungsformen 

(z.B. gemeinsamer Geh- und Radweg, Schutzstreifen) geführt.  

Kennzeichnend für die L 277 sind die geringen Fassadenabstände von max. 10 m, nur vereinzelt 

sind die Abstände größer als 10 m. An vielen Stellen grenzen die anliegenden Gebäude direkt an 

den Seitenraum der Fahrbahn. Neben dieser Herausforderung ist die Abhängigkeit vom Baulast-

träger zu nennen, welche die Möglichkeit zur Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen beeinflusst 

Außerorts und in Habbelrath besteht aufgrund geringerer Bebauungsdichte kein prioritärer Hand-

lungsbedarf. Innerorts im Stadtkern dagegen liegen die Betroffenheiten durch den Straßenlärm 

durchgängig hoch.  
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Dürener Straße (L 277) 

Habbelrath, Klosterstraße bis Schildchesgraben 

5 Priorität: 

niedrig 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden Lnight 
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

8.520 Kfz/d  
3,2 % SV 

70 km/h 
70,6 dB(A), 

61,0 dB(A) 

60,3 dB(A), 

51,9 dB(A) 
261 261 

Umfeldnutzung: 

• Wohnen,  

• Mischnutzung 

Bebauungsart: 

• Ein- und Mehrfamilienhäuser 

• 2-4 Geschosse 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 10-25 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• ca. 8-15 m 

Seitenraum: 

• Schmaler gemeinsamer Geh- und Radweg  

• Begrünung 

 

  

Anmerkungen: Da es sich überwiegend um eine unangebaute Straße handelt und die Gebäude im Umfeld durch 

Begrünung und Gärten abgeegrenzt sind, werden hier keine direkten Maßnahmen vorgeschlagen. Im Rahmen der 

nächsten Fahrbahnsanierung (in Planung) sollte geprüft werden, ob ein lärmarmer Fahrbahnbelag hier in Frage 

kommt. Aus der öffentlichkeit wurde die lärm- und Trennwirkung der Straße beklagt. 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Prüfung: Aufbringen von lärmreduzierendem Fahrbahnbelag  
(Sanierung in Planung, Zeitraum bietet sich daher an) 

  2-3   

• Prüfung der Installation von Geschwindigkeits- und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs  
(weitere Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

Nicht direkt darstellbar 

 
  



LAP Stufe 4 der Stadt Frechen Seite 61 von 112 

Planersocietät 

Dürener Straße (L 277) 

westl. der Stadtmitte, Zur Grube Carl bis bis Sandstraße  

6 Priorität: 

niedrig 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden Lnight 
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

11.327 Kfz/d  
3,8 % SV 

70 km/h 
67,1 dB(A), 

52,4 dB(A) 

57,3 dB(A), 

51,5 dB(A) 
150 146 

Umfeldnutzung: 

• Wohnen,  

• Mischnutzung 

• Haltestelle Benzelrath 

Bebauungsart: 

• Reihen-, Ein- und Mehrfamilienhäuser 

• 2-4 Geschosse 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 5-45 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• ca. 2-14 m 

Seitenraum: 

• z. T. schmaler gemeinsamer Geh- und Rad-

weg (Nordseite)  

• z. T.  getrennter Geh- und Radweg  

• Begrünung  

• Straßenbahn (Südseite)  

       

Anmerkungen: Da es sich überwiegend um eine unangebaute Straße handelt und die Gebäude im Umfeld durch 

Begrünung und Gärten bzw. eine weniger befahrene Nebenstraße abgegrenzt sind, werden hier keine direkten 

Maßnahmen vorgeschlagen. Im Rahmen der nächsten Fahrbahnsanierung (in Planung) sollte geprüft werden, ob 

ein lärmarmer Fahrbahnbelag hier in Frage kommt. 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Prüfung: Aufbringen von lärmreduzierendem Fahrbahnbelag  
(Sanierung in Planung, Zeitraum bietet sich daher an) 

  2-3   

• Passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs (weitere Re-
duktion des Kfz-Verkehrs) 

Nicht direkt darstellbar 
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Dürener Straße (L 277) 

Stadtmitte, Sandstraße bis Hauptstraße 

7 Priorität: 

mittel 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden Lnight 
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

11.327 Kfz/d  
3,8 % SV 

50 km/h 
73,8 dB(A), 

57,0 dB(A) 

63,5 dB(A), 

54,1 dB(A) 
334 334 

Umfeldnutzung: 

• Wohnen,  

• Misch- und Gewerbenutzung 

• Kirche, Grundschule 

Bebauungsart: 

• Mehrfamilien- und Reihenhäuser 

• 2-4 Geschosse 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 3-25 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• ca. 6-10 m 

Seitenraum: 

• Straßenbahn (Ostseite) 
 

      

Anmerkungen: Im Rahmen der nächsten Fahrbahnsanierung (in Planung) sollte geprüft werden, ob ein lärmarmer 

Fahrbahnbelag hier in Frage kommt. 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Prüfung Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
(ggf. Kombination mit Schulwegsicherung) im Nachtzeitraum (22-6 Uhr) 

  2-3   

• Alternativ: Prüfung Aufbringen von lärmreduzierendem Fahrbahnbelag  
(Sanierung in Planung, Zeitraum bietet sich daher an) 

  2-3   

• Prüfung der Installation von Geschwindigkeits- und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs (weitere Re-
duktion des Kfz-Verkehrs) 

Nicht direkt darstellbar 

 
 



LAP Stufe 4 der Stadt Frechen Seite 63 von 112 

Planersocietät 

Blindgasse (L 277) 

Stadtmitte, Hauptstraße bis Freiheitsring  

8 Priorität: 

hoch 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden  Lnight  
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

11.327 Kfz/d  
3,8 % SV 

50 km/h 
73,8 dB(A), 

59,5 dB(A) 

63,5 dB(A), 

53,4 dB(A) 
431 428 

Umfeldnutzung: 

• Wohnen 

• Kirche, Kindergarten 

Bebauungsart: 

• Reihen-, Mehr- und Einfamilienhäuser 

• 2 - 5 Geschosse 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 5-40 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• ca. 10-15 m 

Seitenraum: 

• Schutzstreifen beidseitig 

• z.T. Parken 

 

          

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Prüfung Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
(ggf. Kombination mit Schulwegsicherung/Kita) 

  2-3   

• Alternativ: Prüfung Aufbringen von lärmreduzierendem Fahrbahnbelag   2-3   

• Prüfung der Installation von Geschwindigkeits- und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo 

keine rechnerische Reduktion 

der Anzahl an Betroffenen 

• Passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs (weitere Re-
duktion des Kfz-Verkehrs) 

Nicht direkt darstellbar 
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Freiheitsring (L 277) 

Stadtmitte, Blindgasse bis Hüchelner Straße 

9 Priorität: 

hoch 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden Lnight 
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

11.327 Kfz/d  
 3,8 % SV 

50 km/h 
71,6 dB(A), 

56,3 dB(A) 

61,6 dB(A), 

52,8 dB(A) 
768 765 

Umfeldnutzung: 

• Wohnen (Nordseite), Mischnutzung  

 (Südseite), Real- und Grundschule 

Bebauungsart: 

• Reihen- u. Mehrfamilienhäuser 

• 2-4 Geschosse 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 8-15 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• ca. 10-12 m 

Seitenraum: 

• Anderer Radweg und Gehweg mit  

Grünstreifen beidseitig, z. T. Parken 

 

        

Anmerkungen: 

• in den Nebenstraßen des Freiheitsrings wurde ein Fahrradstraßenkonzept (inkl. Einbahnstraßenregelungen) 
umgesetzt; dessen Einfluss auf den Verkehr ist in der Kartierung noch nicht berücksichtigt. Grundsätzlich ist 
eine Verlagerung hin zu mehr Radverkehr auch aus Lärmgründen zu begrüßen. 

• Wunsch aus der Öffentlichkeit nach Geschwindigkeitsreduzierung und Kontrollen 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Prüfung Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h  
(zur Schulwegsicherung, Umfeld von Schulen) 

  2-3   

• Prüfung zur sicheren Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn 
(Effekt durch weniger Fahrgeschwindigkeit und Abstand zu den Fassaden) 

1     

• Prüfung der Installation von Geschwindigkeits- und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo 

keine rechnerische Reduktion 

der Anzahl an Betroffenen 

• Prüfung: Lärmreduzierender Fahrbahnbelag  
(bei Deckenerneuerung im Rahmen der Sanierungszyklen) 

  2-3   

• Passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 
(Reduktion des Kfz-Verkehrs) 

Nicht direkt darstellbar 
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Toni-Ooms-Straße/Kölner Straße (L 277) 

Stadtmitte, Hüchelner Straße bis Bonnstraße 

10 Priorität: 

mittel 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden Lnight 
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

8.220 Kfz/d  
13 % SV 

50 km/h 
73,9 dB(A), 

61,4 dB(A) 

 63,1 dB(A), 

53,4 dB(A) 
354 337 

Umfeldnutzung: 

• Misch- und Gewerbenutzung 

• Wohnen (Gärten) 

• Grünflächen 

Bebauungsart: 

• Ein-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser 

• 2-7 Geschosse 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 5-15 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• ca. 12 m 

Seitenraum: 

• Getr. und gem. Geh- und Radweg,  

• Nicht benutzungspflichtige Radwege 

• Parken 

• Gebäude fungieren als Lärmschutz 

 

      

Anmerkungen: 

• Vielfache Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Kategorisierung aus Sicht der Anwohnenden „hoch“. 
Wunsch aus der Öffentlichkeit u. a. nach Geschwindigkeitsreduzierung und Kontrollen 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Sichere Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn (für 2025 in Planung, 
kein Einvernehmen mit Straßen NRW) 
(Effekt durch weniger Fahrgeschwindigkeit und Abstand zu den Fassaden) 

1     

• Prüfung: Lärmreduzierender Fahrbahnbelag  
(bei Deckenerneuerung im Rahmen der Sanierungszyklen) 

  2-3   

• Prüfung der Installation von Geschwindigkeits- und Lärmdisplays 
zur Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempo 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs (weitere Re-
duktion des Kfz-Verkehrs) 

Nicht direkt darstellbar 
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Abschnitt mit priorisiertem Handlungsbedarf entlang der Landesstraße 496 

Die Landesstraße L 496 verläuft von Südwesten nach Nordosten durch das Frechener Stadtgebiet 

und stellt eine regionale Verbindung zwischen Kerpen und Köln-Lindenthal/-Innenstadt dar.  

Innerstädtisch trägt sie den Namen „Holzstraße“ und weist im Querschnitt einen durchschnittli-

chen täglichen Verkehr von über 10.300 Kfz auf, der Schwerverkehrsanteil liegt bei 1,5 %.  

Entlang eines Großteils der im Stadtgebiet verlaufenen L 496 befinden sich keine Wohnhäuser di-

rekt an der Straße. Deshalb begrenzt sich der Handlungsbedarf auf den Ortsteil Bachem. Hier be-

finden sich entlang der „Holzstraße“ Wohnhäuser und Gewerbeeinheiten, allerdings zumeist abge-

trennt durch Bepflanzung und Gärten. Sowohl im nördlichen als auch im südlichen Bereich der  

L 496 befinden sich teilweise Lärmschutzwände. 

Der Fuß- und Radverkehr wird inner- und außerorts über einen gemeinsamen Geh- und Radweg 

geführt.   
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Holzstraße (L 496) 

Stadtmitte, Neuer Weg bis Friedhof St. Audomar 

11 Priorität: 

hoch 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden Lnight 
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

10.384 Kfz/d  
7,8 % SV 

70 km/h 
72,4 dB(A), 

59,1 dB(A) 

62,4 dB(A), 

52,5 dB(A) 
673 673 

Umfeldnutzung: 

• Wohnen (meist Gartenseiten)  

• Mischnutzung,  

• Grünfläche (Friedhöfe) 

Bebauungsart: 

• Reihen-, Ein- und Mehrfamilienhäuser 

• 2-12 Geschosse 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 10-70 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• 4-streifige Landstraße  

(im Kreuzungsbereich 5-streifig) 

 

 

Anmerkungen: 

• teilweise Lärmschutzwände auf beiden Seiten vorhanden 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Prüfung: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h  
im Nachtzeitraum (22-6 Uhr) 

 1-2    

Prüfung: Lärmreduzierender Fahrbahnbelag  
(bei Deckenerneuerung im Rahmen der Sanierungszyklen) 

  2-3   

• Passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

• Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs (weitere Re-
duktion des Kfz-Verkehrs) 

Nicht direkt darstellbar 
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Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf entlang der Autobahn 1 

Die Autobahn A 1 verläuft von Südwesten nach Norden entlang des Frechener Randgebietes. Sie 

stellt eine regionale Verbindung zwischen Erftstadt und Leverkusen dar.  

Im Querschnitt weist die Autobahn einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von knapp 63.000 

Kfz und einen Schwerverkehrsanteil von knapp 20% auf. Bebauung im Frechener Stadtgebiet be-

findet sich lediglich nördlich der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Gleuel und der Brücke 

Bonnstraße.  

Seit dem letzten LAP 2017 wurde dort die Lärmschutzwand realisiert bzw. verbessert. Dies ist al-

lerdings in den aktuellen Lärmkartierungen des LANUV noch nicht eingeflossen. Laut mehreren 

Rückmeldungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung sei die Lärmbelastung seitdem nicht weniger 

geworden – z. T werde der Verkehrslärm der Autobahn sogar stärker wahrgenommen. 

Eine Überprüfung der Lärmsituation an der A1, als auch an der A4, wurde durch die Stadt bereits 

2021 beim zuständigen Straßenbaulastträger angemeldet. Derzeit werden die Berechnungsergeb-

nisse für die A1 im Bereich Frechen ausgewertet. Für die A4 im Bereich Frechen erfolgen die Be-

rechnungen dann im Anschluss. „Die Autobahn“ teilte auf Anfrage im Februar 2024 mit, dass die 

Ergebnisse im 2 Quartal 2024 zur Verfügung gestellt werden sollen. 
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Autobahn A1 

südl. Bachem (AS Gleuel bis Brücke Bonnstraße) 

12 Priorität: 

mittel 

Kfz-Belastung und   
Schwerverkehrsanteil 

in % am Tag 

zul. Höchst-

geschwindigkeit 

max. Fassadenpegel, 

mittlerer Fassadenpegel 

Anzahl Betroffene 

über Beurteilungspegel 

Lden Lnight 
Lden  

>60 dB(A) 

Lnight  

>50 dB(A) 

62.995 Kfz/d  
21 % SV 

Pkw: 

Richtgeschwindigkeit, 

120 km/h (ostwärts); 

Lkw: 80 km/h 

71,6 dB(A) 

59,4 dB(A) 

63,3 dB(A) 

52,8 dB(A) 
538 538 

Umfeldnutzung: 

• Wohnen, Mischnutzung, Grünflächen 

Bebauungsart: 

• Ein- und Mehrfamilienhäuser 

• 2-3 Geschosse 

Fassadenabstand zur Fahrbahn: 

• ca. 100-900 m 

Fahrbahnbreite (Regelquerschnitt): 

• 4-streifige Autobahn  

• Seitenstreifen 

 

Vorhandener Lärmschutz: 

• Lärmschutzwände (beidseitig) hergestellt 

 

Anmerkungen: 

• Lärmschutzwand wurde seit letztem LAP realisiert. Dies wurde im Rahmen der aktuellen Lärmkartierung  

allerdings noch nicht berücksichtigt. 

• Laut Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit habe sich die Lärmbelastung dadurch nicht verbessert, eine er-

neute Überprüfung wird durchgeführt. „Die Autobahn“ teilte auf Anfrage im Februar 2024 mit, dass die Ergeb-

nisse im 2 Quartal 2024 zur Verfügung gestellt werden sollen. 

• Wunsch aus der Öffentlichkeit nach verbessertem Lärmschutz, speziell an der Anschlusstelle 

Maßnahmenempfehlungen: Wirkungsabschätzung in dB(A): 

• Prüfung: Lärmreduzierender Fahrbahnbelag  
(bei Deckenerneuerung im Rahmen der Sanierungszyklen) 

  2-3   

• Prüfung auf weitere Optimierung der Lärmschutzwände keine Kalkulation 

• Passiver Lärmschutz  
(z. B. Schallschutzfenster, Balkoneinhausungen, etc.) 

keine rechnerische Reduktion 
der Anzahl an Betroffenen 

 

Zusammenfassend zeigt die folgende Karte alle kartierten und priorisierten Straßenabschnitte so-

wie die dort empfohlenen Maßnahmen (siehe auch Tabelle im Anhang 3): 
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Abbildung 15: Überblick über die Maßnahmen entlang der Abschnitte mit priorisiertem Handlungsbedarf 

 
Quellen: Eigene Darstellung; Kartendarstellung Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen: https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html und LANUV 2023

zusätzlich gesamtstädtische 

Strategien zur Lärmminderung 

(mittel- bis langfristig): 

• Kfz-Verkehr reduzierende, 

integrierte Verkehrsplanung 

(laufend, langfristig) 

• lärmmindernde Regelbau-

weise mit lärmoptimiertem 

Asphalt im Hauptstraßen-

netz (mittel- bis langfristig) 

• lärmvorsorgende  

Bauleitplanung 

(laufend, langfristig)  

https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html
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7.3 Mittel- bis langfristige Maßnahmen zur Lärmminderung 

Im Folgenden werden Maßnahmen zur Lärmminderung vorgestellt, die vermutlich nicht in den 

nächsten 5 Jahren (bis zur Erstellung eines neuen LAPs) zu realisieren bzw. in ihrer Wirkung zu 

greifen sind, jedoch mittel- bis langfristig anzustreben sind.  

Mittel- bis langfristige Infrastrukturmaßnahmen im Verkehrsnetz:  

Zu den mittel- bis langfristigen Infrastrukturmaßnahmen gehören Maßnahmenempfehlungen, die 

den Lärmschutz unterstützen können, jedoch aufgrund der unklaren Realisierungszeiträume nicht 

in die konkrete Lärmaktionsplanung für die nächsten 5 Jahre eingeflossen sind. Lärmrelevante 

Infrastrukturplanungen im Straßennetz Frechens gibt es derzeit keine.  

Davon unabhängig ist mittel- bis langfristig die lärmmindernde Regelbauweise mit lärmopti-

miertem Asphalt im Hauptstraßennetz zu empfehlen. Basierend auf bisherigen Erkenntnissen 

über die Bauweisen ist die Verwendung von OPA innerörtlich nicht ratsam. Stattdessen sollte, ins-

besondere bei Fahrbahnerneuerung, der Einsatz von LOA oder anderen lärmmindernden Fahr-

bahnoberflächen geprüft und der Stand der Forschung berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 7.1). 

Mittel- bis langfristige Strategien 

Zu den mittel- bis langfristigen Strategien der Lärmminderung gehört die konsequente Berück-

sichtigung des Lärmschutzes in allen lärmrelevanten Planungen (siehe Kapitel 7.1). Hierzu gehören 

insbesondere die Berücksichtigung von Lärmemissionen und -immissionen im Flächennutzungs-

plan und zugehörigen Umweltbericht, bei der Neuaufstellung oder Änderung von Bebauungsplä-

nen sowie bei konkreten verkehrsintensiven Einzelvorhaben. 

Flächenneudarstellungen/-änderungen in der Bebauungsplanung sollten bspw. 

• auf ihre Sensibilität hinsichtlich des Lärms und ihre Lage im Bereich bestehender Lärmbe-

lastungen überprüft werden,  

• hinsichtlich ihrer Lärmwirkungen (bspw. durch Quell- und Zielverkehre auf die Umge-

bung) untersucht werden,  

• im Falle von Wohngebieten oder sonstigen wichtigen Quellen/Zielen des Verkehrs mög-

lichst an den ÖPNV-Achsen orientiert werden, 

• durch eine verstärkte Mischnutzung, Innenentwicklung und Orientierung zu wichtigen Inf-

rastrukturen (bspw. Güter des täglichen Bedarfs, Bildung) zu einer Stadt der kurzen Wege 

beitragen. 

Des Weiteren sollte von Seiten der Stadt eine zukunftsorientierte und integrierte Verkehrsent-

wicklung angestrebt werden, die auf eine Stärkung des ÖPNV, des Radverkehrs und Fußverkehrs 

setzt, eine leistungsfähige, jedoch verträgliche Abwicklung des Kfz-Verkehrs vorsieht (innerstädti-

sche Verkehrsberuhigung) sowie ein verstärktes Mobilitätsmanagement zum Ziel hat.  

Diese Zielfelder tragen zur Vermeidung und Verringerung des Kfz-Verkehrs bei und verhelfen zu 

einer verträglicheren Abwicklung des weiterhin nötigen Verkehrs. Verringerungen des Kfz-

Verkehrsaufkommens und Verkehrsberuhigungen wirken direkt lärmmindernd. 
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7.4 Wirksamkeitsanalyse und finanzielle Informationen 

Zur Bewertung der im LAP vorgeschlagenen Maßnahmen sollen entsprechend den in der Anlage 

zur Umgebungslärmrichtlinie genannten Mindestanforderungen – soweit möglich – Schätzwerte 

für die Reduzierung der Lärmbelastung aufgrund der angesetzten Maßnahmen und zur veränder-

ten Zahl der betroffenen Personen formuliert werden. 

Dabei gehen nicht alle relevanten Minderungsparameter in die Berechnungen der Lärmkartierung 

ein, obwohl die Maßnahmen durchaus eine konkrete Entlastung der Bevölkerung darstellen kön-

nen. So werden z. B. in der Lärmkartierung keine Lärmfolgen durch ggf. häufige Geschwindig-

keitsüberschreitungen berücksichtigt. Maßnahmen zur Geschwindigkeitskontrolle, wie Blitzanla-

gen oder Lärmdisplays, aber auch die Reparatur klappernder Kanaldeckel und passiver Lärm-

schutz am Gebäude (z. B. Fenster) haben im Rechenmodell also keine Auswirkung auf die Pegel-

werte und Betroffenenzahlen. 

Auch verkehrsreduzierende, gesamtstädtische Konzepte oder Planungen zu alternativen Ver-

kehrsmitteln (z. B. eine neue Buslinie oder ein Radweg) sind in ihrer Wirkung auf die Kfz-

Verkehrsmenge eines konkreten Straßenraums schwer zu beziffern. 

Für die klassischen Maßnahmen der Lärmaktionsplanung (u. a. Temporeduzierung, Fahrbahnober-

flächen, Verbreiterung der Seitenräume) gibt es hingegen gut erforschte Erfahrungswerte zu den 

zu erwarteten Wirkungsspannen. Auch hier bleibt jedoch die genaue Wirkung abhängig von sehr 

vielen individuellen, lokalen Faktoren, sodass es sich insgesamt um grobe Schätzungen handelt.  

Ferner wird die Wirkung auf alle Menschen entlang der kartierten Abschnitte, die nicht von Lärm-

pegeln über den kartierten Grenzwerten und Beurteilungspegeln betroffen sind, außer Acht gelas-

sen. Diese könnte – sofern viele Personen niedrigen Lärmpegeln ausgesetzt sind – in Summe 

durchaus relevant sein. 

Insgesamt wird durch die allein rechnerische Wirkungsermittlung die tatsächliche Lärmentlastung 

tendenziell also eher unterschätzt, die verfügbaren Möglichkeiten im Rahmen der Lärmaktions-

planung sind jedoch begrenzt. 

Wirkungsschätzung 

Im Folgenden wurden die zu erwartenden Wirkungen der in Kapitel 7.2.1 empfohlenen Maßnah-

men zusammengefasst dargestellt. Wie eingangs beschrieben, werden dabei nicht alle Maßnah-

men rechnerisch berücksichtigt, sondern nur diejenigen, die im Rahmen der Lärmkartierung eine 

berechenbare Wirkung erzielen und für die grobe Wirkungsspannen bekannt sind. 

Da keine erneute Berechnung der Lärmkartierung für den Maßnahmenfall erfolgte, konnte zudem 

keine rechnerische Beurteilung möglicher Maßnahmenkombinationen und Wechselwirkungen er-

folgen. Denn die für eine Einzelmaßnahme benannten Wirkungswerte und -spannen sind in der 

Regel nicht durch schlichte Addition zu kombinieren. Auch hier wirken vielfältige Aspekte mit ein 

(z. B. Lärmreflexionen oder die logarithmische Pegelskala). 
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Ohne eine erneute Berechnung ist außerdem keine Aussage zur konkreten Reduktion der Be-

troffenenzahlen möglich. Hinweise bieten hier allerdings die in den Steckbriefen benannten maxi-

malen Fassadenpegel und Betroffenenzahlen, auf die eine Entlastung wirken könnte. 

Kostenschätzung und finanzielle Einordnung 

Außerdem wird der zu erwartenden Wirkung eine Schätzung der aus derzeitiger Sicht für die Um-

setzung der Maßnahmen abzusehenden Kosten gegenübergestellt. Dies kombiniert ergibt das 

Kosten-Wirkungsverhältnis, welches eine der Grundlagen der Bewertung und Abwägung sein soll. 

Zur Abschätzung der Kosten wurden folgende, grobe Kostensätze verwendet. Dargestellt sind die 

reinen Planungs-, Installations- bzw. Baukosten der berechneten Maßnahmen. Es handelt sich um 

eine sehr grobe Vorabschätzung ohne Kenntnis der genauen Umsetzungsdetails. Auch wurden die 

Maßnahmen für die jeweils komplette Länge der Straßenabschnitte kalkuliert, es handelt sich also 

um Maximalwerte. Kosten für die eventuellen Optimierungsmaßnahmen an Lärmschutzwänden 

sowie für den Bau der Teilanschlussstelle Königsdorf wurden nicht kalkuliert. Folgende pauschale 

Kostenansätze wurden verwendet: 

• Fahrbahnsanierung:  Länge [m] * Fahrbahnbreite [m] * 80 € 

• Lärmmindernder Belag, Mehrkosten bei Sanierung Länge [m] * Fahrbahnbreite [m] * 22 € 

• Umsetzung Radfahr-/Schutzstreifen:  Länge [m] * 60 € 

• Reduktion der zul. Höchstgeschwindigkeit (Grundprüfung und Beschilderung): ca. 3.000 €  

(Pauschale pro Abschnitt, ohne Kosten für zusätzliche Lärmberechnungen, z. B. nach RLS-19) 

• Installation Geschwindigkeits-/Lärmdisplay (pro Stk.): ca. 2.000 €12             

 

Tabelle 7: Zusammenfassung der Maßnahmenwirkung, -kosten und Betroffenen 

Straße 

geschätzte  
Gesamtkosten 

der einbezogenen 
Maßnahmen 

geschätzte  
Minderungswirkung 

(Spannen der Einzelmaß-
nahmen, nicht addierbar) 

∑ Betroffene 
(im Bestand) 

Lden 

>60 dB 
Lnight 

>50 dB 

A 1 

lärmreduzierender 
Fahrbahnbelag: 
max. 7,5 Mio. € 

 
Optimierung Lärm-

schutz: keine  
Kalkulation 

mind. 2-3 dB(A) 
 

(ohne Optimierung Lärm-
schutzwand) 

538 538 

A 4 

Temporeduzierung 
(120 km/h tags,  

100 km/h nachts):  
ca. 3.000 € 

lärmreduzierender 
Fahrbahnbelag: 
max. 12,2 Mio. € 

Optimierung Lärm-
schutz: keine  
Kalkulation 

mind. 2-3 dB(A) 
 

(ohne Optimierung Lärm-
schutzwand) 

97 97 

 

12 In Frechen sind bereits 6 mobile Geräte vorhanden. Diese könnten alternativ kostengünstiger eingesetzt werden. 
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L 277 
(Freiheitsring, Toni-Ooms-

Str., Kölner Str., Dürener Str.) 

Führung Radverkehr: 
ca. 120.000 € 

 
teilw. Temporeduzie-

rung (30 km/h):  
ca. 6.000 € 

 
teilw. lärmreduzieren-

der Fahrbahnbelag: 
max. 3,8 Mio. € 

 
Geschwindigkeits- und 

Lärmdisplays: 
ca. 12.000 € (6 Stk.) 

 

mind. 2-3 dB(A) 
in Kombination mehr 

2.298 2.271 

L 496 
(Holzstraße) 

nächtl. Temporeduzie-
rung (50 km/h): 

ca. 3.000 € 
 

lärmreduzierender 
Fahrbahnbelag: 

max. 1,8 Mio. 
 

mind. 1-3 dB(A) 673 673 

L 361 

(Aachener Straße) 

nächtl. Temporeduzie-
rung (30 km/h):  

ca. 6.000 € 
 

Geschwindigkeits- und 
Lärmdisplays: 

ca. 4.000 € (2 Stk.) 
 

Teilanschlussstelle  
Königsdorf: 

keine Kalkulation 
 

mind. 2-3 dB(A) 
in Kombination mehr 

1.054 1.037 

L 91 

(Brauweiler Straße) 

nächtl. Temporeduzie-
rung (30 km/h):  

ca. 3.000 € 
 

lärmreduzierender 
Fahrbahnbelag: 
max. 688.000 € 

 

mind. 2-3 dB(A) 434 433 

Summe 
max. 26,1 Mio. € 

(16.000 € davon für die 
Stadt Frechen) 

Einzelwirkungen  
meist zw. -1 und -3 dB 
(in Kombination mehr) 

rd.  
5.100 

rd. 
5.050 

Quelle: eigene Darstellung und Kalkulation; vgl. auch ausführliche Maßnahmen-Tabelle im Anhang 3 

Zusammenfassend für die untersuchten Straßen sind die aus der Tabelle 7 ablesbaren Kosten-

Wirkungsverhältnisse zu erwarten. Darin werden die geschätzten Gesamtkosten der kalkulierbaren 

Maßnahmen addiert, die geschätzten Wirkungsspannen der Einzelmaßnahmen benannt (hierbei 

sind keine Kombinationseffekte berücksichtigt) und die Summe der heute dort über den Auslöse-

werten (60 bzw. 50 dB) betroffenen Menschen für den Gesamttages- (Lden) und Nachtzeitraum 

(Lnight) benannt.  

Die den Kalkulationen zu Grunde liegende Auswahl und jeweiligen Wirkungs- und Kostenschät-

zungen der Einzelmaßnahmen sind für jeden Steckbrief in der Tabelle in Anhang 3 aufgestellt. Bei 

allen Maßnahmen gilt vorab der Prüfungsvorbehalt (insb. Tempo 30 und bauliche Maßnahmen). 
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Die geschätzten Kosten für alle in den Steckbriefen benannten Maßnahmen betragen gemäß einer 

ersten Grobabschätzung insgesamt rund 26,1 Millionen Euro. Darin sind wohlgemerkt alle kalku-

lierbaren Maßnahmenvorschläge summiert. Der größte Teil entfällt davon zudem auf übergeord-

nete Baulastträger (z. B. 19,7 Mio. auf die Autobahn GmbH im Falle einer kompletten Oberflächen-

sanierung), nur ein sehr kleiner Teil (rd. 16.000 € für Lärm-/Tempodisplays) würde von der Stadt 

Frechen allein getragen werden müssen. Dabei ist nicht miteingerechnet, dass bereits bestehende 

Geräte deutlich kostengünstiger eingesetzt werden könnten. Die Stadt Frechen verfügt bereits 

über sechs mobile Geräte. Auch eventuelle Fördermöglichkeiten sind noch nicht mit eingeplant. 

Durch die Maßnahmen würde rd. 5.100 Menschen geholfen, die heute über die Beurteilungspegel 

hinaus belastet sind. Überschlägig könnten sie um 2-3 dB (bei Umsetzung der jeweils stärksten 

Maßnahmen) entlastet werden. Durch Kombination der vorgeschlagenen Maßnahmen wird die vo-

raussichtliche Entlastung sicherlich höher liegen. Voraussichtlich wird zudem ein großer Teil der 

Betroffenen eine Betroffenheitsstufe niedriger eingestuft werden können.  

Die wirksamsten Maßnahmen werden dabei Geschwindigkeitsreduktionen und die Aufbringung 

lärmarmer Fahrbahnoberflächen darstellen. Besonders ersteres wird zusätzlich positiven Einfluss 

auf die Verkehrssicherheit und den Ausstoß von luft- und klimaschädlichen Emissionen haben. Die 

größte Betroffenenzahl kann auf der L 277 im Stadtzentrum erreicht werden, dort (v. a. Freiheits-

ring) gilt es insbesondere, die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren und den Radverkehr weiter zu 

stärken. Dies hat zudem positive Effekte auf die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität dort. 

Für die Entlastung der Bewohner:innen in Königsdorf wird außerdem der Neubau der Teilan-

schlussstelle westlich des Stadtteils eine Entlastung vom Durchgangsverkehr erbringen und somit 

eine deutliche Lärmminderung bedeuten.  

Gegenüberstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten der Lärmbelastung 

Um die abgeschätzten Kosten der Maßnahmen in einen vergleichbaren Bezug zu setzen und diese 

Summe besser einzuordnen, bietet sich die Darstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten 

der Lärmbelastung in Frechen an.  

Diese Kosten werden häufig nicht wahrgenommen, da sie nicht unbedingt im städtischen Haushalt 

auftreten. Sie werden umfassend ermittelt und beinhalten neben realen Kosten – wie Aufwen-

dungen im Gesundheitssystem und Produktionsausfälle durch lärmbedingte Krankheiten – auch 

immaterielle Kosten – wie Gesundheitsbeeinträchtigungen, den Verlust an Lebensjahren und er-

littenes Leid durch Erkrankung und Tod. Entsprechend wird die Umsetzung von Lärmschutzmaß-

nahmen auch nicht die vollständige rechnerische Wirkung dieser Gesamtkosten in Bezug auf die 

verfügbaren Haushaltsmittel einer Kommune entfalten. Die Lärmschadenskosten sind aber durch-

aus geeignet, das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Lärmminderungsmaßnahmen einzuordnen. 

Entsprechend der Klassierungen der Belastungspegel wurden durch das Umweltbundesamt pau-

schale volkswirtschaftliche Kostenwerte pro Kopf und Jahr ermittelt, die sich auf die konkreten Be-

lastungsdaten in Frechen ansetzen lassen. 
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Tabelle 8: Volkswirtschaftliche Kostenfunktion für Lärmwirkung in Frechen 

Lden, dB(A) 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 ab 75 Summe /Jahr 

Lärmschadenskosten 

€ pro Anwohner u. Jahr 
63 € 116 € 196 € 306 € 456 € 651 € 

 

vom Land kartierte 
Hauptverkehrsstraßen 

k. A. 794.484 € 498.232 € 504.288 € 332.424 € 9.114 € 2.138.542 € 

Quelle: Eigene Darstellung; aus: LAI, nach UBA 2020: Methodenkonvention 3.1 

Insgesamt entstehen somit volkswirtschaftliche Gesamtkosten von rd. 2,13 Mio. € durch die Aus-

wirkungen von Lärmbelastungen über 55 dB(A) in Frechen entlang der kartierten Straßen – und 

zwar jedes Jahr.  

Dies lässt den erforderlichen Einsatz (z. B. von einmalig max. 4,8 Mio. € für die Maßnahmen ent-

lang der L 277, wo ein Großteil der Betroffenen lebt) – der sich auf unterschiedliche Träger und 

Haushalte aufteilt und zudem auch weiteren Aspekten wie Verkehrssicherheit und Klimaschutz 

Rechnung trägt – mittel- bis langfristig durchaus verhältnismäßig erscheinen. 

Besonders Tempo 30 ist im Vergleich von Kosten und Wirkung eine empfehlenswerte und wirt-

schaftlich effiziente Maßnahme. Hier spielen jedoch – wie in anderen Kapiteln bereits ausgeführt 

– weitergehende Prüfungen und die Vorgaben anderer Fachplanungen und Gesetze eine ent-

scheidende Rolle, insbesondere da die StVO derzeit noch rechtliche Hemmnisse beinhaltet. Mit 

Blick auf die gesundheitsschädlichen Gefährdungen durch Verkehrslärm (Schlafstörungen, Stress, 

Herzkrankheiten) wurde im Rahmen des LAP ein besonderer Fokus auf gesenkte Geschwindigkei-

ten v. a. im Nachtzeitraum gelegt.   



LAP Stufe 4 der Stadt Frechen Seite 77 von 112                 Seite 77 von 112 

Planersocietät 

7.5 Umsetzung & Ergebniskontrolle der Lärmaktionsplanung 

Die Lärmkartierung sowie die Aktionspläne werden nach den Richtlinien der Umgebungslärmricht-

linie alle 5 Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst. Dementsprechend sind die Lärmkartie-

rung im Jahr 2027 erneut durchzuführen sowie die Aktionsplanung im Jahr 2028 zu evaluieren.  

Im Rahmen der Kartierung werden der Straßen- und Schienenverkehrslärm auf Basis der jeweils 

dann aktuellen Verkehrsbelastungen ermittelt und die Lärmbetroffenheiten neu berechnet. Auf 

dieser Grundlage können die Wirkungen der bis dahin durchgeführten Maßnahmen im Vergleich 

zur Lärmkartierung 2022 ermittelt werden (sofern es keine erneuten Änderungen im Berech-

nungsverfahren gibt). In die weitere Aktionsplanung sind diese Erkenntnisse einzubeziehen.  

Hinweise zur Realisierung der Maßnahmen 

In Bezug auf die Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen ist insbesondere zu beachten, dass die 

Lärmaktionsplanung in erster Linie ein Instrument des gebietsbezogenen Lärmschutzes darstellt. 

Die Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen erfolgen auf Grundlage bestehender nationa-

ler Vorschriften (vgl. Kapitel 4.2).  

Der § 47d Abs. 6 BImSchG enthält keine selbstständige Rechtsgrundlage zur Anordnung bestimm-

ter Maßnahmen im Rahmen des LAP, sondern verweist auf spezialgesetzliche Eingriffsgrundlagen.  

Der LAP ist also mit seinen Maßnahmen den Vorgaben aus den spezialgesetzlichen Grundlagen 

und einschlägigen Gesetzen (z. B. der StVO bei Temporeduzierungen) untergeordnet. Ein Rechts-

anspruch auf Maßnahmenumsetzung besteht nicht. 

Zudem handelt es sich bei den meisten der kartierten Straßen um Hauptverkehrsstraßen, die 

nicht in der Baulast der Stadt Frechen liegen. Bei der Umsetzung und letztendlichen Beurteilung 

von Maßnahmenprioritäten sind die jeweiligen Baulastträger (z. B. Kreis, Land, Bund) im Rahmen 

ihrer durch die spezialgesetzlichen Grundlagen vorgegebenen Möglichkeiten und übergeordneten 

Priorisierungen zuständig.  

Die Stadt sollte sich jedoch aktiv dafür aussprechen, die Maßnahmen im Sinne der Lärmaktions-

planung ins Bewusstsein zu holen und zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zu realisieren. 
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8 Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der ersten und zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung 

zusammengefasst und festgehalten. 

8.1 Frühzeitige Phase der Beteiligung 

Vom 11. November 2023 bis zum 1. Januar 2024 hatte die Öffentlichkeit in der ersten Phase der 

Beteiligung die Möglichkeit, sich per E-Mail oder schriftlichem Hinweis zu Lärmproblemen und 

möglichen Lösungsansätzen einzubringen. Insgesamt gingen in dem Zeitraum 23 Beiträge ein. 

Die meisten davon waren relevant für die Inhalte des Lärmaktionsplans (Straße), andere bezogen 

sich auf anderweitigen Lärm (z. B. Laubbläser, Auto-Tuner und Windkraftanlagen; auch diese Ein-

gaben wurden an die Stadtverwaltung weitergeleitet). 

Räumlich betrachtet wurden in Teilen die priorisierten Bereiche bestätigt (z. B. die Lärmwirkung 

der Autobahn 4 in Königsdorf und Neubuschbell, die Aachener Straße in Königsdorf und in Mitte 

der Freiheitsring). Es zeigt sich auch, dass Lärm nicht nur an den kartierten Hauptverkehrsstraßen 

als Problem bzw. Störung wahrgenommen wird, sondern auch an vielen weiteren – mehr oder 

weniger stark – befahrenen Straßen zu Beschwerden führt (z. B. auf der Breiten Straße und der 

Burgstraße in der Stadtmitte, der Krankenhausstraße in Hücheln, der Kurhausstraße in Grefrath 

oder der Rudolfstraße in Bachem).  

Die wichtigsten Aspekte, die dabei immer wieder genannt wurden, sind: 

• Geschwindigkeitsüberschreitungen: Viele Anwohner bemängeln, dass Autofahrende, 

Motorradfahrende und Lkw-Fahrende die Geschwindigkeitsbegrenzungen ignorieren, was 

zu erhöhtem Lärm führt. 

• Wunsch nach Temporeduzierung und Kontrollen: Es wird vermehrt vorgeschlagen, die 

Geschwindigkeit auf 30 km/h zu senken, um den Lärmpegel zu reduzieren bzw. verstärk-

te Kontrollen durchzuführen. 

• Schlechter Straßenzustand: Teilweise werden Fahrbahnschäden genannt, die zur Lärm-

belastung beitragen.  

• Forderung von Ausweitung der baulichen Lärmschutzmaßnahmen: Es wird vorgeschla-

gen, die Lärmschutzwände entlang der Autobahnen und an Brücken zu optimieren und zu 

ergänzen. 

• Verlagerung des Verkehrs auf die Autobahn: In Königsdorf wünschen sich einige Be-

wohner:innen eine stärkere Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf die Autobahn.  

Die Hinweise und Vorschläge wurden bei der Erstellung der Handlungssteckbriefe und Ableitung 

von Maßnahmen überprüft und sind darin eingeflossen.  

Anmerkungen an Abschnitten, die nicht kartiert wurden, wurden nachrichtlich ergänzt. Diese 

nachrichtlich aufgeführten Problemmeldungen und Maßnahmenwünsche seitens der Bevölkerung 
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sind nicht Teil des Untersuchungsumfangs des LAPs. In diesem Rahmen erfolgt daher keine weite-

re Überprüfung auf Notwendigkeit und Wirkung (da keine Lärmkartierung auf diesen Abschnitten 

vorliegt). Trotzdem sind sie ernst zu nehmen und seitens der Verwaltung bzw. zuständigen Be-

hörden und Baulastträger weitergehend zu prüfen.  

8.2 Offenlage des LAP-Entwurfs 

Die Offenlage des Entwurfs des Lärmaktionsplans stellte die zweite Beteiligungsphase dar. Hierzu 

wurde der Entwurf des Berichts inkl. aller Maßnahmenvorschläge in der Zeit vom 04.03.2024 bis 

02.04.2024 öffentlich ausgelegt bzw. im Internet veröffentlicht und die Gelegenheit gegeben, 

Kommentare dazu an die Emailadresse LAP-frechen@planersocietaet.de zu formulieren. 

Zudem wurden die sogenannten Träger öffentlicher Belange aufgefordert, zum Entwurf und den 

Maßnahmen Stellung zu beziehen. 

Alle Rückmeldungen wurden in Form einer Synopse (vgl. Anhang 2) zusammengestellt, kommen-

tiert und bei Bedarf in den finalen Bericht zum Lärmaktionsplan integriert. 

Eingegangen sind 34 Stellungnahmen seitens der Bürgerinnen und Bürger sowie 6 Rückmeldun-

gen der Träger öffentlicher Belange.  

mailto:LAP-frechen@planersocietaet.de
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9 Zusammenfassung 

Das vorliegende Dokument stellt den zweiten Lärmaktionsplan der Stadt Frechen dar. Zu dessen 

Aufstellung ist die Kommune durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) verpflichtet. Bis 

zum 25. Juni 2024 soll der LAP fertiggestellt und politisch beschlossen sein. Im Anschluss muss er 

an den Kreis, das Land bzw. die EU gemeldet werden. Der Lärmaktionsplan definiert Handlungs-

bedarfe bezüglich der gebietsbezogenen Lärmbelastung und schlägt Maßnahmen vor, mit denen 

Menschen vor schädlichen Lärmeinflüssen geschützt und die Lärmbelastung verringert werden 

soll. Betrachtet wird dabei der Straßenverkehrslärm. 

Die zu untersuchenden Straßen werden, basierend auf ihrer Klassifizierung und der Verkehrsbe-

lastung, vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) festgelegt und hin-

sichtlich ihrer Lärmbelastung kartiert. Dies sind: 

• Autobahnen A 1 und A 4 

• Landesstraße L 277 (Duerener Straße von Habbelrath bis Frechen, Blindgasse, Freiheits-

ring, Toni-Ooms-Straße, Kölner Straße), 

• Landesstraße L 496 (Holzstraße in Bachem), 

• Landesstraße L 183 (Bonnstraße, im Osten), 

• Landesstraße L 361 (Aachener Str., Königsdorf), 

• Landesstraße L 91 (Brauweiler Str., Königsdorf) 

Mittels einer EU-weit einheitlichen Methodik wird die Ausbreitung des Verkehrslärms berechnet 

und in Dezibel-Pegeln (dB) an den Fassadenpunkten angegeben. Hierfür existieren definierte 

Lärm-indizes, die die Lärmbelastung zu unterschiedlichen Tageszeiten abbilden. Für den LAP am 

entscheidendsten sind die Lärmindizes Lden (ganztägig) und Lnight (22-6:00 Uhr). Ab wieviel Dezibel 

ein prioritärer Handlungsbedarf besteht, wird über sogenannte Beurteilungspegel festgelegt. Für 

Frechen werden für den Lden 60 db(A) und den Lnight 50 db(A) angesetzt. Diese Werte orientieren 

sich an den vom Umweltbundesamt vorgeschlagenen Kriterien zur mittelfristigen Vermeidung von 

Gesundheitsschäden. 

Entlang der durch das LANUV kartierten Straßenabschnitte sind in Frechen ganztägig und nachts 

jeweils rund 10-12 % der Bevölkerung durch Straßenverkehrslärm über dem jeweiligen Beurtei-

lungspegel betroffen. Stark erhöhten Lärmpegeln (mit Lden > 70 dB(A) bzw. Lnight > 60 dB(A)) sind 

jeweils 1-2 % der Frechener Bevölkerung ausgesetzt.  

Somit leiden insgesamt in Frechen (entlang der kartierten Straßen) rd. 1.900 Menschen gesund-

heitlich unter der starken Lärmbelastung, weitere rd. 400 leiden unter starken Schlafstörungen 

und rechnerisch 4 Personen haben sogar ein erhöhtes Risiko, ischämische Herzerkrankungen13 

durch die dauerhafte Lärmbelastung zu entwickeln. 

 

13  Unter Ischämischen Herzkrankheiten versteht man das Versagen des Herzens aus verschiedenen Gründen. Häufigste Ursa-
chen sind die Verstopfung oder Verengung der Herzkranzgefäße aufgrund von Arterienverkalkung, Lärm kann jedoch auch 
ein Auslöser sein. 
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Gründend auf diesen Betroffenheiten wurden Maßnahmen und Strategien entwickelt, um den 

Lärm an den betrachteten Straßen zu reduzieren. Dafür wurden Steckbriefe für die prioritären Ab-

schnitte aufbereitet, die neben Information zu Umfeld, Betroffenenzahlen und Verkehrsdaten kon-

krete Maßnahmenvorschläge und Abschätzungen, sofern dies nach der StVO zulässig ist, zu deren 

Wirkung enthalten. Die wohl wirksamste und an den Frechener Straßen geeignetste Einzelmaß-

nahmen sind die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten und/oder das Aufbringen 

lärmarmer Fahrbahnbeläge. Beide Maßnahmen bedürfen jedoch noch weiteren Prüfungen und in 

den meisten Fällen ist die Stadt Frechen nicht der Baulastträger und somit von externen Entschei-

dungen des Landes bzw. Bundes abhängig.  

Aber auch die Realisierung von Radverkehrsanlagen oder die Installation bzw. der Einsatz mobiler 

Geschwindigkeits- und Lärmdisplays können wirksam einen Teil zur Lärmentlastung beitragen.  

Zu den kurz- und mittelfristigen Einzelmaßnahmen kommen strategisch ausgerichtete, langfristi-

ge Maßnahmen und Konzepte, die den Lärm stadtweit nachhaltig reduzieren sollen. 

Die Gesamtkosten für die kalkulierten Maßnahmen werden auf max. rd. 26,1 Millionen Euro ge-

schätzt, allerdings verteilt auf verschiedene Baulastträger (insb. für Oberflächenmaßnahmen an 

den Autobahnen) und stark abhängig von der genauen Ausgestaltung und Umsetzung der Maß-

nahmen. Maßnahmen, die die Stadt Frechen voraussichtlich allein tragen würde, beziffern sich auf 

lediglich 16.000 € (für neue Tempo- und Lärmdisplays, durch Einsatz der bestehenden mobilen 

Geräte, kann diese Summe noch reduziert werden). Demgegenüber stehen gesamtwirtschaftliche 

Kosten als Folge des Lärms von mind. 2,13 Mio. € im Jahr, die sich wirksam reduzieren lassen.  

Ein allgemeiner Rechtsanspruch auf Durchsetzung der Maßnahmen zur Lärmminderung ergibt 

sich aus dem Lärmaktionsplan in der Regel nicht. Durch den Beschluss des Lärmaktionsplans sind 

die darin enthaltenen Maßnahmen allerdings von den planenden Fachämtern und Behörden in ih-

ren Abwägungs- und Entscheidungsprozessen mit aufzunehmen. 

Diese Pflicht zur Berücksichtigung der Inhalte des LAP ist auch für die Ausweisung der Ruhigen 

Gebiete relevant, da diese als Vorsorgeplanung zu verstehen ist. Ruhige Gebiete sind Erholungs-

flächen für die Bevölkerung, die vor zusätzlicher Lärmbelastung geschützt werden sollen. Im Rah-

men der vierten Stufe des LAP ist Frechen explizit dazu aufgerufen, Ruhige Gebiete auszuweisen. 

Dafür wurden zwei Flächen im Frechener Stadtgebiet ausgewählt und näher beschrieben (Königs-

dorfer Forst und Marienfeld), die zukünftig verstärkt als Rückzugsmöglichkeiten für Bevölkerung 

und Natur dienen und vor Lärmzunahme besonders geschützt werden sollen.  

Die Öffentlichkeit hatte während der Erstellung des LAP frühzeitig die Möglichkeiten, sich zu be-

teiligen. Dazu fand eine Beteiligung per E-Mail bzw. schriftlicher Eingabe statt, in der die Einwoh-

ner:innen ihre Anmerkungen zur Lärmbelastung und Ideen zur Lärmreduktion abgeben konnten. 

23 Personen haben sich dabei beteiligt, die relevanten Eingaben sind in den LAP eingeflossen. 

Zum anderen wurde im späteren Verlauf des Prozesses der Entwurf des Lärmaktionsplans offen-

gelegt und jede Person oder Institution (Träger öffentlicher Belange) hatte die Möglichkeit, eine 

Stellungnahme zu den Inhalten abzugeben.  

Die in beiden Phasen gesammelten Hinweise wurden in den finalen LAP mit aufgenommen und 

beispielweise bei der Maßnahmenentwicklung und -bewertung berücksichtigt. 
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Anhang 

Anhang 1: Beiträge aus der 1. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vom 22.11.2023 bis 01.01.2024 

die Möglichkeit gegeben, Eingaben und Hinweise zum Lärmaktionsplan per E-Mail oder schriftlich 

abzugeben. Dazu sind 23 Stellungnahmen per E-Mail eingegangen, die hier wiedergegeben und 

kommentiert werden: 

Rückmeldung 1 Ortsbezug: Bachem 

Neben Verkehrslärm ist in Frechen von September bis Dezember der Motorlaubbläser in Flughafenphonstärke 

eine Hauptlärmquelle. Städtische Mitarbeitende nutzen den Motorlaubbläser auf Straßen und auf Friedhöfen 

exzessiv. Auf die gesetzlichen Ruhezeiten für diese speziellen Geräte wird keine Rücksicht genommen, obwohl 

die Stadt Frechen auf ihrer eigenen Homepage den Gesetzestext hochlädt, zur Information der Bürger (!). Be-

schwerden bei der Leitung des zuständigen Amtes der Stadt bringen nur kurzfristig etwas, beim nächsten Mal 

geht es wieder - ab 7 Uhr früh - weiter. Das Thema und der Lärmschutz für die Anwohner werden offenbar ig-

noriert. Das geht seit vielen Jahren so. Vorschlag: Leisere Akkubläser sollten genutzt werden, falls das nicht 

möglich ist, sollte sich die Stadt zumindest an die Gesetze halten! 

Kommentar: Diese Art von Lärm ist nicht LAP-relevant (untersucht wird der Straßenverkehrslärm). Die Einga-
be wird jedoch in der Verwaltung an die entsprechende Stelle des Stadtbetriebs Frechen weitergeleitet. 

 

Rückmeldung 2  Ortsbezug: Mitte, An der Waidmaar / A4 

Als Anwohnerin An der Waidmaar ist die Autobahn A4 je nach Wetterlage zu hören. Mein Eindruck ist, dass die 

Erneuerung des Straßenbelages in diesem Jahr Besserung gebracht hat. Nun fehlt  

jedoch noch die Erneuerung der dritten Spur- ausgerechnet der LKW-Spur. 

Konkret in unserer Straße gibt es vereinzelt Raser durchs Wohngebiet, hier könnten vielleicht Verkehrshürden 

helfen, die zum Abbremsen zwingen. Grundsätzlich könnte aus meiner Sicht auch mehr geblitzt werden - ins-

besondere nachts. Es gibt da immer wieder Idioten, die meinen sie müssten ihr Motorrad oder ihr Auto voll aus-

fahren und holen damit die halbe Stadt aus dem Bett.  

Kommentar: Wie die Lärmkartierung zeigt, liegt die Einwirkung der A4 in der Stadtmitte nicht in einem die 

Gesundheit beeinflussenden Bereich. Vereinzelte Raser und laute Fahrweisen in der Stadtmitte sind im Rahmen 

der Lärmaktionsplanung ebenfalls nicht bewertbar. Der allgemeine Hinweis auf Geschwindigkeitskontrollen wird 

im Allgemeinen aufgegriffen. 

 

Rückmeldung 3 Ortsbezug: Neubuschbell, Karl-Loewe-Str., A4 

Immer stärker steigende Lärmbelastung für die Anwohner der Karl-Loewe-Str. in Neubuschbell, 

die nach der Anbindung der neuen Autobahnauffahrt vor Königsdorf nochmals zunehmend wird. Es sollten ak-

tuelle Schallmessungen vorgenommen werden, eine Geschwindigkeitsbeschränkung erfolgen sowie zusätzlicher 

passiver Schallschutz für angrenzende Wohngebäude übernommen werden.  

Kommentar: Die beschriebene Lärmwirkung der A4 in Neubuschbell ist auch in der Kartierung ersichtlich. Es 

wird dem zuständigen Träger (Autobahn GmbH) daher eine die Prüfung einer Geschwindigkeitsreduzierung 

empfohlen. Auch passiver Schallschutz findet sich unter den Maßnahmen (Steckbrief 4). 
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Rückmeldung 4 Ortsbezug: Neubuschbell 

In den letzten Jahren ist die Lärmbelastung durch die A4 für die Bewohner in Neubuschbell immer weiter ge-

stiegen, und wird durch die Auffahrten vor Königsdorf weiter zunehmen. Hier sollte unbedingt ein aktuelles 

Lärmgutachten erstellt werden und eine sofortige Geschwindigkeitsbeschränkung auf max. 130 km/h einge-

führt werden. Passiver Lärmschutz wie Schallschutzfenster usw. entsprechend der neuesten Regelungen sollte 

zum Tragen kommen.  

Kommentar: Die beschriebene Lärmwirkung der A4 in Neubuschbell ist auch in der Kartierung ersichtlich. Es 

wird dem zuständigen Träger (Autobahn GmbH) daher eine die Prüfung einer Geschwindigkeitsreduzierung 

empfohlen. Auch passiver Schallschutz findet sich unter den Maßnahmen (Steckbrief 4). 

 

Rückmeldung 5 Ortsbezug: Königsdorf, A4 

Meine bisherigen Versuche Gemeinde/Land/Bund auf die Lärmbelastung durch die A4 aufmerksam zu machen, 

sind leider im Sand verlaufen. Vielleicht gelingt nun eine Verbesserung. 

Bei südlicher Windrichtung ist der Lärm der Autobahn hier in Königsdorf teilweise so laut, dass man sich nicht 

mehr im Freien aufhalten möchte oder nachts die Fenster geschlossen halten muss. 

Warum der Lärmschutzwall nicht die gesamte Strecke bis zur Autobahnraststätte gebaut wurde? Ich würde 

mich freuen, wenn mein Beitrag Änderung bewirkt und wäre auch bereit einen weiteren Eigenbeitrag zu leisten 

(nachdem ich schon die Fenster gegen Lärmschutzfenster getauscht habe…).  

Kommentar: Die beschriebene Lärmwirkung der A4 in Königsdorf ist auch in der Kartierung ersichtlich. Es wird 

dem zuständigen Träger (Autobahn GmbH) daher die Prüfung einer Geschwindigkeitsreduzierung und Prüfung 

von Optimierungsmöglichkeiten der Lärmschutzwand empfohlen (Steckbrief 4).  

 

Rückmeldung 6 Ortsbezug: Königsdorf, Aachener Straße / A4 

Gern nehmen wir die Möglichkeit wahr und bitten unsere Meldung für die Aachener Straße [Hausnummer ge-

kürzt] zu berücksichtigen. 

Die Verkehrsdichte und die daraus resultierende Lärmbelästigung ist in diesem Bereich sicherlich gesundheits-

gefährdend und entspricht nicht der dort verkauften Wohnqualität. Schwerlastverkehr, der ebenfalls großen An-

teil an der Belastung ausmacht, sollte aufgrund der Nähe der Autobahn generell über diese geführt werden. 

Ebenfalls gilt die Lärmbelästigung auch für die hinter der uns tangierenden Bahnlinie geführte Autobahn. Hier 

sollte es in Richtung Aachen ebenfalls Lärmschutzwände geben. 

Kommentar: Die beschriebene Lärmwirkung der Aachener Straße und der A4 in Königsdorf ist auch in der 

Kartierung ersichtlich. Es wird dem zuständigen Träger, der Autobahn GmbH, daher die Prüfung einer Ge-

schwindigkeitsreduzierung und Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten der Lärmschutzwand empfohlen 

(Steckbrief 4). Für die Aachener Straße wird der Teilanschluss Königsdorf Entlastungen vom Durchgangs- und 

Schwerverkehr bringen. Zudem wird die Prüfung weiterer Maßnahmen dort empfohlen (Steckbriefe 1 & 2). 
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Rückmeldung 7 Ortsbezug: Bachem, Jagdfeld / A1 

Wir wohnen im Jagdfeld in Frechen Bachem. Je nach Windrichtung erfahren wir eine deutliche Lärmbelastung 

durch die A1. Weiterhin wurde eine Lärmschutzwand errichtet, welche die Problematik unserer Wahrnehmung 

nach eher verschlimmert hat. Der Lärm rührt eher aus dem Teil der Anschlussstelle Gleuel als aus dem Bereich, 

der nun mit einer Lärmschutzwand umfasst ist. Unserer Meinung würde hier eine deutliche Geschwindigkeits-

reduktion inkl. der zur Durchsetzung notwendigen Kontrolle Abhilfe schaffen.  

Dazu kommt der Fluglärm im Zusammenhang mit dem Flughafen Köln-Bonn (Einflug- und Abflugschneise) so-

wie der (nicht zu Erholungs- und Ruhezeiten und somit nicht wesentlich störende) Flugbetrieb des Flieger-

horsts Nörvenich.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn sie Situation in Bachem eine wesentliche Verbesserung durch von Ihnen 

identifizierte Maßnahmen erfährt.  

Kommentar: Der Steckbrief 12 behandelt die Lärmwirkung der A1 auf Bachem, wo die Lärmschutzwand bereits 
verbessert wurde. Aus diesem Grund wird dem Baulastträger (Autobahn GmbH) dort ergänzend empfohlen, im 
Rahmen der Sanierungszyklen die Möglichkeit eines lärmmindernden Fahrbahnbelags zu prüfen. Fluglärm ist 
nicht Inhalt dieses LAP.  

 

Rückmeldung 8 Ortsbezug: Königsdorf, Pirolweg / A4 

Anders als in der heutigen Lärmkartierung NRW zu entnehmen ist, ist durch die Autobahn A4 per heute ein 

deutlicher Lärmteppich bis zu unserem Haus im Pirolweg [Hausnummer gekürzt], Frechen Königsdorf zu ver-

nehmen. Dies besonders wenn der Wind aus südlichen Richtungen weht.  

Maßnahmen könnten aus unserer Sicht eine Lärmschutzwand oder aber auch Flüsterasphalt sein.  

Kommentar: Die beschriebene Lärmwirkung der A4 in Königsdorf ist in der Kartierung nicht in gesundheits-

schädlichem Ausmaß ersichtlich. Je nach Wind kann dies natürlich abweichen. Es wird dem zuständigen Träger, 

der Autobahn GmbH, die Prüfung einer Geschwindigkeitsreduzierung und Prüfung von Optimierungsmöglichkei-

ten der Lärmschutzwand empfohlen (Steckbrief 4). Für die Aachener Straße wird der Teilanschluss Königsdorf 

Entlastungen vom Durchgangs- und Schwerverkehr bringen. Zudem wird die Prüfung weiterer Maßnahmen dort 

empfohlen (Steckbriefe 1 & 2). 

 

Rückmeldung 9  Ortsbezug: Habbelrath, Kurhausstraße / A4 

Ich wohne in der Kurhausstraße in Habbelrath und dort gibt es aus meinem Empfinden zwei gravierende Lärm-

probleme, die verbessert werden müssen: 

1. Der permanente Lärm der BAB 4:  

In der Kurhaustraße herrscht ein ständiges Grundrauschen vom Straßenverkehr der BAB 4. Besonders laut ist 

der Verkehrslärm bei Wind aus westlichen Richtungen. Dies sollte bei Lärmpegelmessungen unbedingt beachtet 

werden, bzw. eine Messung gibt die belastende Situation bei den oben genannten Windrichtungen real wieder. 

Abhilfe können Lärmschutzwände an der Autobahn 4 schaffen. 

2. Durchgangsverkehr nach Grefrath:  

Die Kurhaustraße ist eine verkehrsberuhigte Straße und sollte grundsätzlich nicht als Durchgangsstraßen nach 

Grefrath genutzt werden können. Leider ist die derzeitige Situation eine andere. Bereits um 5 Uhr morgens be-

ginnt die Lärmbelastung durch den Verkehr nach Grefrath. Zwischen 7 bis 9 Uhr, 11 bis 13:30 Uhr und von 14 bis 

15:00 Uhr ist das Verkehrsaufkommen für eine verkehrsberuhigte Straße viel zu hoch. Dies haben auch Mes-

sungen der Stadt Frechen in den vergangenen zwei Jahren bewiesen. Hinzu kommt noch, dass 99 % der moto-

risierten Verkehrsteilnehmer die Kurhaustraße mit viel zu hoher Geschwindigkeit befahren. Auch dies haben 

Messungen der Stadt bewiesen. Abhilfe kann eine Sperrung der Durchfahrt (am Ende der Kurhaustraße in Höhe 

der Carlstraße) nach Grefrath für den motorisierten Straßenverkehr schaffen. Ich bitte, diesen beiden Punkte in 

den Lärmaktionsplan aufzunehmen.  
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Kommentar: Die Lärmwirkung der A4 in Habbelrath ist – im Verhältnis zu anderen Abschnitten – weniger 

stark und nicht gesundheitsbelastend, weshalb im LAP dort kein prioritärer Handlungsbedarf gesehen wird. 

Trotzdem wird der Hinweis hiermit nachrichtlich aufgeführt.  

Auch die Kurhausstraße liegt nicht im untersuchten Hauptstraßennetz, die Verkehrsmengen sind annehmlich 

deutlich geringer als 8.200 Kfz/Tag; die Problemmeldung bezüglich des Durchgangsverkehrs wird an die Stadt 

zwecks weiterer Prüfung weitergereicht. Dies ist auch in der Politik abschließend zu klären. 

 

Rückmeldung 10 Ortsbezug: Habbelrath, Kurhaustraße / A4 

Ich möchte eine Lärmbelastung anzeigen. Hier in der Kurhaustraße. Dabei handelt es sich um die BAB 4 Ortsla-

ge Habbelrath. Besonders bei West- oder Südwest-Wetterlage ist mit starkem Lärm zu rechnen von 5:00 Uhr 

morgens bis 23:00 Uhr nachts. 

Kommentar: Die Lärmwirkung der A4 in Habbelrath ist – im Verhältnis zu anderen Abschnitten – weniger 

stark und nicht gesundheitsbelastend, weshalb im LAP dort kein prioritärer Handlungsbedarf gesehen wird. 

Trotzdem wird der Hinweis hiermit nachrichtlich aufgeführt.  

 

Rückmeldung 11 Ortsbezug: Bachem, Rudolfstraße 

Wir möchten nachstehend die Problematik, die zur Lärmbelästigung in unserem Wohnbereich Rudolfstr. [Haus-

nummer gekürzt] in Frechen-Bachem führt, schildern und Lösungsvorschläge machen. 

Problem: Der untere Teil der Rudolfstraße ab der Hubert-Pott-Straße Richtung Köln ist aufgrund von hohem 

Verkehrsaufkommen - v.a. in der Rushhour - sehr stark lärmbelastet. Viele Pkw und Transporter nutzen diese 

Straße, obwohl die Holzstraße (ehemalige B264) als Umgehung der Ortsdurchfahrt genutzt werden könnte. 

Vorschlag: Sperrung des Bereichs Gut Hemmerich bis Bonnstraße in der Zeit von 6-9 Uhr am Morgen und zwi-

schen 15-18 Uhr am Abend. Analog zur Situation am Ortsausgang bzw. -eingang nach Bachem an der Schloss-

straße.  

Problem: Um den großen und schweren Elektrobussen auszuweichen, tritt der ein oder andere Verkehrsteil-

nehmer sehr stark aufs Gas, was nebenbei auch dazu führt, dass selbst der Bürgersteig als "Ausweichstrecke" 

genutzt wird. Die Erschütterungen sind im Wohnhaus deutlich wahrnehmbar. Die Gefahrenpunkte führen mitt-

lerweile auch dazu, dass vermehrt Fahrräder und E-Scooter den Bürgersteig nutzen. Und dies in einem Woh-

numfeld, in dem viele Kinder leben. 

Vorschlag: Tempo 30  

Problem: Der ein oder andere Verkehrsteilnehmer erhöht das Tempo auch deshalb, weil die Fahrspur kurz vor 

der Ampel Rudolfstraße/Carl-Gördeler-Straße zugeparkt wird. Es wurden vor Jahren Parktaschen eingerichtet, 

um die Verkehrssicherheit für Radfahrer zu erhöhen, weil die Planung und Umsetzung eines Fahrradweges 

scheiterten. 

Vorschlag: Parkverbot außerhalb der Parktaschen  

Kommentar: Die Rudolfstraße ist nicht Teil des im Rahmen dieser Stufe der Lärmaktionsplanung kartierten 

Straßennetzes. Daher wird kein eigener Steckbrief mit Maßnahmenempfehlungen erstellt, die Eingabe wird je-

doch an die Stadtverwaltung zur weiteren Prüfung übergeben und im LAP nachrichtlich erwähnt. Diese Ent-

scheidung ist auch in der örtlichen Politik zu treffen.  

 

 

 



LAP Stufe 4 der Stadt Frechen Seite 87 von 112                 Seite 87 von 112 

Planersocietät 

Rückmeldung 12 
Ortsbezug: Stadtmitte, Breite Straße (Nähe des 
Kreisverkehrs Franz-Hennes-Straße) 

Seit einigen Jahren leben wir auf der Breite Str. [Hausnummer gekürzt] in Frechen, in der Nähe des Kreisver-

kehrs mit der Franz-Hennes-Str. Es ist eine viel befahrene Straße, Schallschutzscheiben machten das anfangs 

erträglich. Aber das Fahrverhalten hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert. Zwei Grup-

pen von Fahrern tragen dazu bei, dass selbst mit 3fach-Verglasung der Lärm erheblich ist. Einmal diejenigen, 

die glauben, die leichte Steigung der Straße nur mit viel Gas und/oder in einem niedrigen Gang nehmen zu 

können, und dabei häufig sehr schnell werden, sowie die Gruppe der kriminellen Raser, die nicht nur uns, son-

dern die gesamte Stadt terrorisiert, und gegen die Polizei und Verwaltung anscheinend machtlos sind (denn 

viele Beschwerden aus unterschiedlichen Vierteln haben bisher keine Änderung/Besserung gebracht). Viele 

dieser Raser nutzen inzwischen manipulierte Auspuffe, so dass der Lärm noch größer wird.   

Wir, die Anwohner der Breiten Str., sind dabei eine Bürgerinitiative Breite Straße (BIB) zu gründen (was leider 

dauert), um uns gegen den Lärm, die zusätzliche Umweltbelastung durch erhöhte Abgase und die Gefährdung 

anderer Verkehrsteilnehmer zu wehren. Dabei wäre das Problem mit Maßnahmen zu beschränken, die weder 

kompliziert noch teuer sind:  

Zunächst:  

• Verkehrszählung 

• mehrfach verdeckte Geschwindigkeitsmessung in den Stoßzeiten  

Dann:  

• Einrichtung einer 30km-Zone vom Kreisverkehr bis zur Hubert-Prott-Str.  

• (kriminelle) Raser konsequent verfolgen und bestrafen  

Eine Tempo-30-Zone würde hier die Sicherheit enorm erhöhen, den Lärmpegel senken sowie den Verkehrsfluss 

nicht hemmen, so dass sie konform mit dem neuen Straßenverkehrsgesetz von Herrn Wissing wäre, und sich 

die Stadt so auch nicht mehr mit Nicht-Verantwortlichkeit herausreden kann. Wenn die 30-Zone nicht hilft: 

testweise Errichtung von „Verkehrshindernissen“ (hat sich in Kopenhagen bewährt) oder Einrichtung eines 

Lärmradars nach französischem Vorbild. Aber natürlich hilft keine Maßnahme, wenn ihre Einhaltung nicht über-

prüft wird. Geschieht nichts, wachsen - wie auf der Sandstr. - nur neue Wutbürger heran. Aber nun besteht 

durch den Lärmaktionsplan ja eine realistische Chance das zu verhindern!  

Kommentar: Die Breite Straße ist nicht Teil des im Rahmen dieser Stufe der Lärmaktionsplanung kartierten 

Straßennetzes. Daher wird kein eigener Steckbrief mit Maßnahmenempfehlungen erstellt, die Eingabe wird je-

doch an die Stadtverwaltung zur weiteren Prüfung übergeben und auch im LAP nachrichtlich erwähnt. Da die 

Breite Straße als Kreisstraße (K 25) klassifiziert ist, kann die Stadt Frechen hier in vielen Dingen nicht selbst tä-

tig werden, Baulastträger ist der Rhein-Erft-Kreis. 

 

Rückmeldung 13  
Ortsbezug: Königsdorf, Brauweiler Straße zwi-
schen Atrium und Kreuzung mit Dürer Straße 

Unter zeitweise hohem Verkehrsaufkommen mit erheblicher Lärmbelästigung leiden die Anwohner ringsum der 

Brauweiler Straße in Königsdorf zwischen Atrium und der Kreuzung Dürer-Straße/Brauweiler Straße. In diesem 

Abschnitt halten sich viele Autofahrer nicht an das 50 km/h-Gebot; der Fußgängerüberweg in der Mitte dieser 

Straße ist kein Zebrastreifen-Überweg, insofern wird er von Seiten der Autofahrer kaum beachtet.  

Ein 30 km/h-Gebot und/oder ein Zebrastreifen würden Gefahrenquelle und Lärmbelastung entschärfen.  

Kommentar: Die Brauweiler Straße wird im Steckbrief 3 im LAP behandelt. Dabei wird als eine Maßnahme die 

Prüfung einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h im Nachtzeitraum (22-6 Uhr) 

empfohlen. Da es sich um eine Landesstraße handelt, liegt die dazu allerdings Entscheidung beim Baulastträger 

Straßen NRW.  
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Rückmeldung 14  
Ortsbezug: Königsdorf, Overbeck-/Aachener 
Str. 

[Gemarkung und Hausnummer gekürzt] 

Straßenlärm: Durch die Erweiterung der Bahntrasse (Köln - Aachen) und höherlegen der Brücke Aachener 

Straße zwischen Mühlenstraße und Rethelstraße ist eine Bergauffahrt entstanden. Hierdurch ist eine höhere 

Motorleistung von Kraftfahrzeugen notwendig, ohne dass weitere Schallschutzmaßnahmen errichtet worden 

sind, sodass die Schallausbreitung durch den Straßenverkehr jetzt direkt bis zu dem Wohngebäude Overbeck-

straße erfolgt. 

Bei entsprechendem Verkehrsaufkommen mit Stopp and Go bergauf sind bis zu 85 dB(A) Lärmbelastung fest-

stellbar. Auch bei den Bergabfahrten wird die Straße ab der Brücke als Beschleunigungsspur Richtung Weiden 

genutzt, was ebenfalls zur erheblichen Lärmbelastung führt. 

Maßnahmenvorschlag: Hier könnte eine Schallschutzmaßnahme am Brückengeländer schon den Hauptlärm 

merkbar mindern. 

Umgebungslärm: Weiter wurde an der Brücke eine Malteser-Unfallwagen-Station (Feuerwehr) eingerichtet. 

Diese hat die Ausfahrt für Einsatzfahrzeuge auf die Aachener Straße. Teilweise mit eingeschaltetem Martins-

horn über 60 sec. Standzeit genau gegenüber des o.g. Grundstücks ebenfalls mit weit über 90 dB(A). zu jeder 

Tages- und Nachtzeit. 

Maßnahmenvorschlag: Hier könnte eine einfache Ampelschaltung der vorhandenen Ampeln einfache Abhilfe 

schaffen, wie tausendfach in Städten ausgeführt oder wie z. B. bei der Hauptfeuerwache Frechen mit einer se-

paraten Ausfahrtsampel. 

Schienenlärm: Die Lärmbelastung < 70 dB(A) auf dem Grundstück und an dem Gebäude Overbeckstraße sind 

höher als die damaligen zu Grunde gelegten Berechnungsansätzen. Nach der Bahntrassen Erweiterung wurde 

eine notwendige Lärmschutzverbesserung am Gebäude Overbeckstraße durch die Deutsche Bahn festgestellt, 

aber nicht ausgeführt. Ursache sind u. a. die erhöhte Fahrfrequenz (mit mehr Fernverkehr und höherer Ge-

schwindigkeit, mehr S-Bahn etc.) und die „Rauten Stellung“ der Brücke zum Gebäude Overbeckstraße (wodurch 

bei Ein- und Ausfahrt unter der Brücke erhöhte Schallwert zum Gebäude Overbeckstraße erzeugt werden, wel-

che im Lärmaktionsplanplan nicht berücksichtigt wurden). Dies hat zur Folge, dass die dämpfenden Maßnah-

men wie z. B. die Schallschutzmauer nicht ausreichend sind. Ebenfalls sind auf der Bahnböschung die Begrü-

nung, wie Sträucher und Bäume mit schalldämpfender Eigenschaft dauerhaft entfernt worden, ohne dass dafür 

Ersatz geschaffen wurde. Auch die Bepflanzung mit Bäumen auf der Camphausenstraße wurde nicht, wie ur-

sprünglich geplant durchgeführt. 

Maßnahmenvorschlag: Hier sind weitere Schallschutzmaßnahmen dringend notwendig.  

Kommentar: Die Aachener Straße wird im Steckbrief 1 & 2 des LAP behandelt. Die in der Eingabe beschriebe-

nen Lärmquellen sind jedoch nicht im Rahmen des Rechenmodells der Kartierung seitens des Landes abbildbar 

(erhöhte Motorleistung bei Steigung an der Brücke). Der Hinweis wurde nachrichtlich in den Steckbrief aufge-

nommen.  

Die benannte Lärmbelastung durch Rettungsfahrzeuge ist nicht Inhalt der Lärmaktionsplanung. Der Hinweis 

wird zur weiteren Prüfung an die Stadtverwaltung weitergeleitet. 

Zuständig für Schienenlärm ist das Eisenbahnbundesamt, welches parallel einen eigenen LAP 

Schiene erstellt hat. 

 

Rückmeldung 15  Ortsbezug: Habbelrath, A4 / L 277 

Nach meiner Auffassung ist die naheliegende Autobahn A4 einer der größten Lärmquellen und die Landstraße 

L277, die das Dorf in zwei Hälften teilt. Es sollen am Ortsrand in Richtung Kerpen - Türnich Windkrafträder auf-

gestellt werden. Leider weiß ich nicht, wann das geschehen soll. Wäre es sinnvoll mit der Lärmerhebung so 

lange zu warten, bis diese errichtet sind?  

Kommentar: Die A4 und die L 277 wurden ebenfalls im Rahmen des LAP als große Lärmquellen identifiziert. In 
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Habbelrath behandelt der Steckbrief 5 die Ortsdurchfahrt L 277 und empfiehlt weitere Maßnahmen zur Prüfung. 

Lärm durch Windkraftanlagen ist nicht Teil des LAP, auch erfolgt keine Lärmerhebung im Sinne einer Messung, 

sondern eine Modellberechnung der Lärmwirkung von Straßen. Die Umweltwirkungen der Windanlagen sind In-

halt der diesbezüglichen Genehmigungsverfahren und Gesetzesgrundlagen. 

 

Rückmeldung 16  
Ortsbezug: Stadtmitte, Freiheitsring 
(zwischen Kreisverkehr Lindenstraße und Am-
pel Blindgasse) 

Die Lärmbelästigung und auch Geruchsbelästigung ist durch den Verkehr im oberen Freiheitsring zwischen 

Kreisverkehr Lindenstraße und Ampel Blindgasse in den letzten Jahren stetig gestiegen. 

Der Freiheitsring ist die Durchgangsstraße L277. Daraus resultiert erhöhtes Verkehrsaufkommen. Plus Zusatz-

verkehr durch die Realschule. Ein sinnvolles Tempolimit im Schulbereich fehlt. 

Durch die neuen Container-Klassenzimmer der Realschule wird der Schall zusätzlich retourniert. Darüber hinaus 

sind vor und hinter dem Realschulzaun diverse Sträucher entfernt bzw. drastisch zurückgeschnitten worden. 

Der obere Freiheitsring hat sich zudem als Raser- und Poser-Szene entwickelt. Geschwindigkeitskontrollen oder 

Lärmkontrollen sind meines Wissens nie durchgeführt worden. In Höhe Freiheitsring 130 wurden für die neuen 

Container-Klassenzimmer unter der Fahrbahn Strom-/Gasleitungen durchgetrieben. In der Zwischenzeit ist die 

Fahrbahndecke darüber rissig geworden und erzeugt bei Darüberfahren von Fahrzeugen zusätzlichen Lärm. 

Hier die Punkte im Überblick: 

... zu laut 

... zu schnell 

... kein Tempolimit 

... keine Kontrollen  

Kommentar: Der Freiheitsring wird im LAP im Steckbrief 9 als zentrale Straße in Frechen mit hoher Priorität 
behandelt. U. a. wird auch die Prüfung einer Geschwindigkeitsreduzierung empfohlen, sofern diese im Rahmen 
der StVO begründbar ist. 

 

Rückmeldung 17  Ortsbezug: Stadtmitte, Burgstraße 

Zum Lärmaktionsplan für Frechen möchten wir einen Beitrag leisten: Die Straßendecke der Burgstraße ist 

schadhaft und teilweise unzureichend geflickt. Dies führt in unserem Haus [Hausnummer gekürzt] zu erhöhten 

Lärmbelästigungen und zu hör- und spürbaren Erschütterungen beim Befahren der Straße durch schwere 

Kraftfahrzeuge, insbesondere Busse/Gelenkbusse und Lkw. Es wird um geeignete Maßnahmen gebeten (Sanie-

rung der Fahrbahndecke und/oder Einsatz von kleineren Bussen).  

Kommentar: Die Burgstraße zählt aufgrund ihrer Klassifizierung und Verkehrsbelastung nicht zu den im Rah-

men des LAP durch das Land kartierten Straßen. Der Hinweis auf schadhafte Oberflächen wird jedoch nach-

richtlich aufgenommen und an die Stadtverwaltung weitergeleitet. 

 

Rückmeldung 18  
Ortsbezug: Hücheln, Krankenhausstraße / 
Waldmeisterweg / An der Kemp 

[…] Im Rahmen Ihres Berichts aus September 2016 (vgl. Bezug 1, S. 14) nahmen Sie - auf Wunsch der Stadt Fre-

chen – u.a. die Krankenhausstraße in Ihre Untersuchungen mit auf. Ich bitte diesen Straßenabschnitt erneut zu 

untersuchen und Ihre Ergebnisse in der anstehenden Aufstellung des Entwurfs eines Lärmaktionsplanes für die 

Stadt Frechen entsprechend zu berücksichtigen. 

Zur Begründung: Die Krankenhausstraße gilt gemäß dem geltenden Verkehrsentwicklungsplan bereits jetzt als 

hoch belastet. Danach wird die Krankenhausstraße bereits jetzt von mehr als durchschnittlich 10.000 Fahrzeu-

gen täglich befahren. Diese Belastungen dürften insbes. mit dem Ausbau der Bonnstraße perspektivisch noch 

weiter zunehmen. Laut dem noch geltenden Lärmaktionsplan der Stadt Frechen (Bezug 1, vgl. S. 90 und 93) 

wird eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h zum Schutz der Anwohner/-innen 
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empfohlen. 

In einem Gutachten zur schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Krankenhaus-

straße“ vom 27. Mai 2021 (vgl. Anlage, dort v.a. S. 38, 40 und 41) wird zudem auf die (mglw. gesundheitlich be-

denklichen) dB(A)-Pegelerhöhungen für einen Teil der Wohnhäuser der Krankenhaussiedlung (hier: Waldmeis-

terweg gerade Hausnummern) sowie zwei Häuser im Bereich "An der Kemp" bei zukünftig höherer Verkehrs-

frequenz hingewiesen. 

Ihre damalige Empfehlung für die Krankenhausstraße ("...eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h emp-

fohlen, um einer zu erwartenden Verkehrssteigerung durch den Ausbau der Bonnstraße und der Anschlussstelle 

entgegenzuwirken und die sensible Krankenhausnutzung sowie die Anwohner zu schützen") wird h. E. als wei-

terhin dringend erforderlich angesehen. 

Ich bitte obige Ausführungen in Ihren Untersuchungen entsprechend zu berücksichtigen.  

Anlage: Schallgutachten BP 67 F 

Bezug 1: Bericht "Stadt Frechen: Lärmaktionsplan der Stufe II und Gutachten zur Lärmbelastung" vom Septem-

ber 2016, hier: Ausführungen zur Krankenhausstraße auf S. 14, 90 und 93 

Bezug 2: Amtl. Bekanntmachung "Zweimal Beteiligung zum Lärm" der Stadt Frechen auf ihrer Homepage; ab-

rufbar unter: https://www.stadt-frechen.de/archiv/2023/zweimal-beteiligung-zum-laerm.php 

Kommentar: Die Stadt Frechen hat zur Erstellung des LAP 4 keine zusätzlich zu untersuchenden Straßenab-

schnitte beauftragt. Es werden die durch das Land kartierten Straßen bewertet. Unter Bezugnahme auf die Ein-

gabe sowie als Rückblick auf den Vorgänger LAP wird die Empfehlung zur Prüfung einer Geschwindigkeitsredu-

zierung auf der Krankenhausstraße jedoch aus Lärmgründen aufrechterhalten und nachrichtlich im LAP 4 er-

wähnt. Weitere Prüfungen und Bewertungen der Lärmbelastung konnten jedoch nicht erfolgen. Die Straße liegt 

zudem in der Zuständigkeit des Kreises. 

 

Rückmeldung 19  Ortsbezug: Stadtmitte, Dr.-Tusch-Straße 

Es freut mich sehr, dass Sie Vorschläge zur Senkung des Lärms sammeln, um diese in die Lärmaktionsplanung 

einzubeziehen. Mein Anliegen in diesem Zusammenhang ist der allmorgendlich durch Laubbläser verursachte 

Lärm im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs von Frechen in der Dr.-Tusch-Straße, in dessen Hörweite ich 

wohne. Die Reinigungsaktion mit diesen Geräten beginnt werktags gewöhnlich um 06:45 Uhr. Da offenbar ben-

zingetriebene Geräte verwendet werden, ist der Lärmpegel erheblich und die Schlafqualität ggf. beeinträchtigt. 

Mein Vorschlag zur Verbesserung der Lage ist, entweder auf deutlich geräuschärmere akkubetriebene Geräte 

umzustellen oder die Reinigungsaktion auf eine spätere Tageszeit zu verlegen.  

Kommentar: Diese Art von Lärm ist nicht LAP-relevant (untersucht wird der Straßenverkehrslärm). Die Einga-

be wird jedoch in der Verwaltung an die entsprechende Stelle des Stadtbetriebs Frechen weitergeleitet. 

 

Rückmeldung 20  Ortsbezug: Grefrath, Marienweg 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung der Stadt Frechen möchte ich mich gerne beteiligen. 

Ich wohne in Frechen Grefrath, Marienweg [Hausnummer gekürzt], in unmittelbarer Nähe zum Elektroschmelz-

werk. Bereits seit mehr als einem Jahr ist die Lärmbelästigung vor allem in den Abend und Nachtstunden uner-

träglich geworden. Mit offenem Fenster ist eine Nachtruhe nicht mehr möglich. Teilweise ist nicht nur der Lärm 

störend, sondern Erschütterungen durch Rüttelgeräusche, die einem leichten Erdbeben gleichen.  

Kommentar: Diese Art von Lärm ist nicht LAP-relevant (untersucht wird der Straßenverkehrslärm). Die Einga-
be wird jedoch in der Verwaltung an die entsprechende Stelle weitergeleitet. 
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Rückmeldung 21 
Ortsbezug: Hücheln, Krankenhausstr. / Wald-
meisterweg / St. Katharinenstift / Uesdorfer 
Str. (Höhe Zedernweg) 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Lärmaktionsplanung möchte ich zwei Punkte in die Diskussion 

einbringen: 

Zum einen ist der Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 67 F (ACCON-Bericht Nr. 0510 

4089671200 973) zu entnehmen (Seite 38), dass bei einigen Häusern am Waldmeisterweg entlang der Kran-

kenhausstraße bereits jetzt die maximalen Beurteilungspegel erreicht werden. Da perspektivisch, vor allem im 

Fall einer Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 67 F, noch mit einer Zunahme des Verkehrsaufkommens zu 

rechnen ist, sehe ich hier eine problematische Lärmsituation. In diesem Zusammenhang ist mir überdies aufge-

fallen, dass das benachbarte St. Katharinenstift nicht als Pflegeanstalt, sondern als Seniorenwohnheim gewer-

tet wird. Die Dienstleistungen des St. Katharinenstifts umfassen jedoch insbesondere auch Pflegeleistungen (s. 

Webseite der Einrichtung). Ich bitte deswegen um Prüfung, ob eine Einstufung des St. Katharinenstifts als Pfle-

geanstalt vorzunehmen ist und damit niedrigere Schwellenwerte als die im obengenannten Bericht angesetzten 

Werte zugrunde gelegt werden müssen. Dies würde noch eine Verschärfung der Problematik bedeuten. 

Zum anderen bitte ich um Prüfung, ob auf der Uesdorfer Straße / Höhe Zedernweg vor dem Hintergrund des 

ungeklärten Rechtsstreits um die Ansiedlung eines Drogeriemarktes u.U. eine Belastungssituation für die Bevöl-

kerung gegeben ist oder entstehen kann. 

Kommentar: Die Stadt Frechen hat zur Erstellung des LAP 4 keine zusätzlich zu untersuchenden Straßenab-

schnitte beauftragt. Es werden die durch das Land kartierten Straßen bewertet, die Krankenhausstraße (K 8) 

gehört in dieser Runde nicht dazu. Aus der Kartierung wird lediglich der Einfluss der A4 in diesem Bereich er-

sichtlich.  

Unter Bezugnahme auf diese und weitere Eingaben aus der Öffentlichkeit (s.o.) sowie als Rückblick auf den 

Vorgänger LAP wird die Empfehlung zur Prüfung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf der Krankenhausstra-

ße jedoch aus Lärmgründen aufrechterhalten und nachrichtlich im LAP 4 erwähnt. Weitere Prüfungen und Be-

wertungen der Lärmbelastung (auch auf der Uesdorfer Straße) konnten jedoch im Rahmen der LAP-Erstellung 

nicht erfolgen. 

Es wird darum gebeten, die Stellungnahme erneut im Rahmen der Offenlage des benannten Bebauungsplan-

verfahrens einzureichen. Eine Weiterleitung kann aus formalen Gründen nicht erfolgen. 

 

Rückmeldung 22  Ortsbezug: Stadtmitte, Busbahnhof 

Wenn man direkt am zentralen Umsteigeplatz für Busse und Bahnen in der Innenstadt wohnt, kann man nicht 

die Ruhe einer einsamen Insel erwarten. Dafür hat die Lage andere Vorteile. Aber es muss auch nicht unnötig 

Lärm produziert werden. 

Auf Platz 1 des Lärms der "lebendigen Innenstadt" kommt der geräuschvolle Auftritt von Laubbläsern und Rei-

nigungsfahrzeugen durch gewissenhafte Mitarbeitende des Stadtbetriebes Frechen an Bus- und Bahnhaltestel-

len. Täglich, außer an Sonn- und Feiertagen, gibt es den pünktlichen Weckruf zwischen 6.30 und 7.00 Uhr. So 

spare ich mir den Kauf eines privaten Weckers. Intensität, Tonhöhe und Ausdauer des Stadtbetriebes sorgen für 

einen sicheren Wechsel vom Schlaf- in den Wachmodus - auch, wenn man bei geschlossenen Fenstern aus-

schlafen will oder muss. Immerhin erlebt man damit den regelmäßigen eindrucksvollen Einsatz der Gebühren 

für die Straßenreinigung. Und zusätzlich tut man hier etwas für die Bildung. Man lernt die verschiedenen Mo-

delle von Laubbläsern kennen. Wahrscheinlich übersieht man im Rathaus bzw. im Stadtbetrieb, dass überall viel 

mehr Wohnungen und eine Altenwohnanlage vorhanden sind als Geschäfte und Arztpraxen. Vielleicht kommt 

man mal auf die Idee, den Reinigungsplan zu ändern und nur moderne Akku-Bläser anzuschaffen oder wieder 

den guten alten Kehrbesen in extra breiter Ausführung einzusetzen, wie es teilweise in Köln geschieht. 

Platz 2 erhält das "multikulturelle Frechen" auf der Rückseite des westlichen Gebäuderiegels am Busbahnhof. 

Der Innenhof erweist sich als hervorragender Treffpunkt für hitzige Debatten und als Platz für die Erweiterung 
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des Kneipen- und Kioskbetriebes, wenn es in den Räumen zu eng und stickig wird. Jedes Tor des FC Köln kann 

begeistert gezählt und mitgefeiert werden. Die Abend- und Nachtfeiern von Siegen verschiedener Nationen bei 

Fußball-EM- und -WM-Turnieren haben ein hohes Niveau und eine lange Tradition. Hupende Autokorsos unter-

streichen die Bedeutung dieser Ereignisse. Man "freut" sich im Voraus auf die alle zwei Jahre stattfindende 

Nachtunterhaltung in den heißen Sommermonaten. Jetzt wieder 2024. Ordnungsamt und Polizei bewirken hier 

sehr wenig. 

Platz 3 gewinnt das Martinshorn, früher Platz 1. Diese wunderschöne Erfindung der Schallverbreitung für alles 

Wichtige, was die Existenz des Menschen betrifft, wird in Frechen täglich hingebungsvoll getestet. Bis zum Um-

zug der Feuerwache durchgehend Tag und Nacht. Selbstverständlich auch dann, wenn niemand gewarnt wer-

den muss. Es geht ja ums Prinzip. Ich kann von Stresssymptomen (Herz-Kreislauf) berichten. Hier hat sich die 

Lage durch den Umzug von Rettungswache und Feuerwehr deutlich verbessert. Manchmal findet man den Aus-

schaltknopf für das Martinshorn, wenn man durch die Innenstadt rast. 

Für die Optimierung seiner Handhabung ist noch Luft nach oben. Die konsequente Lärmvermeidung ohne Si-

cherheitsrisiken hat sich bei Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei (!!!) noch nicht vollständig durchgesetzt. 

Insgesamt ist es ärgerlich, dass es die Stadt und Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit selbst sind, die ver-

meidbaren Lärm machen bzw. verhindern könnten. 

Das alles mag ja legal sein, wenn man irgendwo einen passenden Paragraphen findet. Das Problem ist nur: Die 

Kommunalpolitik wünscht sich eine lebendige Innenstadt. Dazu gehört auch das ständige Wohnen von Men-

schen, die sich wohlfühlen. Aber wenn die Wohnqualität nicht stimmt... Der Lärmaktionsplan sollte v. a. der 

Stadtverwaltung und dem Stadtbetrieb konkrete Vorgaben machen. 

Kommentar: Diese Art von Lärm ist nicht LAP-relevant (untersucht wird der Straßenverkehrslärm). Die Einga-

be wird jedoch in der Verwaltung an die entsprechende Stelle des Stadtbetriebs Frechen weitergeleitet. 

 

Rückmeldung 23 Ortsbezug: Stadtmitte, Busbahnhof 

Ich wohne hier: Kreuzung Haupstraße/Dr. Tusch-Straße Busbahnhof […]. In Zone 30 rasen vor allem am Wo-

chenende hochgetunte Ferraris etc. zum Posen an den Cafés vorbei. Es wäre wunderbar, wenn es hier mehr 

Kontrollen gäbe bzw. verlangsamende bauliche Maßnahmen wie Schwellen. 

Kommentar: Die genannten Straßen gehören nicht zu den durch das Land im Rahmen der Lärmaktionspla-

nung kartierten Abschnitte. Auch berücksichtigt das zu Grunde liegende Rechenmodell keine Geschwindigkeits-

überschreitungen und „Poser-Verkehr“. Von daher erfolgt keine Weiterbehandlung im LAP. Die Hinweise wer-

den jedoch an die Stadtverwaltung weitergeleitet. 
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Anhang 2: Synopse und Kommentierung der Stellungnahmen aus der Offenlage 
vom 04.03. bis 02.04.2024 

Im Rahmen der Offenlage wurden 6 Stellungnahmen seitens von Trägern öffentlicher Belange und 

34 Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit abgegeben. 

 
Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit/Bürger:innen: 
 

Stellungnahme Bürger:in 1 Ortsbezug: Kölner Str., Höhe Elisabethstr. 

Hiermit möchte ich Einspruch erheben gegen Tabelle 6 auf Seite 50. Die Priorisierung von #10. 

Die Lärmemissionen am Bauabschnitt Kölner Str. [Hausnummern gekürzt] ist erneut zu prüfen. 

Durch die Straßennähe (3 Meter bis Hauswand & Schlafzimmer) sollte auf HOCH priorisiert werden und u. a. ein 
Tempolimit geprüft werden. In genannten Gebäuden wohnen zahlreiche Babys, Kinder und Kleinkinder, für de-
ren Eltern die Straße ein Alptraum darstellt. Der Hund eines Anwohners wurde vor 2 Monaten sogar totgefahren. 

Eine Bedarfsampel direkt vor der Haustür sorgt ebenfalls dafür, dass „schnell nochmal Gas“ gegeben wird. 
Tempo 50 wird oft um mindestens 20 km/h überschritten. Eine zusätzliche Emissions-Belästigung für die An-
wohnerInnen. Eine Tempokontrolle findet nicht statt. Auch Lkws/Schwerlastverkehr fährt Tag & Nacht - oft mit 
hoher Geschwindigkeit - laut vorbei. 

In ca. 200 m Entfernung - Höhe Alfred-Nobel-Str. befindet sich außerdem eine kürzlich eröffnete KITA. Für die 
gilt ebenfalls ein besonderer Schutz. 

Kommentar: Die Priorisierung erfolgte anhand der Lärmberechnung und Betroffenenzahlen, im Vergleich zu 

anderen Abschnitten ist die Kölner Straße weiterhin im mittleren Bereich einzustufen; Eine Temporeduzierung 

wird voraussichtlich nach derzeitiger Rechtslage nicht realisierbar sein, weshalb diese Maßnahme nicht aufge-

nommen wurde. Lärmmindernder Asphalt wurde im LAP vorgeschlagen, die Umsetzung ist jedoch auch abhän-

gig von den Priorisierungen des Baulastträgers (vgl. dazu auch Stellungnahme Straßen NRW). Die Vielzahl der 

eingegangenen Stellungnahmen unterstreicht jedoch trotz allem den Wunsch nach Maßnahmen aus der Bevöl-

kerung.  

Als Ergänzung wurde im Steckbrief die Maßnahme „Geschwindigkeitsdisplays“ zur Durchsetzung einer ange-

passten Fahrweise aufgenommen.  

 

Stellungnahme Bürger:in 2 Ortsbezug: Kölner Str., Höhe Elisabethstr. 

Hiermit möchte ich Einspruch erheben gegen Tabelle 6. Seite 50. Die Priorisierung von #10 des Straßenab-
schnitts Kölner Str. [Hausnummern gekürzt]. 

Die Lärmemissionen am Bauabschnitt [Hausnummern gekürzt] ist erneut zu prüfen. 

Durch die Straßennähe (3 Meter bis Hauswand & Schlafzimmer) sollte auf HOCH priorisiert werden und u. a. ein 
Tempolimit geprüft werden.  

Eine Bedarfsampel direkt vor der Haustür sorgt ebenfalls dafür, dass „schnell nochmal Gas“ gegeben wird. 
Tempo 50. Oft um mindestens 20 km/h überschritten. Eine zusätzliche Emissions-Belästigung für die Anwoh-
nerInnen. Eine Tempokontrolle findet nicht statt. Auch Lkws/Schwerlastverkehr fährt Tag & Nacht - oft mit ho-
her Geschwindigkeit - laut vorbei. 

In ca. 200 m Entfernung - Höhe Alfred-Nobel-Str. befindet sich außerdem eine kürzlich eröffnete KITA. Für die 
gilt ebenfalls ein besonderer Schutz. 

Kommentar: siehe Stellungnahme 1 

 

Stellungnahme Bürger:in 3 Ortsbezug: Kölner Str., Höhe Elisabethstr. 

Hiermit möchte ich Einspruch erheben gegen Tabelle 6, Seite 50: Die Priorisierung von #10. 

Die Lärmemissionen am Bauabschnitt Kölner Str. [Hausnummern gekürzt] ist erneut zu prüfen. 
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Durch die Straßennähe (3 Meter bis Hauswand & Schlafzimmer) sollte auf HOCH priorisiert werden und u. a. ein 

Tempolimit geprüft werden.  

Eine Bedarfsampel direkt vor der Haustür sorgt ebenfalls dafür, dass „schnell nochmal Gas“ gegeben wird. 

Tempo 50. Oft um mindestens 20 km/h überschritten. Eine zusätzliche Emissions-Belästigung für die Anwoh-

nerInnen. Eine Tempokontrolle findet nicht statt. Auch Lkws/Schwerlastverkehr fährt Tag & Nacht - oft mit ho-

her Geschwindigkeit - laut vorbei. 

In ca. 200 m Entfernung - Höhe Alfred-Nobel-Str. befindet sich außerdem eine kürzlich eröffnete KITA. Für die 

gilt ebenfalls ein besonderer Schutz. 

Kommentar: siehe Stellungnahme 1 

 

Stellungnahme Bürger:in 4 Ortsbezug: Kölner Str., Höhe Elisabethstr. 

Hiermit möchte ich Einspruch erheben gegen Tabelle 6. Seite 50. Die Priorisierung von #10. 

Die Lärmemissionen am Bauabschnitt Kölner Str. [Hausnummern gekürzt] ist erneut zu prüfen. 

Durch die Straßennähe (3 Meter bis Hauswand & Schlafzimmer) sollte auf HOCH priorisiert werden und u. a. ein 

Tempolimit geprüft werden.  

Eine Bedarfsampel direkt vor der Haustür sorgt ebenfalls dafür, dass „schnell nochmal Gas“ gegeben wird. 

Tempo 50. Oft um mindestens 20 km/h überschritten. Eine zusätzliche Emissions-Belästigung für die Anwoh-

nerInnen. Eine Tempokontrolle findet nicht statt. Auch Lkws/Schwerlastverkehr fährt Tag & Nacht - oft mit ho-

her Geschwindigkeit - laut vorbei. 

In ca. 200 m Entfernung - Höhe Alfred-Nobel-Str. befindet sich außerdem eine kürzlich eröffnete KITA. Für die 

gilt ebenfalls ein besonderer Schutz. 

Kommentar: siehe Stellungnahme 1 

 

Stellungnahme Bürger:in 5 Ortsbezug: Kölner Str., Höhe Elisabethstr. 

Wir möchten Einspruch gegen Tabelle 6, Seite 50 erheben: 

Bei den genannten Straßenabschnitten mit priorisiertem Handlungsbedarf fehlen die Bereiche der Kölner Stra-

ße [Hausnummern gekürzt] und sollten geprüft werden. 

Durch die seit 2014 bestehenden Wohnanlage direkt an der Kölner Straße [Hausnummern gekürzt] besteht eine 

sehr hohe Lärmbelastung durch: 

- vermehrte PKW und Schwerlastverkehr 

- defekter Straßenbelag: große Risse und Absenkungen 

- Geschwindigkeitsübertretungen, nicht 50 km/h, sondern 70 aufwärts 

- Ampelanlage mit aufheulenden Motoren und Überfahren bei Rot 

Bereits 2016 wurden alle aufgeführten Mängel der Stadt mitgeteilt, leider ohne Abhilfe. 

Wir empfehlen mehr Schutz und weniger Lärm durch Tempolimitkontrollen, Umleitungen des Schwerverkehrs 

über Bonnstraße, Senkung der jetzigen Geschwindigkeit 50 km/h auf 30 km/h, Erneuerung Straße mit Flüster-

asphalt, klare Beschilderung: der ohnehin schmale Gehweg wird als Fahrradweg genutzt: das ist nicht nur laut, 

sondern auch sehr gefährlich für Bewohner, die aus den Hauseingängen kommen (Kinderwagen etc.) 

Eine weitere Verbesserung der Lärmsituation wäre die Einrichtung einer Einbahnstraße der Kölner Straße ab 

Alfred-Nobel-Straße. 

Kommentar: siehe Stellungnahme 1; zu Radverkehrsanlagen ist 2025 kein Einvernehmen mit Straßen NRW zu 

erwarten. 
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Stellungnahme Bürger:in 6 Ortsbezug: Dr.-Tusch-Straße / Alte Straße 

Mal schauen ob es hilft? Ich wohne seit 12 Jahren in Frechen, Ecke Dr.-Tusch-Straße/Alte Straße. 

Ich habe die Wohnung gekauft unter dem Titel “Schöner Wohnen über den Dächern von Frechen”. Mittlerweile 

bin ich, wohlwissend, dass ich eine wunderschöne Wohnung habe, ziemlich genervt vom sich deutlich veränder-

ten Verkehrsaufkommen in diese Straße. 

Stichpunkte hinzu: z.T. unangenehmer Lärm durch getunte und “Posing”-Autos, meist der oberen Klassen, 

deutlich wahrnehmbare Raserstrecke, ich glaube die Dr.-Tusch-Straße ist die einzige Gerade, wo man so richtig 

beschleunigen kann, (muss den erst mal ein totgefahren werden) da hilft auch der Fußgängerweg nicht (auch 

der erzeugt Geräusche bei jedem darüber fahrenden Fahrzeug -3 Schwellen "rat-ta-tat")), in meiner Wohnung 

bilden sich Risse, ich denke durch immer schwerere Fahrzeuge, neue (Wasserstoff-)Busse, Lastkraftwagen, etc. 

(zudem ist die Straße bereits gerissen, es hat sich eine Schwelle gebildet), jeden Morgen 7:00 Uhr werde ich 

durch ein Gebläse der Stadtreinigung geweckt, die den Schmutz zusammenblasen, liebe Leute es gibt auch 

Menschen im Ruhestand, die etwas länger schlafen wollen) Ich habe die Nachricht im Stadtanzeiger gelesen, 

habe das im Internet stehende Unterlage eingesehen und habe leider festgestellt, dass einer der meist befah-

renen Straße überhaupt nicht aufgeführt ist. Für mich unverständlich. 

Zum ersten Mal in meinem Leben versuche ich hiermit etwas zu bewegen. Ich habe Hoffnung, der Glaube fehlt 

mir allerdings. Ich bitte um Kenntnisnahme meiner Zeilen und bitte sie doch ein bisschen von meinen Sorgen 

und Nöten in ihr Konzept einzubauen. 

Kommentar: Der Lärm, welcher durch „getunte“ Autos und unangepasste Fahrweisen entsteht ist nicht Teil 

der Untersuchungen im Rahmen der Lärmaktionsplanung. Auch die Geräte der Stadtreinigung fallen nicht unter 

die Inhalte des LAP. Die Problemhinweise werden an die Polizei sowie die Stadtbetriebe weitergeleitet. 

 

Stellungnahme Bürger:in 7 
Ortsbezug: Kapellenstraße auf Höhe Ringel-
blumenweg, Rosmarstraße oberer Bereich 

- Laut ist es an der Kapellenstraße da die Autofahrer sich nicht an Tempo 30 halten und durchrasen (Hohe Rin-

gelblumenweg, Kita & Altersheim). 

- Das gleiche ist auf der Rosmarstraße im oberen Bereich (Wasserturm, Kleingärtner Verein) dort wird auch 

schneller gefahren als 30. 

Kommentar: Die Kapellenstraße ist nicht Teil der Lärmkartierungen des Landes gewesen - welche die Grund-

lage für die im LAP untersuchten Straßen darstellt - und somit nicht Inhalt des LAPs. Ergänzend wird der Hin-

weis an das Ordnungsamt zwecks Prüfung und Kontrolle weitergeleitet. 

 

Stellungnahme Bürger:in 8 Ortsbezug: Waldsiedlung 

Hallo, ich bin Eigentümerin des Hauses Waldsiedlung [Hausnummer gekürzt] in Neubuschbell. 

Unser Haus liegt ganz nah an der A 1 und an der Raststätte Frechen-Nord. Es ist eigentlich immer laut. Aber 

Nachts wenn die parkenden LKWs an der Raststätte ihre Kühlaggregate laufen lassen vibriert es im Hause.  

Es wäre wirklich schon eine Verbesserung, wenn man da Abhilfe schaffen könnte. 

Kommentar: Der Hinweis wird an die Autobahn GmbH und das Fernstraßenbundesamt weitergeleitet (vgl. da-

zu auch deren Stellungnahmen bzgl. Lärmschutzmaßnahmen). 

 

Stellungnahme Bürger:in 9 Ortsbezug: Kölner Str., Höhe Elisabethstr. 

Hiermit möchte ich als Anwohnerin Einspruch erheben gegen Tabelle 6 auf Seite 50 und die dortige Priorisie-

rung von #10. Die Lärmemissionen am Bauabschnitt Kölner Straße ist aus Anwohner:innen-Sicht auf Höhe der 

Hausnummern [gekürzt] erneut zu prüfen. 
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Durch die Straßennähe (3 Meter bis Hauswand & Schlafzimmer) sollte auf HOCH priorisiert werden und u. a. ein 

Tempolimit geprüft werden.  

Eine Bedarfsampel direkt vor der Haustür sorgt ebenfalls dafür, dass „schnell nochmal Gas“ gegeben wird. 

Tempo 50. Oft um mindestens 20 km/h überschritten. Eine zusätzliche Emissions-Belästigung für die Anwoh-

nerInnen. Eine Tempokontrolle findet nicht statt. Auch Lkws/Schwerlastverkehr fährt Tag & Nacht - oft mit ho-

her Geschwindigkeit - laut vorbei. 

In ca. 200 m Entfernung - Höhe Alfred-Nobel-Str. befindet sich außerdem eine kürzlich eröffnete KITA. Für die-

se gilt ebenfalls ein besonderer Schutz. 

Kommentar: siehe Stellungnahme 1 

 

Stellungnahme Bürger:in 10 Ortsbezug: Bernhard-Letterhaus-Str. 

Im Rahmen der Offenlage der o. g. Lärmaktionsplanung möchte ich gern als lärmbelastete Anwohnerin Stellung 

nehmen: Wir wohnen in der Bernhard-Letterhaus-Str. in Frechen Bachem. Seit Erstellung der Lärmschutzwand 

an der A1 nehmen wir die Lärmbelastung tatsächlich stärker wahr als vor der Maßnahme. 

Die auf Seite 68 angenommene Senkung der Betroffenheiten kann unsererseits nicht bestätigt werden. 

Eine Regulierung der Geschwindigkeit sollte aus diesem Grund ebenso weiter in Betracht gezogen werden wie 

auch die Verlängerung der Lärmschutzwand auf der Bachemer Seite Richtung Carl-Goerdeler-Str. und der lärm-

reduzierende Straßenbelag. 

Kommentar: Mehrere Stellungnahmen im Rahmen der Offenlage berichten über eine stärkere Lärmwahrneh-

mung seit Erneuerung der Lärmschutzbauwerke anstatt der vermuteten Abschwächung. Die ursprüngliche Aus-

sage im Steckbrief wurde daher abgeändert und der Prüfauftrag zur Optimierung des Lärmschutzes hervorge-

hoben.  

Eine Überprüfung der Lärmsituation an der A1 als auch an der A4 wurde durch die Stadt bereits 2021 beim zu-

ständigen Straßenbaulastträger angemeldet. Derzeit werden die Berechnungsergebnisse für die A1 im Bereich 

Frechen ausgewertet. Für die A4 im Bereich Frechen erfolgen die Berechnungen dann im Anschluss. „Die Auto-

bahn“ teilte auf Anfrage im Februar mit, dass die Ergebnisse im 2 Quartal 2024 zur Verfügung gestellt werden 

sollen. 

 

Stellungnahme Bürger:in 11 Ortsbezug: A4 und Vorgebirgsweg 

Folgender Lärmschwerpunkte sind aus meiner Sicht zu nennen: 

- Autobahn A4: Lärmschutzwand nicht ausreichen, Fahrzeug-Rollgeräusche je nach Windrichtung sehr laut 

- Gebiet Vorgebirgsweg-Augustinus Str.: Durchgangsverkehr zu schnell und laut, obwohl Zone 30 und Anlie-

gerwohnen 

Kommentar: vgl. Kommentar zur Stellungnahme Bürger:in 10 zur Lärmschutzwand. 

Der Vorgebirgsweg/die Augustinusstraße sind keine kartierten Straßen im Rahmen der LAP-Untersuchung ge-

wesen, der Hinweis jedoch zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme Bürger:in 12 Ortsbezug: Kölner Str., Höhe Elisabethstr. 

Wir möchten uns den Ausführungen unserer Nachbarn anschließen und ebenfalls Einspruch erheben gegen Ta-

belle 6. Seite 50. Die Priorisierung von #10. 

Die Lärmemissionen am Bauabschnitt Kölner Str. [Hausnummer gekürzt] ist erneut zu prüfen. 

Durch die Straßennähe (3 Meter bis Hauswand) sollte auf HOCH priorisiert werden und u.a. ein Tempolimit ge-

prüft werden. 
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Auch aufgrund der Bedarfsampel wird die zulässige Geschwindigkeit oft deutlich überschritten. 

Der Weg vom Parkplatz zur Wohnung wird, gerade mit Kindern, vorbei an rausgestellten großen Mülltonnen, 

zum Balanceakt, wenn LKWs mit 70km/h an einem vorbeirauschen. 

Die Lärmbelästigung, gerade bei nassen Straßen, ist sehr viel höher als sie sein müsste! 

In ca. 200 m Entfernung - Höhe Alfred-Nobel-Str. befindet sich außerdem eine kürzlich eröffnete KITA. Für die 

gilt ebenfalls ein besonderer Schutz. 

Kommentar: siehe Stellungnahme 1 

 

Stellungnahme Bürger:in 13 
Ortsbezug: Kölner Str., Höhe Elisabethstr. 
und Alpha Forum 

Als Bewohner der Kölner Straße [Hausnummer gekürzt] möchte ich Einspruch erheben gegen Tabelle 6. Seite 

50. Die Priorisierung von #10. Es wäre gut, die Lärmemissionen am Bauabschnitt Kölner Str. [Hausnummern ge-

kürzt] erneut zu prüfen. 

An Tempo 50 hält sich kaum ein Autofahrer. Ich fahre selbst regelmäßig auf der Kölner Straße und bin immer 

der langsamste mit 50 km/h. 10% der Autofahrer halten sich vielleicht an Tempo 50. Die meisten fahren mit 70 

km/h und schneller; auch die Trucks; das ist nicht nur laut, sondern auch gefährlich. 

Nachts fahren Autos manchmal mit 100 km/h und quietschenden Reifen durch die Straße. Leider wird auch viel 

gehupt, gerade nachts. Ein kontrolliertes Tempolimit wäre hier wirklich angesagt. 

Über Ihren Einsatz für die Häuser an der Kölner Straße [Hausnummern gekürzt] (Alpha Forum) würden sich vie-

le 100 Bewohner/-innen freuen. Und die Gefahren für die Kinder würden deutlich reduziert. 

Kommentar: siehe Stellungnahme 1 

 

Stellungnahme Bürger:in 14 
Ortsbezug: Kölner Str., Höhe Elisabethstr. 
und Alpha Forum 

Hiermit möchte ich Einspruch erheben gegen Tabelle 6. Seite 50. Die Priorisierung von #10. Die Lärmemissionen 

am Bauabschnitt Kölner Str. [Hausnummern gekürzt] ist erneut zu prüfen. 

Durch die Straßennähe (3 Meter bis Hauswand & Schlafzimmer) sollte auf HOCH priorisiert werden und u.a. ein 

Tempolimit geprüft werden.  

Eine Bedarfsampel direkt vor der Haustür sorgt ebenfalls dafür, dass „schnell nochmal Gas“ gegeben wird. 

Tempo 50. Oft um mindestens 20 km/h überschritten. Eine zusätzliche Emissions-Belästigung für die Anwoh-

nerInnen. Eine Tempokontrolle findet nicht statt. Auch Lkws/Schwerlastverkehr fährt Tag & Nacht - oft mit ho-

her Geschwindigkeit - laut vorbei. 

In ca. 200 m Entfernung - Höhe Alfred-Nobel-Str. befindet sich außerdem eine kürzlich eröffnete KITA. Für die 

gilt ebenfalls ein besonderer Schutz. 

Kommentar: siehe Stellungnahme 1 

 

Stellungnahme Bürger:in 15 Ortsbezug: Schallmauer, Bachem 

Die Lärmbelastung durch die A1 in Frechen-Bachem, Schallmauer hat seit der Installation der Lärmschutzwand 

extrem zugenommen und liegt im gesundheitsschädigenden Bereich. 

Die Belastung ist so hoch, dass der Lärm der A1 seitdem auch in den Häusern (Doppelverglasung) zu hören ist. 

Ein Öffnen der Fenster ist teilweise wegen der enormen Lärmbelastung nicht mehr möglich. Dies gilt sowohl 

tagsüber als auch nachts. 

Kommentar: vgl. Kommentar zur Stellungnahme Bürger:in 10 zur Lärmschutzwand. 
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Stellungnahme Bürger:in 16 Ortsbezug: Bernhard-Letterhaus-Straße 

Gerne möchte ich als Anwohner des Stadtteils Frechen-Bachem Angaben zum Lärmaufkommen machen.  

Es handelt sich konkret um den östlichen Rand von Bachem (in Richtung Hürth-Gleuel / entlang A1).  

Folgende Lärmemissionen: 

a) Autobahn A1, da die Lärmschutzwand ab Brücke Gleueler Straße (in Richtung Köln) deutlich verfrüht aufhört. 

b) Militärflugzeuge aus Nörvenich mit Flugschneise über Bachem zu unterschiedlichsten Zeiten, immer sehr 

laut. 

c) Landwirtschaftliche Fahrzeuge durch direkte Feldlage & Reiterunterstand, oftmals stundenlang, niederfre-

quent. 

d) Durchgangsverkehr Bachem/Hürth-Gleuel über die Gleueler Straße/Schallmauer. Vor allem tagsüber. 

e) Raupenfahrzeug/Maschinen Mischgewerbegebiet Schallmauer 

Es besteht in diesem Teil von Frechen-Bachem subjektiv eine sehr hohe und häufig vorliegende Lärmbelastung 

oftmals über Stunden hinweg. 

Kommentar: vgl. Kommentar zur Stellungnahme Bürger:in 10 zur Lärmschutzwand. Die Gleueler Stra-

ße/Schallmauer war nicht Teil der Lärmkartierung des Landes. Der Hinweis auf Durchgangsverkehre wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die unter b), c) und e) genannten Lärmarten sind nicht Inhalt der Lärmaktionsplanung. 

 

Stellungnahme Bürger:in 17 Ortsbezug: Dr.-Tusch-Straße, Busbahnhof 

Im Bereich der Dr.-Tusch-Straße Busbahnhof, sehr starke Lärmbelästigung durch Busse und Straßenverkehr 

(lärmende Autoposer)..!!!! 

An die Geschwindigkeit von 30 km/h hält sich hier kein Mensch ! 

Dieser Lärm ist zu manchen Uhrzeiten unzumutbar! 

Kommentar: Der Lärm, welcher durch „getunte“ Autos und unangepasste Fahrweisen entsteht, ist nicht Teil 

der Untersuchungen im Rahmen der Lärmaktionsplanung. Die Problemhinweise werden allerdings an die Polizei 

sowie die Stadtbetriebe weitergeleitet. 

 

Stellungnahme Bürger:in 18 Ortsbezug: Overbeckstraße 

Im Folgenden finden Sie meine Ausführungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung beim Thema Lärmbelastungen 

durch Straßenverkehr, Umgebungslärm, Schienenlärm sowie Maßnahmenvorschläge zur Senkung des Lärms. 

Ich bitte Sie meine Beteiligung an die Gutachter zu melden und weiterzuleiten. 

Straßenlärm: Durch die Erweiterung der Bahntrasse (Köln - Aachen) und höherlegen der Brücke Aachener 

Straße zwischen Mühlenstraße und Rethelstraße ist eine Bergauffahrt entstanden. Hierdurch ist für eine höhere 

Motorleistung von Kraftfahrzeugen notwendig, ohne dass weitere Schallschutzmaßnahmen errichtet worden 

sind, sodass die Schallausbreitung durch den Straßenverkehr jetzt direkt bis zu dem Wohngebäude Overbeck-

straße [Hausnummer gekürzt] erfolgt. 

Bei entsprechendem Verkehrsaufkommen mit Stopp and Go bergauf sind bis zu 85 dB/A Lärmbelastung fest-

stellbar. Auch bei den Bergabfahrten wird die Straße ab der Brücke als Beschleunigungsspur Richtung Weiden 

genutzt, was ebenfalls zur erheblichen Lärmbelastung führt. 

Maßnahmenvorschlag: Hier könnte eine Schallschutzmaßnahme am Brückengeländer schon den Hauptlärm 

merkbar mindern. 

Umgebungslärm: Weiter wurde an der Brücke eine Malteser-Unfallwagen-Station (Feuerwehr) eingerichtet. 

Diese hat die Ausfahrt für Einsatzfahrzeuge auf die Aachener Straße. Teilweise mit eingeschaltetem Martins-
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horn über 60 sec. Standzeit genau gegenüber des o.g. Grundstücks ebenfalls mit weit über 90 dbA. zu jeder 

Tages- und Nachtzeit. 

Maßnahmenvorschlag: Hier könnte eine einfache Ampelschaltung der vorhandenen Ampeln einfache Abhilfe 

schaffen, wie tausendfach in Stätten ausgeführt oder wie z. B.: bei der Hauptfeuerwache Frechen mit einer se-

paraten Ausfahrtsampel. 

Schienenlärm: Die Lärmbelastung < 70 dbA auf dem Grundstück und an dem Gebäude Overbeckstraße [Haus-

nummer gekürzt] sind höher als die damaligen zu Grunde gelegten Berechnungsansätzen. Nach der Bahntras-

sen Erweiterung wurde eine notwendige Lärmschutzverbesserung am Gebäude Overbeckstraße [Hausnummer 

gekürzt] durch die Deutsche Bahn festgestellt, aber nicht ausgeführt. 

Ursache sind u.a. die erhöhte Fahrfrequenz (mit mehr Fernverkehr und höherer Geschwindigkeit, mehr S-Bahn 

etc.) und die „Rauten Stellung“ der Brücke zum Gebäude Overbeckstraße [Hausnummer gekürzt] (wodurch bei 

Ein und Ausfahrt unter der Brücke erhöhte Schallwert zum Gebäude Overbeckstraße [Hausnummer gekürzt] er-

zeugt werden, welche im Lärmaktionsplanplan nicht berücksichtigt wurden). Dies hat zur Folge, dass die dämp-

fenden Maßnahmen wie z.B. die Schallschutzmauer nicht ausreichend sind. 

Ebenfalls sind auf der Bahnböschung die Begrünung, wie Sträucher und Bäume mit schalldämpfender Eigen-

schaft dauerhaft entfernt worden, ohne dass dafür Ersatz geschaffen wurde. 

Auch die Bepflanzung mit Bäumen auf der Camphausenstraße wurde nicht, wie ursprünglich geplant durchge-

führt. 

Maßnahmenvorschlag: Hier sind weitere Schallschutzmaßnahmen dringend notwendig. 

Kommentar: Die geschilderten Probleme sind der Verwaltung bekannt. Bislang konnten jedoch keine reali-

sierbaren und vom Aufwand angemessenen Lösungen dafür gefunden werden. Hinzu kommt, dass die Aache-

ner Straße eine Landesstraße (vgl. Stellungnahme Straßen NRW) und zudem Ausweichroute für die Autobahn 

ist. Ersatzpflanzungen an der Camphausenstraße sind laut Prioritätenliste der Stadt Frechen derzeit nicht vor-

gesehen. Umgebungslärm und Sirenen sind nicht Inhalt der Lärmaktionsplanung. Zum Schienenlärm wird auf 

die Lärmaktionsplanung des Eisenbahnbundesamts verwiesen. 

 

Stellungnahme Bürger:in 19 Ortsbezug: Breite Straße 

Durch Radio Erft habe ich von der Lärmaktionsplanung der Stadt Frechen erfahren. Mein Mann und ich und 

auch unsere gesamte Nachbarschaft sind von ständigem Autolärm durch Raser und aufgemotzte Autos, Roller 

und Motorräder genervt. 

Wir wohnen auf der Breite Straße [Hausnummer gekürzt] und hier ist es für viele Menschen scheinbar beson-

ders spannend mit 80 km/h und mehr eine Ralley zu veranstalten. Ganz extrem, seitdem Haus des Döners am 

Kreisverkehr geöffnet hat.  

Als vor 3 Jahren hier die Straße gesperrt war, weil die Brücke der RWE saniert wurde, war hier so eine Ruhe. 

Man musste keine Angst haben, die Kinder rauszulassen und nachts schlafen war auch viel entspannter. 

Ich hoffe sehr hier ändert sich in den nächsten Jahren etwas, denn der Lärm durch Raser und Menschen, die ih-

re Fahrzeuge tunen, werden immer mehr. Teilweise rauschen nachts Autos vorbei, da scheppern selbst die 

Fensterscheiben. 

Kommentar: Der Lärm, welcher durch „getunte“ Autos und unangepasste Fahrweisen entsteht, ist nicht Teil 

der Untersuchungen im Rahmen der Lärmaktionsplanung. Die Problemhinweise werden an die Polizei sowie die 

Stadtbetriebe weitergeleitet. 

 

Stellungnahme Bürger:in 20 Ortsbezug: Aachener Straße 

Ich freue mich sehr, dass der immensen Lärmbelästigung in Königsdorf nun begegnet wird, und würde mich 

über rasche Maßnahmen zur Reduzierung der immensen Lautstärke der Aachener Straße freuen. Denn der von 

dieser Straße ausgehende Lärm stört erheblich die Erholungsmöglichkeit in unserem Zuhause. 
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Kommentar: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen ergeben sich daraus nicht. 

 
Stellungnahme Bürger:in 21 Ortsbezug: Buschbell, im Würzgarten 

Wir haben hier im Dorf einiges, was lauter als mancher PKW ist. Z.B. Kirchenglocken, die sonntags um 7.30 läu-

ten wo berufstätige Bewohner gerne mal ausschlafen möchten. Ein Schrottsammler, der samstags den ganzen 

lieben langen Tag mit seinem "Muss i denn zum Städele" Gedudel aus dem LKW raus das ganze Dorf beschallt. 

Einen Mofafahrer, der wochentags morgens um 5.45 die Straße runterfährt wo man meint, da fährt Schumi mit 

seinem Ferrari. Und alle sind wach !!!  Obwohl man doch noch länger schlafen könnte. 

Ein Dreckpuster mitten auf der Hauptstraße, der jeden Werktag-Morgen zwischen 6 und 7 Uhr den Dreck mehr 

verteilt als dass er ihn zusammen"fegt"...und die ganze Straße ist wach. 

 Schade, aber ich habe das Gefühl, diese Stadt wird nicht attraktiver sondern unerträglicher. Aber Sie können da 

nichts für. Ich hoffe nur, dass Sie irgendeine Möglichkeit haben, meine Punkte an wen auch immer weiterzulei-

ten. 

Kommentar: Der geschilderte Alltagslärm und Lärm durch unangepasste Fahrweisen ist nicht Inhalt des LAP. 

 

Stellungnahme Bürger:in 22 
Ortsbezug: Hubert-Prott-Str., Ecke Mauritius-

str., Bachem 

Ich habe Ihren LAP mit großem Interesse durchgelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Hubert-Prott-Straße 

in Frechen-Bachem im Hinblick auf Lärmelästigung nicht erwähnt wird. 

Wir wohnen seit knapp 6 Jahren an der Ecke Mauritiusstr./Hubert-Prott-Straße und leiden sehr unter dem 

deutlich angestiegenem Verkehrsaufkommen. Wir wünschen uns eine Lärmmessung auf der Hubert-Prott-

Straße zwischen der Rudolfstraße und der Mauritiusstraße. 

Hier werden zu den Hauptverkehrszeiten sicher kritische Werte erreicht, sicher auch der Tatsache geschuldet, 

dass viele Pkw-Fahrer sich nicht an das Tempo 50 Limit halten. Dies könnte durch regelmäßige Geschwindig-

keitsmessungen sicher untermauert werden. 

Wir stehen seit etwa 6 Monaten in Kontakt mit Frau Srupp, da wir eine Tempo 30 Zone für die Hubert-Prott-

Straße fordern. Zuletzt wurde unsere Forderung abgelehnt, da die drei Voraussetzungen für eine Tempo 30 Zo-

ne gemäß StVO nicht erfüllt werden. Wir haben der Entscheidung von Frau Srupp widersprochen. 

Kommentar: Die Hubert-Prott-Straße war als Kreisstraße nicht Teil der Lärmkartierung des Landes, welche 

die Grundlage für die im LAP untersuchten Straßen darstellt. Die Möglichkeit auf eine Geschwindigkeitsreduzie-

rung wurde vor Kurzem erneut gemeinsam mit dem Kreis geprüft, ist nach derzeitiger Rechtslage jedoch nicht 

durchsetzbar. Der Wunsch nach 30 km/h ist hiermit im LAP dokumentiert und festgehalten, eine zeitnahe Rea-

lisierung jedoch unwahrscheinlich. 

 

Stellungnahme Bürger:in 23 Ortsbezug: Königsdorf, A4 / Heideweg 

Sie haben in Ihrer Studie die A4 erwähnt. Ich möchte ergänzend dazu die Dringlichkeit einer Lärmreduzierung 

der A4 hervorheben. Die Lärmbelästigung durch die Autobahn ist durchgängig, also Tag und Nacht, sehr hoch 

und bei bestimmten Wetterlagen unerträglich. 

Kommentar: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Stellungnahme der Autobahn 

GmbH hingewiesen. Änderungen im Bericht ergeben sich daraus nicht. 

 

Stellungnahmen Bürger:in 24 Ortsbezug: Franzstraße 

Ich möchte mich zum Lärm in unserer Stadt äußern. Die Franzstraße wird, meiner Meinung nach oft als Renn-

strecke benutzt. Der Schienenverkehr oben vom Quarzwerk und dem Brikettwerk ist nicht so störend wie der 

Autolärm. Meine Idee und mein Wunsch wäre, dass man auf der Franzstraße wie überhaupt im ganzen Ort nur 

30km/h erlauben sollte.  Natürlich dürften die überregionalen Straßen weiter entweder mit 50km/h bzw. mit 

70km/h befahren werden könnten. Nicht zuletzt weil ich auf einen Rollator angewiesen bin wäre mir daran ge-
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legen, wenn die Höchstgeschwindigkeit reduziert würde. Zu diesem Thema gab es vor Tagen einen interessan-

ten Beitrag auf dem Sender ARTE. Als Beispiel wurde die Stadt Kassel erwähnt, die in der ganzen Stadt die 

Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h gesenkt hat. Mit sehr positiven Folgen: Lärm-, Abgas-, und Feinstaubre-

duktionen. 

 

[…] dass ich sehr genervt von dem Autolärm bin, der auf speziell unserem Abschnitt der Franzstraße herrscht. 

Es gibt auf der Höhe der [Hausnummern gekürzt] einen Kanaldeckel, der insbesondere von LKWs so befahren 

wird, dass das Geschirr im Schrank wackelt. Wie schon in meiner ersten Mail an Sie erwähnt, ist die Geräusch-

kulisse durch den Schienenverkehr weitaus geringer als der Autoverkehr. Mein großer Wunsch ist es, dass es 

möglich wäre die Geschwindigkeit, die zur Zeit in dieser Straße bei 50kmh liegt zu reduzieren auf 30kmh. Das 

würde mir auch für den gesamten Ort gefallen. Ich habe Ihnen von dem Projekt in Kassel berichtet, bei dem in 

der gesamten Stadt aus Umweltschutz- und Lärmgründen probeweise die Höchstgeschwindigkeit in der ge-

samten Stadt auf 30kmh reduziert wurde, mit bereits einem erstaunlichen Ergebnis; denn laut den ersten Er-

kenntnissen hat sich das Durchkommen bei der reduzierten Geschwindigkeit nicht allzu sehr verlangsamt wie 

zuvor angenommen. Zudem wurde ein Konzept entwickelt mit Öffentlichen Verkehrsmitteln und Rad- bzw. Car-

sharing Angeboten zusätzlich zu den privaten Autos eine Infrastruktur aufgebaut, die das Nutzen eines Privat-

autos fast überflüssig macht. 

Kommentar: Die Franzstraße war nicht Teil der Lärmkartierung des Landes, welche die Grundlage für die im 

LAP untersuchten Straßen darstellt. 30 km/h als gesamtstädtische Höchstgeschwindigkeit ist nach der derzei-

tigen Rechtsprechung und StVO nicht durchsetzbar, es gibt jedoch deutschlandweit Bestrebungen hier den 

Kommunen mehr Freiheiten einzuräumen. Ihr Wunsch nach 30 km/h in der Franzstraße ist hiermit im LAP do-

kumentiert und festgehalten, eine zeitnahe Realisierung jedoch unwahrscheinlich. 

Der Hinweise auf Geschwindigkeitsübertretungen wird dem Ordnungsamt weitergeleitet. Der Hinweis auf de-

fekte Kanaldeckel wird zur Prüfung der Abteilung Stadtentwässerung übergeben. 

 

Stellungnahme Bürger:in 25 Ortsbezug: Kölner Str., Ecke Hochstedenstr. 

Wir haben bis Ende letzten Jahres in Buschbell, Tulpenweg (nähe Schallschutzmauer) gewohnt. Bei Westwind 

hat man nicht wirklich viel gehört. Anders als bei Wetterlage aus dem Osten. Dann war das Autobahnkreuz West 

und die A4 Richtung Aachen sehr gut zu hören. Das ist aber der Topographie geschuldet und wird wohl kaum 

mit der Verlängerung der Schallschutzmauer erledigt sein, ähnlich der Situation in Bachem mit der A1. 

Seit 01.01.24 leben wir auf der Kölner Str. unweit der KVB Haltestelle Kirche, an St. Audomar. 

Was ich in Ihrem Bericht komplett vermisse, ist die Lärmbelästigung, die von der KVB ausgeht. Ganz im Gegen-

teil, Sie befürworten eine Ausweitung des ÖPNV und dazu zählt auch die KVB. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass 

niemand in unserm denkmalgeschützten Haus etwas von Ihrer Untersuchung und Bürgerbeteiligung mitbe-

kommen hat. 23 Teilnehmer bei ca. 52.000 Einwohner kann ich zudem nicht wirklich für repräsentativ und aus-

sagekräftig bezeichnen. 

Nur kann ich Ihnen mitteilen, dass zwischen der Haltestelle Frechen Kirche und Bahnhof die KVB Bahnen mit 

hohem Tempo unterwegs sind, was mit Sicherheit der Ampelschaltung Kölner Str. Ecke Hochstedenstr. – Alf-

red-Nobel-Straße geschuldet ist. Leider hat hier keiner die Lautstärke der im 10-/20-Minuten Takt vorbeirau-

schen Bahnen gemessen. Man wird sogar nachts im Takt aus dem Schlaf gerissen. 

Die Erschütterungen lassen die Gläser im Schrank rappeln und im angrenzenden Gewölbekeller fällt der Mörtel 

aus den Fugen der Decke. Wenn Sie einen Ausbau an dieser Stelle befürworten, dann auch bitte Tempo 30 für 

die KVB!!! 

Kommentar: Lärmwirkungen durch die Stadtbahnlinie wurden kartiert und nachrichtlich in den LAP aufge-

nommen. Mögliche Maßnahmen an Fahrzeugen oder Gleisen liegen in der Zuständigkeit der KVB. Die Eingaben 

werden an diese weitergeleitet. Eine weitere Temporeduzierung ist jedoch mit Hinblick auf das Ziel der Ver-

kehrsverlagerung weg vom MIV auf den ÖPNV nicht als förderlich einzuordnen. Ergänzend wird hierzu auf die 

Stellungnahme des Rhein-Erft-Kreises zur geplanten Linienverlängerung verwiesen. 
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Stellungnahme Bürger:in 26 Ortsbezug: Heinrich-Imig-Str., Bachem 

Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel zu dem Thema Lärmbelästigung in Frechen gelesen. 

Wir wohnen in Frechen Bachem in der Heinrich-Imig-Straße. Unser Schlafzimmer ist in der zweiten Etage aus-

gerichtet zum Feld an der Bachemer Str. zur Autobahn A 1. Wir hören fast jede Nacht die Autobahn. Der Wind 

kommt zu 90 % von dieser Seite und trägt den Verkehrslärm in unsere Richtung. Eine Lärmschutzwand gibt es 

nur auf Seite in Hürth-Gleuel. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist in diesem Stück der Autobahn in Richtung 

Gleuel aufgehoben und die Autofahrer geben Gas. Es gibt wirklich nur wenige Tage im Jahr in der wir die Auto-

bahn nachts nicht hören. 

 Vielleicht gibt es ja noch mehr Bewohner in Bachem, die diese Lärmstörung empfinden.   

Kommentar: vgl. Kommentar zur Stellungnahme Bürger:in 10 zur Lärmschutzwand. 

 
Stellungnahme Bürger:in 27 Ortsbezug: H.-Höschler-Str. / A 4 

Meine Hauptlärmbelästigung ist die Autobahn A4 Frechen. Ich wohne in der H. Höschler -Str. [Hausnummer ge-

kürzt]. Die Lautstärke der fahrenden Autos in der Nacht und besonders im Sommer macht es mir unmöglich das 

Fenster zu öffnen. Es kommt auch auf die Windrichtung an, ob es mäßig laut oder sehr laut ist. Es stellt in je-

dem Falle eine starke Beeinträchtigung dar. Die Schallschutzmauer erfüllt in meinem Wohnbereich nicht ihre 

gewünschte Wirkung. Vielen Dank für die Bearbeitung dieser Problematik. 

Kommentar: vgl. Kommentar zur Stellungnahme Bürger:in 10 zur Lärmschutzwand. 

 
Stellungnahme Bürger:in 28 Ortsbezug: Franzstraße 

In einem Artikel im Frechener Wochenende haben Sie gebeten, über die örtliche Lärmbelästigung mitzuteilen. 

Wir wohnen in Frechen-Zentrum, Franzstraße [Hausnummer gekürzt]. Eine bedeutsame Lärmbelästigung ist 

die Kurvenfahrt der Straßenbahn - stadteinwärts. 

Zudem sind die wartenden Fahrzeuge vor der Ampel Franz- / Dürenerstraße sehr belästigend. Insbesondere 

laute Busse, LKWs, Motorräder und insbesondere lautstarke Musik von PKWs. 

Wir haben Verständnis, dass vieles ihrerseits nicht leicht abstellbar ist, aber wir wollen Ihnen dies hiermit be-

richten. 

Leider wurde bei der Baugenehmigung des Gebäudes nicht zur Auflage gemacht, dass eine erhöhte Lärm-

schutzverglasung der Fenster berücksichtigt bzw. verlangt wurde (da hier eine größere Kreuzung mit starkem 

Bus- und Durchgangsverkehr und die Straßenbahnschienen vorliegen. 

Kommentar: Die Franzstraße war nicht Teil der Lärmkartierung des Landes, welche die Grundlage für die im 

LAP untersuchten Straßen darstellt. Siehe dazu auch den Kommentar zur Stellungnahme Bürger:in 24. 

Zur Möglichkeit zur individuellen Prüfung des Anspruchs auf passiven Schallschutz lesen Sie auch die Stellung-

nahme von Straßen NRW.  

 
Stellungnahme Bürger:in 29 Ortsbezug: Freiheitsring 

Seit die Feuerwehr und Rettung auf die Lindenstrasse umgezogen sind, besteht auf dem Freiheitsring zusätzli-

che Lärmlast durch Sireneneinsatz. Das betrifft alle Einsätze, die von der Wache in südlicher und besonders in 

westlicher Richtung gehen. 

Kommentar: Sirenenlärm ist nicht Untersuchungsgegenstand der Lärmaktionsplanung. Der Hinweis wird 

hiermit dokumentiert. 

 
Stellungnahme Bürger:in 30 Ortsbezug: Aachener Straße, Königsdorf 

Die Bundesstraße in Frechen-Königsdorf erzeugt einen unerträglichen Lärm für die Anwohner und für die Ne-

benstraßen. Besonders die hochfahrenden Fahrzeugführer fühlen sich herausgefordert und steigern statt redu-

zieren ihre Geschwindigkeit. Eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 30km/h wird eine enorme Abnahme 

des Lärms bewirken. Diese Beschränkung existiert bereits für Gefahrgutfahrzeuge. 

Kommentar: siehe Kommentar zur Stellungnahme 18 
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Stellungnahme Bürger:in 31 Ortsbezug: Barbarastraße / B 264 

Wir sind Bewohner der Barbarastraße [Hausnummer gekürzt] seit 1985. Das Messergebnis mit dem Hinweis, 

"kein Handlungsbedarf" hat uns überrascht. Wir gehen davon aus, dass die Messung auf der Barbarastraße 

durchgeführt wurde (haben jemand mit einem Messgerät gesehen). Das Ergebnis kann aber nur für die Anwoh-

ner der Barbarastraße mit ungeraden Hausnummern zutreffen. Unsere Wohnräume und Garten liegen direkt 

parallel zur B264. Trotz Lärmschutzwand ist die Belastung insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten enorm. 

Sonntags sind es in erster Linie Motorradfahrer oder Raser, die sich hier auf der B264 ein Rennen liefern.  

Vor einigen Jahren (glaube 2011) wurde ein neuer Abwasserkanal an der B264 gelegt. Wir wissen nicht, wie und 

wo bzw. ob da Kanaldeckel vorher waren, nur nach der Sanierung waren sie deutlich hörbar. Wenn LKWs dar-

über fahren scheppert das gewaltig. Das war vor der Sanierung nicht! 

Mit Flüsterasphalt und besser gelegte Kanaldeckel wäre uns schon viel Lärm abgenommen worden. Mit einer 

stationären Blitzanlage an der B264 könnte man die Raserei sicherlich gut bekämpfen.  

Kommentar: Messungen wurden nicht durchgeführt. Die Grundlage des Lärmaktionsplans bildet ein Rechen-

modell zur Lärmkartierung des Landes NRW. Für den Abschnitt der Holzstraße auf Höhe der Barbarastraße 

wurde allerdings eine hohe Priorität festgestellt – „kein Handlungsbedarf“ steht dort also keinesfalls. Der Maß-

nahmensteckbrief 11 enthält demnach Maßnahmenempfehlungen, deren Wirkung auch in der Barbarastraße zur 

Wirkung kommen würden. Zur Umsetzungswahrscheinlichkeit lesen Sie bitte die Stellungnahme des zuständi-

gen Baulastträgers Straßen NRW.  

 
Stellungnahme Bürger:in 32 Ortsbezug: Nelkenstraße / L 277 

Wir wohnen seit 2013 in Habbelrath in der Nelkenstr. [Hausnummer gekürzt], unweit von der L 277.  

In den letzten Jahren hat der Verkehr stark zugenommen und die Lärmbelästigung ist viel höher geworden. 

Dazu kommt, dass durch Habbelrath auch gerne öfter schneller als 70 km/h gefahren wird. 

Ich würde es als Bewohner von Habbelrath sehr begrüßen, wenn ein fester Blitzer installiert werden könnte - 

am besten mittig auf Höhe des Berufskollegs. 

Als wir hierhin gezogen sind, haben wir die Autobahn kaum gehört, auch dieser Lärm ist lauter geworden.  

Der Flugverkehr hat sich auch verändert. Schon die letzten Jahre ist uns aufgefallen, dass die Flugzeuge sehr 

niedrig und öfter als vorher über Habbelrath fliegen. Was kann man da machen, nehmen Sie das auch auf und 

geben es weiter oder an wen kann ich mich damit wenden? 

Kommentar: Der Steckbrief 5 beinhaltet Maßnahmenempfehlungen auf der Dürener Straße (L 277), darunter 

auch Displays zur Förderung einer regelgerechten Fahrweise und Geschwindigkeit. Eine feste Blitzanlage kann 

nur an festgestellten Unfallschwerpunkten installiert werden, dies ist dort nicht der Fall. 

Der Flughafen Köln-Bonn hat seine Vorgaben und Bemühungen zum Lärmschutz auf einem Nachbarschaftspor-

tal veröffentlicht: https://www.cgn-nebenan.de/; dort sind auch entsprechende Kontakte und Zuständigkeiten 

zu entnehmen, der LAP Frechen thematisiert diesen Lärm nicht. 

 

Stellungnahme Bürger:in 33 Ortsbezug: Wilhelm-Leuschner-Str. / A 1 

Ich wohne in der Wilhelm-Leuschner-Straße [Hausnummer gekürzt] in Frechen-Bachem direkt am Feldrand. 

Dies seit über 30 Jahren. Es ist so gut wie nicht mehr möglich mit offenem Fenster zu schlafen und die Benut-

zung des Gartens mach keinen Spaß, da ein enormer Geräuschpegel der Autobahn dort draußen ein ständiger 

Begleiter ist. Nur bei günstiger sehr seltener Windlage ist es erträglich. Dies hat sich von Jahr zu Jahr drastisch 

verschlimmert und der vor einigen Jahren errichtete Lärmschutz entlang der Autobahn hat die Lärmbelästigung 

um ein Vielfaches verstärkt. Dies wird auch von Nachbarn so empfunden und man fragt sich ob hier wohl ein 

Planungsfehler vorliegt, da der Lärmschutz auf der zur Wilhelm- Leuschner-Straße liegenden Seite kürzer ist 

als auf der nach Gleuel gewandten Seite. Hier daher auch die Frage an Sie, was man als Anwohner unterneh-

men kann, um Abhilfe zu schaffen. 

Kommentar: vgl. Kommentar zur Stellungnahme Bürger:in 10 zur Lärmschutzwand. 

https://www.cgn-nebenan.de/
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Stellungnahme Bürger:in 34 
Ortsbezug: Fluglärm, GE-Lärm, B 264 Holzstr., 

Dürener Str., Franzstr., Straßenbahn  

Nachfolgend möchte ich Kommentare zum LAP geben bzw. Lärmquellen nachmelden.  

1.) Fluglärm:  

Durch den nahegelegenen Flughafen Köln-Bonn ist auch Frechen von Fluglärm stark belastet. Je nach 

Windrichtung und Luftverkehrsaufkommen kreisen Flugzeuge recht tief in Warteschlange über dem 

Stadtgebiet. Gleiches gilt zu Stoßzeiten für von dort startende Flieger. Besonders laut und störend sind 

die in den Nachtstunden startenden Frachtflugzeuge. Auch wenn die Stadt Frechen nicht für diese Lärm-

störungen verantwortlich ist, sollen entsprechende Gespräche mit den Zuständigen Stellen zwecks Lärm-

minderung geführt und die Lärmbelastungen festgehalten werden.  

2.) Betriebsgelände Wachtberg:  

Bei entsprechender Windrichtung sind störende Fabrikgeräusche auch im Innenstadtbereich deutlich 

wahrnehmbar. Insbesondere nachts kann diese Lärmquelle sehr störend sein.  

3.) B 264 Holzstraße:  

Insbesondere nachts ist der Straßenlärm, bei entsprechender Windrichtung, deutlich wahrnehmbar. LKW, 

Motorräder und Raser können die Nachtruhe stören. Hier könnten Lärmschutzmaßnahmen, nächtliche Ge-

schwindigkeitsreduzierungen und Radarkontrollen Abhilfe schaffen.  

4.) Dürener Straße:  

Der sehr stark befahrene Abschnitt zwischen Sandstraße und Blindgasse/Hauptstraße führt zu deutlichen 

Lärmbelastungen. Hier sollte endlich die schon früher vorgeschlagene Geschwindigkeitsabsenkung auf 

maximal 30km/h umgesetzt werden.  

Dies würde auch deutlich die Sicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer erhöhen. 

5.) Franzstraße:  

Zu Stoßzeiten stark befahrene Straße. Aus Lärmschutzgründen aber noch mehr aus Sicherheitsgründen 

soll die Geschwindigkeit auf 30km/h abgesenkt werden.  

6.) Straßenbahnlinie 7:  

Durch Bahnlärm sind speziell die Anwohner im Bereich Haltestelle Mühlengasse zwischen Mühlengasse-

Bahnstraße bis Hauptstraße sehr stark belastet. Insbesondere die Taktverdichtung und Ausweitung des 

Angebotes in die Nachtstunden hinein hat in den vergangenen Jahren für häufigere Lärmbelästigungen 

und nächtliche Schlafstörungen geführt. Leider halten sich einige Bahnfahrer nicht an die Geschwindig-

keitsbegrenzung von 15km/h. Eine Kontrolle und weitere Absenkung auf max. 10km/h würde hier schnell 

eine deutliche Verbesserung bringen. Im Sommer kommt es bedingt durch die Außenlüfter der Klimaanla-

gen zusätzlich zu Überschreitung der zulässigen Schallemissionen (eigene Messungen im Garten und auf 

Terrasse). Können die Außenlüfter nicht wenigstens an der Haltestelle während des Wartens auf die ent-

gegenkommende Bahn abgeschaltet werden? Hinzu kommen die deutlich wahrnehmbaren Bodenschwin-

gungen durch die schweren Bahnen auf dem Gleiskörper (besonders ausgeprägt im Herbst durch Laubbe-

lag und im Winter durch Streugut auf den Rädern/Schienen). Die Schwingungen können so stark sein, 

dass Gläser in Schränken, Deckenlampen und ähnliches hörbar zum Schwingen angeregt wird. Bei der 

nächsten Überarbeitung der Gleise sollen diese bitte unbedingt gummigelagert ausgeführt werden, um 

Bodenschwingungen zu reduzieren. Auch wenn hier nicht direkt die Stadt Frechen zuständig ist/sein soll-

te, sollen hier Gespräche mit der HGK/KVB geführt werden, um die Situation zu dokumentieren und nach-

haltig zu verbessern. 

Kommentar: zu 1.) und 2.): Fluglärm und Gewerbe-/Industrielärm sind nicht Inhalt des Frechener LAP, da 

durch die Kartierungen des Landes keine diesbezüglichen Betroffenheiten untersucht bzw. festgestellt wurden. 

Der Flughafen Köln-Bonn hat seine Vorgaben und Bemühungen zum Lärmschutz auf einem Nachbarschaftspor-

tal veröffentlicht: https://www.cgn-nebenan.de/; dort sind auch entsprechende Kontakte und Zuständigkeiten 

zu entnehmen. 

zu 3.) und 4.):  Der Zuspruch zu den Maßnahmenvorschlägen für die Holzstraße und Dürener Straße wird zur 

Kenntnis genommen. 

zu 5.): die Franzstraße war nicht unter den kartierten Straßenabschnitten des LANUV, der Hinweis auf Lärm-

https://www.cgn-nebenan.de/
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probleme dort wird jedoch zur Kenntnis genommen. 

zu 6.): Lärmwirkungen durch die Stadtbahnlinie wurden kartiert und nachrichtlich in den LAP aufgenommen. 

Mögliche Maßnahmen an Fahrzeugen oder Gleisen liegen in der Zuständigkeit der KVB. Die Eingaben werden 

an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Eine weitere Temporeduzierung ist jedoch mit Hinblick auf das Ziel 

der Verkehrsverlagerung weg vom Auto auf den ÖPNV nicht als förderlich einzuordnen. Ergänzend wird hierzu 

auf die Stellungnahme des Rhein-Erft-Kreises zur geplanten Linienverlängerung verwiesen. 

 
Rückmeldungen der Träger öffentlicher Belange: 
 
Stellungnahme Straßen NRW 

Im Entwurf des LAP der Stadt Frechen, sind für folgende Straßen Maßnahmenempfehlungen aufgeführt, die in 

der Baulast von Straßen NRW liegen (Auszug aus dem Bericht zum LAP): 

 

Zu den vor stehenden Straßenabschnitten werden im Entwurf des Lärmaktionsplanes Maßnahmen empfohlen, 

die der Lärmminderung dienen sollen. Die Maßnahmen sind in s. g. Steckbriefen pro Straße und Abschnitt auf-

geführt (siehe unter Punkt 7.2.1 Berichtes zum LAP). Folgende Empfehlungen werden dort mehrfach benannt:  

- lärmreduzierender Fahrbahnbelag 

- Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit 

- Installation von Geschwindigkeits- und Lärmdisplays 

- Prüfung passiver Schallschutz 

- Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs 

Wegen dieser wiederkehrenden Themenfelder wird gebündelt pro Thema Stellung genommen, wie folgt: 

 

Lärmreduzierende Fahrbahnbeläge: Das Programm der Sanierungsmaßnahmen, im Zuständigkeitsbereich des 

Straßenbaulastträgers, wird jährlich nach Priorität festgelegt. Sobald eine Deckensanierung in einem betroffe-

nen Abschnitt ansteht, wird auch die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahrbahnoberflächen ge-

prüft. Art und Umfang werden aber erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt.  

 

Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit: Es wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine straßen-

verkehrsrechtliche Anordnung handelt. Nach den Grundsätzen der Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, kommen Geschwindigkeitsbegrenzungen aus Lärmschutz-

gründen insbesondere in Betracht, wenn der Beurteilungspegel am Immissionsort die jeweiligen Richtwerte der 

v. g. Richtlinie überschreiten und der Pegel durch die Geschwindigkeitsbegrenzung um mindestens 3 dB(A) 

(Hörbarkeitsschwelle) gesenkt werden kann. Die Darstellungen der Lärmsituation in den Lärmkarten der Lärm-

aktionsplanung sind hierfür nicht ausreichend. Maßgebend ist hier die Berechnungsvorschrift nach den Richtli-

nien für den Lärmschutz an Straßen RLS- 90. Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Lärmschutz, liegen 

im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Anordnungsbehörde. Diese führt ein Verfahren nach § 45 der StVO 

durch, in welchem auch der Straßenbaulastträger beteiligt wird. Dieser gibt dann, bezogen auf den Einzelfall, 

eine Stellungnahme ab, bei der er die Funktion der Straße entsprechend Widmung im Blick zu halten hat. 

 

Installation von Geschwindigkeits- und Lärmdisplays: Die Überwachung von Verkehrsabläufen liegt in der Zu-

ständigkeit der Verkehrspolizei. Der Straßenbaulastträger hat hier keine Handlungsbefugnis. 

 

Prüfung passiver Schallschutz: Grundsätzlich kann jeder Eigentümer eines Hauses im Lärm-Umfeld einer Straße 

beim zuständigen Straßenbaulastträger eine Überprüfung der Lärmsituation an seinem Haus beantragen. Zur 



Seite 106 von 112 LAP Stufe 4 der Stadt Frechen 

Planersocietät 

Einschätzung der Lärmsituation werden die Beurteilungspegel am Objekt mittels einer schalltechn. Berechnung 

nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19) errechnet und den von Land NRW und Bund fest-

geschriebenen Auslösewerten für Lärmsanierung gegenübergestellt. Eine Überschreitung der Auslösewerte be-

gründet die Handlungsgrundlage für Maßnahmen zur Lärmsanierung. Die Ergebnisse aus der Umgebungslärm-

kartierung bilden keine Grundlage für Lärmsanierung. Lärmsanierung ist eine freiwillige Leistung des Baulast-

trägers und wird nach Haushaltslage gewährt, wenn die Voraussetzung dem Grunde nach gegeben sind. Solche 

Anträge können vom Straßenbaulastträger aber nur nach Kapazität und nach Priorität gem. der wahrscheinli-

chen Betroffenheit abgearbeitet werden. 

 

Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und des Radverkehrs: Die Stadt kann mit konkreten Konzepten auf 

den Straßenbaulastträger zukommen, sofern die Konzepte die Gestaltung des Straßenraumes von Straßen in 

der Baulast von Straßen NRW betreffen. Straßen NRW wird dann im Einzelfall prüfen und mit der Stadt abstim-

men, ob die Konzepte umsetzbar sind. 

- Für die L 136 (Aachener Straße) wird die Fertigstellung des Teilanschlusses des AS A 4 empfohlen. Hierzu 

wird wie folgt Stellung genommen: Die Maßnahme ist in Bau. Die Fertigstellung des Straßenbaus der 

L 361n, der DB-Brücke sowie der A4-Brücke, sind nach jetzigem Stand für Ende 2025 anvisiert. 

- Für die L 277 (Freiheitsring) wird die Prüfung zur sicheren Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn 

empfohlen. Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: Ein ggf. aus der Prüfung hervorgehendes Konzept 

zur Radverkehrsführung, ist mit Straßen NRW abzustimmen. 

- Für die L 277 (Toni-Ooms-Straße) wird die Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn empfohlen (ge-

plant in 2025). Hierzu wird wie folgt Stellunggenommen: Die Maßnahme ist mit Straßen NRW bisher nicht 

abgestimmt. Für die Umsetzung in 2025 kann kein Einvernehmen vorausgesetzt werden. 

Kommentar: Die Ausführungen zu den Maßnahmen Lärmreduzierende Fahrbahnbeläge, Geschwindigkeitsre-

duzierungen, Geschwindigkeits- und Lärmdisplays sowie passivem Schallschutz werden im Textteil des LAP be-

reits an sich aufgeführt. Durch ergänzende Verweise an entsprechenden Stellen auf die Stellungnahme wurde 

dies nochmals verdeutlicht. Die drei Hinweise zu den Maßnahmen an der L 136 und L 277 wurden in die Steck-

briefe aufgenommen.  

 

Stellungnahme Abteilung Verkehrsmanagement, Stadt Frechen 

Es bestehen keine Bedenken von Seiten der Abteilung Verkehrsmanagement der Stadt Frechen gegen den 

Lärmaktionsplan. Aus unserer Sicht werden bei den priorisierten Abschnitten des Lärmaktionsplanes keine Be-

lange auf Straßen in städtischer Baulast berührt.  

Kommentar: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es ergeben sich daraus keine Änderungsbe-

darfe. 

 

Stellungnahme Rhein-Erft-Kreis 

Unter Berücksichtigung folgender teilfachlicher Stellungnahmen bestehen seitens des Rhein-Erft-Kreises keine 

grundsätzlichen Bedenken zu o. g. Verfahren. 

- Amt für Straßenbau und Verkehr: Als Straßenbaulastträger der Kreisstraßen im Stadtgebiet Frechen nehme 

ich zu der Lärmaktionsplanung wie folgt Stellung: 

In Bezug auf das Kreisstraßennetz vertritt der Kreis die Auffassung, dass die in Lärmaktionsplänen festge-

schriebenen straßenbaurechtlichen und straßenverkehrsrechtlichen Lärmminderungsmaßnahmen im Zuge von 

Kreisstraßen rechtlich nicht begründbar sind. Maßgeblich für die lärmtechnische Beurteilung von Kreisstraßen 

sind die „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS)“ in der jeweils gültigen Fassung. Für die lärmtechni-

sche Beurteilung sind nicht die den Lärmaktionsplänen zugrunde liegenden Berechnungsverfahren anzuwen-

den. Die in den Lärmaktionsplänen festgeschriebenen Maßnahmen entfallen für den Kreis keine unmittelbare 

Rechtswirkung. Da die Berechnungsverfahren nicht der RLS entsprechen, darf der Kreis die in den Lärmaktions-

plänen definierten straßenbautechnischen und straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen, insbesondere auch im 
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Sinne der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie im Interesse einer niedrigen Kreisumlage, nicht umsetzen. 

Bei der Lärmaktionsplanung handelt es sich um ein rein städtebauliches Instrumentarium, das seine Wirkung 

bei der Neuerschließung, Änderung und Fortentwicklung von Wohn, Gewerbe- und Industriegebieten entfalten 

soll, um u. a. den straßenverkehrslärm für Straßenanlieger an hochbelasteten Verkehrswegen nicht noch weiter 

zu erhöhen. 

- Amt für öffentlichen Personennahverkehr: Grundsätzlich bestehen keine Bedenken gegen die vorgelegte 

Lärmaktionsplanung, jedoch sollte im Kapitel 7.1.2 (Übergeordnete, lärmrelevante Planungen und Strategien in 

Frechen) noch die Planung zur Verlängerung der Stadtbahnlinie 7 von Frechen nach Kerpen mit aufgenommen 

werden. Eine mögliche Verlängerung der Stadtbahnlinie kann sich positiv auf den Modal Split hinsichtlich des 

ÖPNV-Anteils auswirken, weil durch sie eine attraktive Verbindung geschaffen wird und sie somit zur Verringe-

rung des Lärms durch den IV beitragen wird. 

Seitens des Rhein-Erft-Kreises wurde 2023 eine Vorstudie zur Verlängerung der Stadtbahnlinie 7 von Frechen 

nach Kerpen durchgeführt. In dieser Vorstudie zum möglichen Nutzen einer Stadtbahnverlängerung wurden 

verschiedene Korridore erarbeitet, in denen die Stadtbahn verlaufen könnte. Ein möglicher Korridor verläuft aus 

Richtung Frechen am Rande des Marienfeldes nach Kerpen-Türnich. Die Vorstudie hat einer Verlängerung der 

Stadtbahnlinie grundsätzlich einen positiven Nutzen nachgewiesen, so dass im weiteren Planungsverlauf eine 

Machbarkeitsstudie folgen soll. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie können dann konkrete Lagen von Strecken 

und Haltestellen geprüft werden. 

- Untere Naturschutzbehörde: Aus Sicht des Natur- und Artenschutzes werden die Bestrebungen Lärmbelas-

tungen an Straßen zu verringern grundsätzlich begrüßt, da auch die Tierwelt von einem ruhigeren Umfeld pro-

fitiert. In diesem Zusammenhang sind auch die geplanten Ausweisungen des „Köngisfelder Forstes“ und des 

„Marienfeldes“ als sog. „Ruhige Gebiete“ zu begrüßen, da diese Gebiete vor Lärmzunahme besonders geschützt 

werden sollen. Allerdings bitte ich die textliche Definition des geplanten „Ruhigen Gebietes Marienfeld“ zu kor-

rigieren. Der Bereich sollte nicht als „Naturschutzgebiet Fürstenbergmaar“ bezeichnet werden, da das eigentli-

che Naturschutzgebiet nur einen sehr kleinen Teil der ausgewiesenen Flächen umfasst. Sofern im Rahmen der 

Ausweisung als „Ruhiges Gebiet“ eine Intensivierung der Erholungsnutzung in Landschafts- oder Naturschutz-

gebieten angedacht ist, bitte ich um frühzeitige Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, da dies auch 

zu Beeinträchtigungen von schutzwürdigen Pflanzen und Tieren führen kann. 

- Untere Immissionsschutzbehörde: Durch die Lärmaktionsplanung (Stufe 4) der Stadt Frechen werden auf 

Grund fehlender Zuständigkeit die Belange der Unteren Immissionsschutzbehörde des Rhein-Erft-Kreises nicht 

berührt. 

- Die Kreisplanung, die Untere Wasserbehörde und die Untere Bodenschutzbehörde sind von o. g. Verfahren 

nicht betroffen. 

- Das Straßenverkehrsamt äußert zu o. g. Vorhaben keine Bedenken. 

Kommentar: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der LAP beinhaltet keine Maßnahmen an 

Kreisstraßen. Die Planung zur Verlängerung der Stadtbahnlinie 7 wurde im o. g. Kapitel ergänzt. Die Bezeich-

nung im Ruhigen Gebiet Marienfeld wurde angepasst. Eine Intensivierung der Erholungsfunktion in Ruhigen 

Gebieten ist durch die Ausweisung an sich bislang nicht geplant, sollten entsprechende Maßnahmen zukünftig 

entwickelt werden, ist die Untere Naturschutzbehörde zu beteiligen. 

 
Stellungnahme Fernstraßen Bundesamt 

Anhand des Entwurfes des Berichtes des LAP der Stadt Frechen- Stufe-4, ist eine anbaurechtliche Betroffenheit 

des FBA ist nicht erkennbar. 

Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland, wurde hierzu intern beteiligt. Ich bitte nachstehen-

de Stellungnahme der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland, zu berücksichtigen. 

Kommentar: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es ergeben sich daraus keine Änderungsbe-

darfe. 
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Stellungnahme Autobahn GmbH 

Sie haben mit Ihrem Schreiben vom 04. März 2024 die Autobahn GmbH des Bundes – Niederlassung Rheinland, 

als Träger öffentlicher Belange aufgefordert, eine Stellungnahme zu den Ergebnissen der Lärmaktionsplanung 

– Runde 4 der Stadt Frechen abzugeben. Die Außenstelle Köln (Niederlassung Rheinland) der Autobahn GmbH 

des Bundes ist für die betroffenen Streckenabschnitte der BAB 4 zwischen dem AK Köln-West und dem AK Ker-

pen und der BAB 1 zwischen dem AK Köln-West und der Anschlussstelle Gleuel zuständig. Zu dem Entwurf der 

Lärmaktionsplanung - Runde 4 mit Stand März 2024 wird folgende Stellungnahme gegeben: 

 

Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass Umgebungslärmkartierungen für Straßen mit dem von der EU 

eingeführten Berechnungsmethode BUB berechnet werden. Darüber hinausgehende lärmtechnische Berech-

nungen für Straßen werden einheitlich mit der national vorgeschriebenen Rechenvorschrift RLS-19 durchge-

führt. Grundlegender Unterschied ist dabei, dass die RLS-19 den Lärm in Tag (06 - 22 Uhr) und Nacht (22 – 06 

Uhr) unterteilt. Bei der Erstellung von Umgebungslärmkartierungen wird dagegen der Lärm in Day – Evening – 

Night zusammenberechnet. Daher berücksichtigen wir beim Lärmaktionsplan die Umgebungslärmkartierung für 

nachts, die dem national vorgeschriebenen Berechnungsverfahren RLS-19 nahekommt. 

Die Beurteilung der Verkehrslärmsituation an Bundesfernstraßen hat auf der Grundlage der Verkehrslärm-

schutzverordnung (16.BImSchV vom 12.6.1990) und der Verkehrslärmschutzrichtlinie (VLärmSchR97 vom 

2.6.1997) zu erfolgen. 

Bei der Lärmvorsorge geht es darum, unzumutbare Einwirkungen durch Verkehrslärm beim Neubau oder bei ei-

ner wesentlichen Änderung von Straßen (z. B. Ausbau) zu vermeiden. Wenn die lärmtechnischen Untersuchun-

gen zeigen, dass die Immissionsgrenzwerte überschritten werden, besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Lärm-

schutz. Der Straßenbaulastträger ist in dem Fall verantwortlich für die Durchführung von Lärmschutzmaßnah-

men. Es besteht zum einen die Möglichkeit, aktive Lärmschutzmaßnahmen am Verkehrsweg vorzusehen. Dazu 

zählen u. a. Lärmschutzwände, -wälle, lärmmindernde Fahrbahnbeläge, Einschnitts- und Troglagen oder auch 

gegebenenfalls eine siedlungsferne Führung der Straße (beim Neubau). 

Neben der Lärmvorsorge gibt es die Lärmsanierung. Bei der Lärmsanierung handelt es sich um den Lärmschutz 

an bestehenden Straßen, z. B. bei Instandsetzungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen an der Straße. Im Ge-

gensatz zu der Lärmvorsorge ist die Lärmsanierung eine freiwillige Leistung des Bundes auf der Grundlage 

haushaltsrechtlicher Regelungen. Sie kann im Rahmen der vorhandenen Mittel durchgeführt werden. 

Zum anderen sind auch passive Lärmschutzmaßnahmen bei der Lärmsanierung an Gebäuden möglich. Dies 

sind u. a. Lärmschutzfenster und -türen, der Einbau von schallgedämmten Lüftern oder Rollladenkästen. Dabei 

haben Eigentümer die Möglichkeit, zunächst einen formlosen Antrag bei der Autobahn GmbH des Bundes zu 

stellen, der dann im Rahmen der VLärmSchR97 überprüft wird. 

Der betroffenen Autobahnabschnitte der BAB 4 und 1 im Bereich der Stadt Frechen (siehe oben) sind im Be-

stand lärmtechnisch der Lärmsanierung zuzuordnen. Beim Lärmschutz an bestehenden Straßen 

(=Lärmsanierung) handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Bundes auf der Grundlage haushaltsrechtli-

cher Regelungen. Die Auslösewerte der Lärmsanierung liegen gem. der VLärmSchR97 u. a. für Wohngebiete 

nachts bei 54 dB(A) und für Kern-, Dorf- und Mischgebiete nachts bei 56 dB(A). Den Pegeltabellen im Lärmakti-

onsplan und der zugehörigen Umgebungslärmkarte nach zu entnehmen, gibt es Wohngebäude entlang der BAB 

1, die möglicherweise die Auslösewerte der Lärmsanierung in der Nacht überschreiten. Die Lärmbetroffenheiten 

aus dem Lärmaktionsplan und die darin aufgeführten Vorschläge wie die Prüfung von lärmreduzierenden Fahr-

bahnbelägen und Prüfung der Optimierung der Lärmschutzwände werden voraussichtlich bei zukünftig anste-

henden und laufenden Planungen berücksichtigt. 

 

Weiterführend werden in den Maßnahmenvorschlägen die Prüfung einer Geschwindigkeitsreduzierung vorge-

schlagen. Dazu möchten wir den Hinweis geben, dass straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen aus Lärmschutz-

gründen insbesondere dann in Betracht kommen, wenn die errechneten Lärmpegel, die gem. Lärmschutz-

Richtlinien-StV vorgegebenen Richtwerte am Immissionsort überschreiten. Hierbei wird i. d. R. der Einzelfall auf 

Grundlage eines Lärmschutzantrages betrachtet. Flächenhafte Berechnungen, wie sie bei der Lärmaktionspla-

nung vorkommen, sind dabei für eine Beantragung und Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen ungeeignet. 
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Anders als bei etwa Luftreinhalteplänen, sind nach der BImSchV Lärmaktionspläne nicht als Anordnungsgrund-

lage für Verkehrsbeschränkungen zulässig. Als Berechnungsmethode für den Straßenverkehrslärm kommen 

hier dann im Übrigen, unter Bezug auf die Lärmschutz-Richtlinien-StV, die RLS-90 zur Anwendung, was den 

der Lärmaktionsplanung zu Grunde liegenden Lärmkartierung mit alternativen Berechnungsverfahren gem. BUB 

entgegensteht. 

Die Autobahn GmbH des Bundes nimmt die Ergebnisse aus dem Lärmaktionsplan zur Kenntnis. Dargestellte 

Lärmbrennpunkte und daraus resultierende Lärmminderungsvorschläge in Lärmaktionsplänen setzen kein Ein-

vernehmen mit der Autobahn GmbH des Bundes voraus. Demnach besteht kein Anspruch auf Realisierung der 

in Lärmaktionsplänen festgelegten Maßnahmen an den Straßen, welche sich in der Baulast des Bundes befin-

den." 

Kommentar: Die Stellungnahme wird dankend zur Kenntnis genommen. Die Vorgänge der Lärmsanierung und 

Lärmvorsorge und die sich daraus ergebenden Prüfungsvorbehalte für die Maßnahmenempfehlungen des LAP 

sind im Bericht bereits beschrieben bzw. angerissen. Die Stellungnahme ergänzt dies. Positiv wird wahrgenom-

men, dass die Lärmbetroffenheiten aus dem LAP und die darin aufgeführten Vorschläge (z. B. Prüfung von 

lärmreduzierenden Fahrbahnbelägen und Optimierung der Lärmschutzwände) voraussichtlich bei zukünftig an-

stehenden und laufenden Planungen berücksichtigt werden. Maßnahmenvorschläge wie Geschwindigkeitsredu-

zierungen werden weiterhin im LAP aufgeführt, da sie aus lärmtechnischer Sicht Wirksamkeit entfalten würden. 

Sie obliegen dem genannten Prüfvorbehalt und den in der Stellungnahme aufgeführten Bedingungen. 

Änderungen im Bericht wurden nicht vorgenommen. 

 

Stellungnahme Bezirksregierung Köln 

Im Lärmaktionsplan wird der Vorschlag gemacht, dass eine schnelle Maßnahme der Lärmreduzierung Ge-

schwindigkeitsbegrenzungen oder Fahrverbote sein könnten. Hier möchte ich jedoch auf die Regelungen der 

StVO hinweisen, denn nur diese kann Grundlage für solche Maßnahmen sein. Und Anordnungen gemäß StVO 

werden von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde angeordnet. Dies trifft auch für die Anordnung von Zeb-

rastreifen - Fußgängerüberweg (FGÜ), Radverkehrsanlagen und Lichtsignalanlagen zu.  

 

Darüber hinaus möchte ich noch einmal auf einzelne Punkte aus dem Lärmaktionsplan explizit eingehen: 

  

Geschwindigkeitsbeschränkung: Der Lärmaktionsplan ist ein Instrument des gebietsbezogenen Lärmschutzes. 

Er stellt keine eigene Rechtsgrundlage zur Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen straßenverkehrsrechtli-

cher Art dar. Die rechtlichen Grundlagen der Lärmaktionsplanung enthalten keine verbindlichen Lärmgrenzwer-

te, bei deren Überschreitungen Maßnahmen zu ergreifen sind. In § 47d Abs. 6 in Verbindung mit §47 Abs. 6 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) wird auf spezialgesetzliche Eingriffsgrundlagen zur Anordnung 

straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen verwiesen. Diese sind die StVO, die VwV-StVO und die Lärmschutzricht-

linien-StV mit Verweis auf die RLS-90 (Richtlinien für Lärmschutz an Straßen). In der Praxis heißt das, dass die 

berechneten Isophonen und Auslösepegel-Linien erst gem. RLS 90 nachgerechnet werden müssen, bevor über 

straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen entschieden werden kann. 

  

Zuständigkeit: Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen werden im nachgeordneten Straßennetz unabhängig 

der Klassifizierung einer Straße immer durch die örtliche Straßenverkehrsbehörde entschieden und angeordnet. 

Der Baulastträger sowie die Polizei sind bei straßenverkehrlichen Anordnungen gem. StVO lediglich anzuhören.  

  

Zustimmungspflicht: Der Verweis auf VwV StVO zu § 45 Abs. 1 bis 1f Nr. 8 bzgl. der Zustimmungspflicht durch 

die oberste Landesbehörde ist für NRW nicht (mehr) zutreffend. Mit Bezug auf VwV StVO §45 Abs. 1 bis 1e 

Nummer VI gilt der Runderlass des ehem. Ministeriums für Verkehr NRW III B 3 - 58.91.01 vom 03. März 2021. 

Kommentar: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es ergeben sich daraus keine Änderungsbe-

darfe. Die Zuständigkeiten und Abläufe bei der Umsetzung von Maßnahmen wurden im Bericht beschrieben, die 

Ausführungen der Stellungnahme ergänzen dies nachrichtlich. 



Seite 110 von 112 LAP Stufe 4 der Stadt Frechen 

Planersocietät 

Anhang 3: Maßnahmen auf Abschnitten, inkl. Kosten-Wirkung und zuständiger Behörde 

An allen Teilabschnitten empfohlene, allgemeine Maßnahmen sind die Prüfung passiver Lärm-

schutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzfenster, diese könnten z. B. per Bewohnerantrag beim Bau-

lastträger zur Prüfung eingereicht werden) sowie Konzepte zur Förderung der Nahmobilität und 

des Radverkehrs, die gesamtstädtisch zu einer Reduktion des Kfz-Verkehrs führen. Diese Maß-

nahmen wurden nicht in die Bewertung und Kostenschätzung einbezogen. 

 

Maßnahmen an den durch das Land NRW kartierten Straßenabschnitten  

Straße, Abschnitt,  

Steckbrief-# & Betroffenheit 
Prio Maßnahmen 

Wirkung/Kosten 

(Grobschätzung) 
Zuständigkeit 

L 361 

1 

Aachener Straße 

westl. Ortseingang  

bis Friedrich-Ebert-

Straße 

 

Lden:          max. 73,2 dB(A)  

>60 dB(A): 428 Betroffene 

Lnight:          max. 63,0 dB(A) 

>50 dB(A): 428 Betroffene 

h
o

ch
 

Fertigstellung des Teilanschluss 

A4, westl. von Königsdorf  

wird Durchgangsverkehr redu-

zieren (Annahme: -20% DTV, 

vermtl. mehr) 

annehmlich mind.  

-1-2 dB, 

keine Kostenangabe 

Straßen NRW 

Autobahn GmbH 

Prüfung Geschwindigkeits- und 

Lärmdisplays / Einsatz mobiler 

Geräte 

keine rechnerische 

Senkung, 

ca. 2.000 € 

Stadt Frechen 

Prüfung Reduzierung Höchst- 

geschwindigkeit auf 30 km/h 

(nachts, sofern StVO-zulässig) 

-2-3 dB zu 

ca. 3.000 € 
Straßen NRW 

2 

Aachener Straße 

Friedrich-Ebert-Straße 

bis Bahnübergang 

 

Lden:            max. 73,6 dB(A)  

>60 dB(A): 626 Betroffene 

Lnight:          max. 64,1 dB(A) 

>50 dB(A): 609 Betroffene 

h
o

ch
 

Fertigstellung des Teilanschluss 

A4, westl. von Königsdorf wird 

Durchgangsverkehr spürbar re-

duzieren 

annehmlich mind.  

-1-2 dB, 

keine Kostenangabe 

Straßen NRW 

Autobahn GmbH 

Prüfung Geschwindigkeits- und 

Lärmdisplays / Einsatz mobiler 

Geräte 

keine rechnerische 

Senkung, 

ca. 2.000 € 

Stadt Frechen 

Prüfung Reduzierung Höchst- 

geschwindigkeit auf 30 km/h 

(nachts, sofern StVO-zulässig) 

-2-3 dB zu 

ca. 3.000 € 
Straßen NRW 

L 91 3 

Brauweiler Straße 

Aachener Straße   

bis Römerhofallee 

Lden:            max. 70,6 dB(A)  

>60 dB(A): 434 Betroffene 

Lnight:          max. 60,1 dB(A) 

>50 dB(A): 433 Betroffene 

m
it

te
l 

Prüfung Reduzierung Höchst- 

geschwindigkeit auf 30 km/h 

(nachts, sofern StVO-zulässig) 

-2-3 dB zu 

ca. 3.000 € 

Straßen NRW 

Prüfung lärmreduzierender 

Fahrbahnbelag 

(Sanierung geplant) 

-2-3 dB zu 

max. 688.000 € 
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Maßnahmen an den durch das Land NRW kartierten Straßenabschnitten  

Straße, Abschnitt,  

Steckbrief-# & Betroffenheit 
Prio Maßnahmen 

Wirkung/Kosten 

(Grobschätzung) 
Zuständigkeit 

A 4 4 

Autobahn A 4 

Raststätte Frechen bis 

AS Frechen Nord 

Lden:            max. 73,2 dB(A)  

>60 dB(A): 97 Betroffene 

Lnight:          max. 64,9 dB(A) 

>50 dB(A): 97 Betroffene 

n
ie

d
ri

g 

Geschwindigkeitsbegrenzung 

auf 120 km/h (tags) und 100 

km/h (nachts) zw. AS Frechen-

Nord und geplanter AS Königs-

dorf 

-1-2 dB zu 

ca. 3.000 € 

Autobahn GmbH 
Prüfung einer Optimierung des 

Lärmschutzes 

lokal bis zu -10 dB 

keine Kostenangabe 

 
Prüfung: Aufbringen von lärm-

reduzierendem Fahrbahnbelag  

(auf allen Fahrspuren; im Rah-

men der Sanierungszyklen) 

-2-3 dB zu 

ca. 12,2 Mio. € 

L 277 

5 

Dürener Straße 

Kloster Straße 

bis Schildchesgraben 

Lden:            max. 70,6 dB(A)  

>60 dB(A): 261 Betroffene 

Lnight:          max. 60,3 dB(A) 

>50 dB(A): 261 Betroffene 

n
ie

d
ri

g 

Prüfung: Aufbringen von lärm-

reduzierendem Fahrbahnbelag  

(Sanierung geplant) 

-2-3 dB zu 

ca. 1 Mio. € 
Straßen NRW 

Prüfung Geschwindigkeits- und 

Lärmdisplays/ Einsatz mobiler 

Geräte 

keine rechnerische 

Senkung, 

ca. 4.000 € 

Stadt Frechen 

6 

Dürener Straße 

Zur Grube Carl  

bis Sandstraße 

Lden:            max. 67,1 dB(A)  

>60 dB(A): 150 Betroffene 

Lnight:          max. 57,3 dB(A) 

>50 dB(A): 146 Betroffene 

n
ie

d
ri

g Prüfung: Aufbringen von lärm-

reduzierendem Fahrbahnbelag 

(Sanierung geplant) 

-2-3 dB zu 

ca. 1 Mio. € 
Straßen NRW 

7 

Dürener Straße 

Sandstraße bis  

Hauptstraße 

Lden:            max. 73,8 dB(A)  

>60 dB(A): 334 Betroffene 

Lnight:          max. 63,5 dB(A) 

>50 dB(A): 334 Betroffene 

m
it

te
l 

Prüfung Reduzierung Höchst- 

geschwindigkeit auf 30 km/h 

(nachts, sofern StVO-zulässig) 

-2-3 dB zu 

ca. 3.000 € 

Straßen NRW 
Alternativ: Lärmreduzierender 

Fahrbahnbelag (langfristig  

prüfen) 

-2-3 dB zu 

ca. 480.000 € 

Prüfung Geschwindigkeits- und 

Lärmdisplays/ Einsatz mobiler 

Geräte 

keine rechnerische 

Senkung, 

ca. 2.000 € 

Stadt Frechen 

8 

Blindgasse 

Hauptstraße bis  

Freiheitsring 

Lden:            max. 73,8 dB(A)  

>60 dB(A): 431 Betroffene 

Lnight:          max. 63,5 dB(A) 

>50 dB(A): 428 Betroffene 

h
o

ch
 

Prüfung Reduzierung Höchst- 

geschwindigkeit auf 30 km/h 

(sofern StVO-zulässig) 

-2-3 dB zu 

ca. 3.000 € 
Straßen NRW 

Alternativ: Lärmreduzierender 

Fahrbahnbelag (langfr. prüfen) 

-2-3 dB zu 

ca. 336.600 € 

Prüfung Geschwindigkeits- und 

Lärmdisplays/ Einsatz mobiler 

Geräte 

keine rechnerische 

Senkung, 

ca. 2.000 € 

Stadt Frechen 
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Maßnahmen an den durch das Land NRW kartierten Straßenabschnitten  

Straße, Abschnitt,  

Steckbrief-# & Betroffenheit 
Prio Maßnahmen 

Wirkung/Kosten 

(Grobschätzung) 
Zuständigkeit 

9 

Freiheitsring 

Blindgasse bis  

Hüchelner Straße 

Lden:            max. 71,6 dB(A)  

>60 dB(A): 768 Betroffene 

Lnight:          max. 61,6 dB(A) 

>50 dB(A): 765 Betroffene 

h
o

ch
 

Prüfung zur sicheren Führung 

des Radverkehrs auf der Fahr-

bahn 

-1 dB zu 

ca. 80.000 € 

Straßen NRW 

Stadt Frechen 

Prüfung Reduzierung Höchst- 

geschwindigkeit auf 30 km/h 

(sofern StVO-zulässig) 

-2-3 dB zu 

ca. 3.000 € 
Straßen NRW 

Prüfung Geschwindigkeits- und 

Lärmdisplays/ Einsatz mobiler 

Geräte 

keine rechnerische 

Senkung, 

ca. 2.000 € 

Stadt Frechen 

10 

Toni-Ooms-/ Kölner 

Straße 

Hüchelner Straße bis  

Bonnstraße 

Lden:            max. 73,9 dB(A)  

>60 dB(A): 354 Betroffene 

Lnight:          max. 63,1 dB(A) 

>50 dB(A): 337 Betroffene 

m
it

te
l 

Prüfung zur sicheren Führung 

des Radverkehrs auf der Fahr-

bahn 

-1 dB zu 

ca. 40.000 € 

Straßen NRW 

Stadt Frechen 

Alternativ: Lärmreduzierender 

Fahrbahnbelag (langfristig  

prüfen) 

-2-3 dB zu 

ca. 1 Mio. € 
Straßen NRW 

Prüfung Geschwindigkeits- und 

Lärmdisplays/ Einsatz mobiler 

Geräte 

keine rechnerische 

Senkung, 

ca. 2.000 € 

Stadt Frechen 

L 496 11 

Holzstraße 

Neuer Weg bis  

Friedhof St. Audomar 

Lden:            max. 72,4 dB(A)  

>60 dB(A): 673 Betroffene 

Lnight:          max. 62,4 dB(A) 

>50 dB(A): 673 Betroffene 

h
o

ch
 

Prüfung Reduzierung Höchst- 

geschwindigkeit auf 50 km/h in 

(nachts, sofern StVO-zulässig) 

-1-2 dB zu 

ca. 3.000 € 

Straßen NRW 

Lärmreduzierender Fahrbahn-

belag (bei Deckenerneuerung) 

-2-3 dB zu 

ca. 1,8 Mio. € 

A 1 12 

Autobahn A 1 

Südl. Bachem (AS Gleu-

el bis Brücke Bonnstra-

ße) 

Lden:            max. 71,6 dB(A)  

>60 dB(A): 538 Betroffene 

Lnight:          max. 63,3 dB(A) 

>50 dB(A): 538 Betroffene 

m
it

te
l 

Prüfung: Lärmreduzierender 

Fahrbahnbelag  

(bei Deckenerneuerung im 

Rahmen der Sanierungszyklen) 

-2-3 dB zu 

ca. 7,5 Mio. € 

Autobahn GmbH 

Prüfung auf weitere Optimie-

rung der Lärmschutzwände 
keine Kalkulation 

 

 

 


